
Steiermärkisdier Landtag, VIII. Periode, 1974, Beschlüsse Nr. 1 bis 5 

1. Sitzung am 12. November 1974 
(Beschlüsse Nr. 1 bis 6) 

Wahl der Landtags
präsidenten. 
(LAD-9 L 2/22-1974) 

1. 
Es werden gewählt: 

Abg. Univ.-Prof. Dr. Hanns K o r e n zum Ersten 
Präsidenten des Steiermärkischen Landtages, 

Abg. Franz I l e s c h i t z zum Zweiten Präsiden
ten des Steiermärkischen Landtages. 

Abg. Franz F e 1 d g r i 11 zum Dritten Präsiden
ten des Steiermärkischen Landtages. 

Wahl der Schriftführer 
des Landtages. 
(LAD-9 L 2/23-1974) 

2. 
Zu Schriftführern des Landtages werden die Ab

geordneten Hermann R i t z i n g e r , Josef L i n d , 
Hans B r a n d 1 und Prof. Traute H a r t w i g ge
wählt. 

Wahl der Ordner 
des Landtages. 
(LAD-9 L 2/24-1974) 

3. 
Zu Ordnern des Landtages werden die Abgeord

neten Josef S c h r a m m e l , Alexander H a a s , 
Hans K a r r e r und Johann F e l l i n g e r ge
wählt. 

Wahl des 
Landeshauptmannes. 

(LAD-9 L 2/25-1974) 
4. 

Abgeordneter Dr. Friedrich N i e d e r 1 wird zum 
Landeshauptmann gewählt. 

5. 
Zu Mitgliedern der Landesregierung werden ge

wählt : 

Abg. Hans B a m m e r , Abg. Josef G r u b e r , 
Abg. Prof. Kurt J u n g w i r t h , Abg. Dr. Christoph 
K1 a u s e r , Abg. Dr. Josef K r a i n e r , Abg. An
ton P e l t z m a n n , Abg. Adalbert S e b a s t i a n , 
Abg. Franz W e g.a r t. 

£*nbt9*td)ix> 

Wahl der übrigen 
Mitglieder der 
Landesregierung. 
(LAD-9 L 2/26-1974) 
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Wahl in den Bundesrat. 
(LAD-9 L 2/27-1974) 

6. 
In den Bundesrat werden entsendet als Mitglieder: 

ÖVP 
Otto H o f m a n n - W e l l e n h o f 
Edda E g g e r 
Ök.-Rat Johann P a b s t 
Wal ter H e i n z i n g e r 
Eduard P u m p e i n i g 

SPD 

Prof. Dr. Josef R e i c h 1 
Leopoldine P o h l 
Annemarie Z d a r s k y 
Rudolf T i r n t h a l 

als Ersatzmitglieder: 

ÖVP 

Heribert P ö 1 z 1 
Dr. Gerti P a k e s c h - K a a n 
Karl L a c k n e r 
Johanna J a m n e g g 
Prof. DDr. Hans S t e i n e r 

SPD 

Gerhard H e i d i n g e r 
Jul ie B i s c h o f 
Prof. Traute H a r t w i g 
Josef Z i n k a n e l l 

HS; . : . : 

Steierm. Landesdrüdcerei, Graz. — 4578-74 
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2.. Sitzung am 19. November 1974 
(Beschlüsse Nr. 7 und 8) 

Wahl der Ausschüsse. 
(Präs. Nr. W 1/5) 

7. 
Folgende Ausschüsse werden gewählt: 

ein Finanz-Ausschuß und 
edn Kontroll-Ausschuß, 

bestehend aus je 15 Mitgliedern und ebensovielen 
Ersatzmännern; 

ein Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß und 
•ein Wdrtschafts- und Rauniordniungs-Ausschuß, 

bestehend aus je 11 Mitgliedern und ebensovielen 
Ersatzmännern, weiterjs 

ein Augschuß für Gesundheit und Umweltschutz, 
e in Landwirtschafts-Auisschaiß, 
ein Sozial-Ausschuß, 
ein Verkehrswirte'chaftlficher Ausschuß und 
ein Volkisbildungis-Amsschuß, 

bestehend aus je 9 Mitgliedern und ebensovielen 
Ersatzmännern. 

Wahlen in den 
Finanz-Ausschuß 
(Präs. Nr. W 1/5) 

8. 
Es werden gewählt: 

in den Finanz-Ausschuß 

als Mitglieder: 

Jamnegg Johanna, Pölzl Heribert, Kölner Simon, 
Nigl Anton, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer Siegfried, Dr. 
Heidinger Helmut, Kitzinger Hermann, Ing. Stodsser 
Hans, DDx. Stepamtschitz Gerd, Brandl Hans, Fellin-
ger Johann, Laurich Harald, Pichler Simon, Sponer 
Alfred, Dr. Strenitz Dieter; 

als Ensatzntitglieder: 

Schrammel Josef, Prof. Dr. Eichtinger Karl, Dr. Dor
fer Leopold Johann, Bucbherger Rupert, Dr. Sctailcher 
Bernd, Dr. Maitz Karl, Pranckh Georg, Haas Alexan
der, Kollmann Franz, Aichholzer Friedrich, Grätsch 
Walter, Gross Harns, Heidinger Gerhard, Loidl Josef, 
Zinkanell Josef; 

Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß 

in den Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß 

als Mitglieder: 

Dr. Dorfer Leopold Johann, Nigl Anton, Haas 
Alexander, Dr. Heidinger Helmut, Dipl.-Ing. Schauer 
Hermann, Pinegger Adolf, Felliruger Johann, Grätsch 
Walter, Gross Hans, Hammerl Georg, Heidinger 
Gerhard; 
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als Ersatzmitglieder: 

Kölner Simon, Dipl.-Ing. Fuchs Hans Georg, Doktor 
Maitz Karl, Neuholid Johann, Prof. Dr. Eiiditinger 
Karl, Ing. Stoisser Hans, Aichholzer Friedrich, 
Karrer Hans, Laurich Harald, Pichler Simon, Doktor 
Strenitz Dieter; 

Ausschuß für Gesundheit 
und Umweltschutz 

in den Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 

als Mitglieder: 

DDr. Stepantschitz Gerd, Jamnegg Johanna, Ddpl.-
Ing. Dr. Eherdorfer Siegfried, Buchberger Rupert, 
DT. Piaty Richard, Brandt Hans, Gross Hans, Hei-
dinger j Gerhard, Dr. Strenitz Dieter; 

als Ersatzmitglieder: 

Pölzl Heribert, Dr. Schilcher Bernd, Pranckh Georg, 
Pöltl Erich, Dr. Maitz Karl, Bischof Julie, Ham-
mierl Georg, Laurich Harald, Zinkanell Josef; 

Kontroll-Ausschuß 

in den Kontroll-Ausschuß 

als Mitglieder: 

Jamnegg Johanna, Dr. Dorfer Leopold Johann, 
Pranckh Georg, Pöltl Erich, Lind Josief, Pinegger 
Adolf, Kollmann Franz, Aichhofer Johann, Aichhol
zer Friedrich, Mag. Hartwig Traute, Klobasa Alois, 
Loidl Josef, Zinkanell Josef, Zoisl Peter, WimmLer 
Karl; 

als Ersatzmitglieder: 

Buchberger Rupert, Prof. Dr. Eichtinger Karl, Mar-
czik Adolf, Ing. Stoiisser Hans, Trümmer Franz, 
Neuhold Johann, Pölzl Heribert, Haas Alexander, 
Bischof Julie, Grätsch Walter, Karrer Hans, Kohl
hammer Walter , Schön Willibald, Sponer Alfred, 
Ing. Turek Klaus; 

Landwirtschafts-
Ausschuß 

i n den Landwirtscbafts-Ausschuß 

a ls Mitglieder: 

. Buchberger Rupert, .Lackner Karl, Nigl Anton, Koi
ner Simon, Dr. Dorfer Leopold Johann, Aichholzer 
Friedrich, Brandll Hans, Schön WiilHbald, Zinkanell 
Josef; 

als Ersatzmitgiieder: 

Truanmier Franz, Ing. Stoüssier Hanis, Aichhofer Jo 
hann, Dipl.-Ing. Schaller Hexmann, Pöltl Erich, 
Heidinger Gerhard, Karrer Hans, Klobasa Alois, 
Zoisl Peter : 
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# 

Sozial-Ausschuß 
in den Sozial-Ausschuß 

als. Mitglieder: 

Jamnegg Johanna, Dr. Piaty Richard, Dr. Schilcher 
Bernd, Dr. Maitz Karl, Schrammel Josef, Bischof 
Julie, Fellinger Johann, Mag. Hartwig Traute, Dok
tor Strenitz Dieter; 

als Ersatzmitglieder: 

Lind Joisef, DDr. Stepantschitz Gerd, Ritzinger 
Hermann, Pranckh Georg, Kollmann Franz, Gross 
Hans, Hammerl Georg, Kohlhammer Walter , Sponer 
Alfred; 

Verkehrswirt
schaftlicher Ausschuß 

.in den Vierkehrswirtschaftlichen Ausschuß 

als Mitglieder: 

Prof. Dr. Eichtinger Karl, Pölzl Heribert, Ing. 
Stoisser Hans, Dr. Heidinger Helmut, Schrammel 
Josef, Brandl Hans, Grätsch Walter, Loidl Josef, 
Pichler Simon; 

als Ersatzmitglieder: 

Dipl.-ing. Dr. Ebierdorfer Siegfried, Trümmer Franz, 
Ritzinger Hermann, Lind Josef, Nigl Anton, Kohl
hammer Walter , Premsberger Anton, Schön Willi
bald, Zoisl Peter; 

Volksbildungs-
Ausschuß 

in den Volksbildungs-Ausschuß 

als Mitglieder: 

Dipl.-Ing. Schaller Hermann, Ing. Stoisser Hans, 
Marczik Adolf, Prof. Dr. Eichtinger Karl, Neuhold 
Johann, Grass Hans, Mag. Hartwig Traute, Hei
dinger Gerhard, Klobasa Alois; 

als Ersatzmitglieder: 

Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer Siegfried, Dr. Schilcher 
Bernd, Pöltl Erich, Jamnegg Johanna, Kollmann 
Franz, Laurich Harald, Pichler Simon, Premsberger 
Anton, Dr. Strenitz Dieter; 

Wirtschafts- und 
Raumordnung«- Ausschuß 

i n den Wirtschafts- und Raumordnungs-Ausschuß 

als Mitglieder: 

Dipl.-Ing. Fuchs Hans Georg, Ritzinger Hermann, 
Dr. Heidingiex Helmut, Dipl.-Ing. Schauer Her
mann, Kölner Simon, Dr. Dorfer Leopold Johann, 
Gross Hans, Heidinger Gerhard, Karrer Hans, Pich
ler Simon, Premsberger Anton; 

als Ersatzmitglieder: 

Marczik Adolf, Lackner Karl, Aichhofer Johann, 
Ing. Stoiisser Hans , iSchrammel Josef, Jamnegg 
Johanna, Brandl Hans, Laurich Harald, Laidl Josef, 
Schön Willibald, Dr. Strenitz Dieter. 
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3. Sitzung am 12. Dezember 1974 
(Beschlüsse Nr. 9 bis 17) 

Gemeindewahlordnung 1960, 
Abänderung. 
(Blge. Nr. 5) 
(7-5 I Ge 1/56-1960) J 

Gesetz vom , mit dem die 
Gemeindewahlordnung 1960 neuerlich geändert 

wird 

Der Steiermärkiiische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gemeinde-Wahlordnung 1960, LGB1. Nr. 6, in 
der Fassung der Gesetze LGB1. Nr. 31/1965, 169/ 
1965, 106/1967 und 28/1969, wird neuerlich geändert 
wie folgt: 

1. § 19 hat zu lauten: 

„Voraussetzungen für das Wahlrecht 

§ 19 

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die 
vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 18. Le
bensjahr vollendet haben, am Stichtag die österrei
chische Staatsbürgerschaft besitzen, an diesem vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und am Tage 
der Ausfüllung des Wähleranlageblat tes, spätestens 
am letzten Tage der für die Einsicht de r aufgelegten 
Wählerverzeichnisse bestimmten Frist (§ 28) in der 
Gemeinde ihren ordentlichen Wohnsitz haben." 

2. § 26 hat zu lauten: 

„Erfassung der Wahlberechtigten durch ständige 
Wählerevidenzen 

§ 26 

(1) Wenn nach bundesgesetzlichen Vorschriften 
ständige Evidenzen der für den Nationalrat Wahl-
und Stimmberechtigten geführt werden, so kann die 
Landesregierung in der Wahlausslchraibung anord
nen, daß die Erfassung der Wahlberechtigten nach 
den Bestimmungen der §§22 bis 25 zu entfallen hat 
und die Wählerverzeichnisse auf Grund der stän
digen Evidenzen anzulegen sind. Auch in diesem 

Fall ist für die Aufnahme der Wahlberechtigten in 
das Wählerverzeichnis § 19 maßgeblich. 

(2) Die Wählerverzeichnisse nach Abs. 1 sind spä
testens am 32. Tage nach dem Stichtag in einem all
gemein zugänglichen Amtsraum zur öffentlichen 
Einsicht und zur Durchführung des Einspruchs- und 
Berufungsverfahrens nach den Bestimmungen der 
§ §28 bis 34 aufzulegen. 

(3) Nach Beendigung des Einspruchs- und Beru
fungsverfahrens hat d ie Gemeinde das Wählerver
zeichnis abzuschließen und der Wah l zugrunde zu 
legen. 

(4) Hinsichtlich der Bekanntgabe der Anzahl der 
Wahlberechtigten an die Landeswahlbehörde gelten 
die §§27 und 36 sinngemäß." 

3. § 41 hat zu lauten: 

„Voraussetzungen für die Wählbarkeit 

§ 41 

Wählbar sind alle nach § 19 wahlberechtigten 
Männer und Frauen, die vor dem 1. J änner des Jah
res der Wahl das 20. Lebensjahr vollendet haben." 

4. Im Titel des § 53 haben der Beistrich und das 
Wor t „Alkoholverbot" zu entfallen. 

5. § 53 Abs. 3 hat zu entfallen; 
Bezeichnung Abs. 3. 

Abs. 4 erhält die 

6. § 53 Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 4; in 
diesem Absatz sind die Wor te „Ansammlungen, des 
Waffentragens und an das Alkoholverbot" durch die 
Wor te „Ansammlungen und des Waffentragens" zu 
ersetzen. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundma
chung i n Kraft. 
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Gemeinde Kruckenberg; 
Aufteilung auf die 
Gemeinden Hollenegg 
und Trahütten 
(Blge. Nr. 6) 
(7-45 Ku 1/3-1974) 

10. 
Gesetz vom über die Auf
teilung der Gemeinde Kruckenberg auf die Ge
meinden Hollenegg und Trahütten (politischer 

Bezirk Deutschlandsberg) 

Der Steiermärkiiscbe Landtag hat beschlossen: 

(1) Die im politischen Bezirk Dautjschlandsberg ge
legene Gemeinde Kruckenberg (KG Kruckenberg) 
wird auf die Gemeinden Hollenegg und Trahütten 
aufgeteilt. 

(2) In die Gemeinde Hollenegg werden von der 
KG Kruckenberg die östlich der Grundstücke Nr. 
380, 381/2 und 383/1 sowie die südlich der Grund
stücke Nr. 383/1, 374/1, 374/5, 368/1, 360/1, 360/2 
und 361/1 gelegenen Grundstücke eingegliedert. 

(3) In die Gemeinde Trahütten werden die restli
chen Grundstücke der KG Kruckenberg eingegliedert. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1975 in Kraft. 

Grätsch Walter, LAbg.; 
Anzeige gemäß 
§ 22 der Landes
verfassung 1960. 
(Präs. Nr. Pers. 
G 1/3-1974) 
(Einl. ZI. 1/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 1) 

11. 
Der Steierniärkische Landtag genehmigt die 

Tätigkeit des Landtagsabgeordneten Wal te r Grätsch 
als Mitglied des Aufsichtsrates der Fa. Leykam AG. 
Graz, Stempfergasse 7, gemäß § 22 des Landes-
Verfassungsgesetzes i 960 ' und § 7 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages. 

Loidl Josef, LAbg.; 
Anzeige gemäß § 22 
der Landesverfassung 
1960. 
(Präs. Nr. Pers. 
L 4/3-1974) 
(Einl. ZI. 30/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 2) 

12. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die 

Tätigkeit des Landtagsabgeordneten Josef Löidl 
als Mitglied des Aufsichtsrates der GLglNALM-
AUTOBAHN A. G„ Graz, Radetzkystraße, gemäß 
§ 22 des Landes-Verfassungsgesetzes und § 7 der 
Geschäftsordnung des Steiermärkischen Landtages. 

Dr. Heidinger Helmut, 
LAbg.; 
Anzeige gemäß § 22 
der Landesverfassung 
1960. 
(Einl. ZI. 34/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 3) 
(Präs. Nr. Pers. 
H 4/3-1974) 

13. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tätig

keit des Landtagsabgeordneten Dr. Helmut Heidin
ger als Vorstandsmitglied bei der Steiermärkischen 
Bank Ges. m. b. H. Graz gemäß § 22 des Landes-
Verfassungsgesetzes 1960 und § 7 der Geschäftsord
nung des Steiermärkischen Landtages. 
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Kollmann Franz, LAbg.; 
Anzeige gemäß § 22 
der Landesverfassung 
1960. 
(Einl. ZI. 43/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 4) 
(Präs. Nr. Pers. 
K 7/6-1974) 

14. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tätig

keit des Landtagsabgeordneten Franz Kollmann als 
Aufsichtsrat bei den Vereinigten österreichischen 
Eisen- und Stahlwerken Alpine Montan AG., Fried
richstraße 4, 1011 Wien I, gemäß § 22 des Landes-
Verfassungsgesetzes 1960 und § 7 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages. 

Sebastian Adalbert, 
1. Lhstv.; 
Anzeige gemäß §§ 22 
und 28 der Landesverfas
sung 1960. 
(Einl. ZI. 45/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 5) 
(Präs. Nr. Pers. 
S 4/3-1974) 

15. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tätig

keit des Ersten Landeshauptmannstellvertreters 
Adalbert Sebastian als Mitglied des Aufsichtsrates 
der Aktiengesellschaften 

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG., 
Firma Leykam AG. und 
ös ter r . Draukraftwerke AG. 

gemäß § 28 Abs. 10 des Landes-Verfassungs-
gesetzes 1960 bzw. § 22 des Landes-Verfassungs
gesetzes und § 7 der Geschäftsordnung des Steier
märkischen Landtages. 

Dr. Piaty Richard, LAbg.,; 
Auslieferungsbegehren. 
(Einl. ZI. 41/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 6) 
(Präs. Nr. Pers. 
P 2/3-1974) 

16. 
Die Disziplinarkommission der Ärztekammer für 

Tirol und Vorarlberg hat mit Schreiben vom 18. No
vember 1974 um Auslieferung des Abgeordneten 
Primarius Dr. Richard Piaty wegen Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens ersucht. 

ü be r Wunsch des Herrn Abgeordneten Primarius 
Dr. Richard Piaty wird diesem Auslieferungsbegeh
ren stattgegeben. 
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Auswirkungen der 
Ostliberalisierung auf 
steirischen Obst- und \7. 
Gemüsebau sowie 
Probleme bei Holz- Die Steiermärkische Landesregierung wird auf-
i ^ p ° r ^ j n , ^ ^ Oststaaten gefordert, bei der österreichischen Bundesregierung 
(Beschlußantraq zur vorstellig zu werden, daß diese folgende Maßnah-
dringlichen Anfrage men trifft: 
^ . ' J L ' ^ .. -,* ̂ ,„„ . „ - , . , 1- Vorsorge für eine erforderliche zeitgerechte 
LAD-Präs K 5/20-1974 , r , , . , . -r, •, t - U J - C 

1 Verabschiedung eines Bundesgesetzes über die Er
hebung eines Importausgleiches bei der Einfuhr 
von Verarbeitungsprodukten aus Obst und Gemüse 
(Abschöpfungs- und Förderungsgesetz) zum Schutz 
der heimischen Obst- und Gemüseproduzenten, der 
Arbeitsplätze in der österreichischen Verarbeitungs
industrie und damit langfristig auch zum Schutze 
der Konsumenten. 

2. Erlassung der notwendigen Qualitätsklassen
verordnungen und Vorsorge für eine lückenlose 
Kontrolle der Importe entsprechend den österreichi
schen Quali tätsnormen und den Vorschriften des 
Lebensmittelgesetzes durch Abwicklung über ent
sprechend ausgestat tete Zentralverzollungsstellen. 

3. Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen 
bei der Ein- und Durchfuhr von Rundholz in Rinde 
mit dem Ziel, j eden Import von schädlingsbefalle
nem Holz zu unterbinden. 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 5105-74 
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4. Sitzung am 18., 19.r 20. Dezember 1974 
(Beschlüsse Nr. 18 bis 56) 

Grundverkauf, 
Land Steiermark — 
Fa. Leopold & Co. 
Chem.-pharm. Fabrik 
Ges. m. b. H. Graz 
(Einl.-Zl. 29/1) 
(12-206 St 2/47-1974) 

18. 
Der Abschluß eines Kaufvertrages zwischen dem 

Land Steiermark als Verkäufer und der Fa. Leopold 
& Co. Chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Graz, als Käuferin, betreffend 
eine 19.042 m2 große Teilfläche der landeseigenen, 
zum Besitzstand des Landes-Sonderkrankenhauses 
für Psychiatrie und Neurologie Graz gehörenden 
Parzelle Nr. 244/1, KG. Webling, zum Betrag von 
S 5,350.802,— wird gemäß § 15 Abs. 2 lit. d des 
Landesverfassungsgesetzes 1960 in der derzeit gel
tenden Fassung genehmigt. 

Landes-Hypothekenanstalt, 
Änderung. 
(Beilage Nr. 8) 
(10-29 S 1/29-1974) 

19. 
Gesetz v o m , mit d em das 
Gese tz v o m 17. Juli 1930, betreffend d ie Errich
tung e iner Landes-Hypothekenansta l t für Stei

ermark geändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 17. Juli 1930, LGB1. Nr. 21 / 
1931, betreffend die Errichtung einer Landes-Hypo
thekenanstal t für Steiermark wird wie folgt geän
dert: 

1. Der Gesetzestitel hat zu lauten: 
„Gesetz vom 17. Juli 1930 über die Errichtung 
einer Landes-Hypothekenbank Steiermark." 

2. § 1 hat zu lauten: 

„§ 1 Die Landes-Hypothekenbank Steiermark 
ist eine öffentlich-rechtliche Kreditunternehmung 
und hat die Aufgabe, den Geld- und Kreditver
kehr, insbesondere den Real- und Kommunalkre
dit, im Land Steiermark zu fördern. Sie hat die 
Bezeichnung: ,Landes-Hypothekenbank Steier
mark' zu führen." 

3. In allen übrigen Bestimmungen ist die Bezeich
nung „Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark" 
durch die Bezeichnung „Landes-Hypothekenbank 
Steiermark" und das Wort „Anstalt" durch das 
Wor t „Bank" zu ersetzen. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kund
machung in Kraft. 
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Landes-Hypöthekenanstalt, 
Änderung der Satzungen. 
(Einl.-Zl. 47/1) 
(10-29 S 1/28-1974) 

20. 
Die Anstalt ist ermächtigt, Personalkredite (An-

schaffungs- und Überziehungskredite) unter Bedacht-
nahme auf entsprechende Sicherheiten zu gewähren. 
Die Summe dieser nur mit kurz- und mittelfristiger 
Laufzeit zu begebenden Darlehen und Kredite darf 
5 °/o des Gesamteinlagenstandes der Anstalt nicht 
überschreiten. Innerhalb dieses Rahmens obliegt es 
dem Anstaltskuratorium, die jeweiligen Konditionen 
(insbesondere die betragliche Begrenzung von Ein
zeldarlehen) festzusetzen. 

Grundankauf zur Errichtung 
eines Amtsgebäudes für 
die BH. Judenburg. 
(Einl.-Zl. 48/1) 
(10-24 Ju 2/46-1974) 

21. 
1. Der Ankauf des Areals des städtischen Bauhofes 

Judenburg mit einer Gesamtfläche von 3342 m2 

zum Preis von S 4,000.000,— zuzüglich Neben
gebühren von S 320.000,— wird genehmigt. 

2. Für die Bedeckung des Aufwandes von Schilling 
4,320.000,— ist im Landesvoranschlag 1975 vor-
zusorgen. 

Juniorwerke 
Ing. Franz Weiss AG., 
Köflach, 
Ausfallsbürgschaft. 
(Einl.-Zl. 78/1) 
(10-23 Ju 1/120-1974) 

22. 
Die Steiermärkische Landesregierung wird er

mächtigt, zugunsten der Firma Juniorwerke Ing. 
Franz Weiss AG. gegenüber der Creditanstalt-Bank-
verein Wien und der Credex Export-Creditgesell-
schaft Wien eine Ausfallsbürgschaft von insgesamt 
40 Millionen Schilling namens des Landes Steier
mark zu übernehmen. 

Für diese Ausfallsbürgschaft gelten folgende Be
dingungen: 

a) Der Betriebsmittelkredit hat eine Laufzeit von 
einem Jahr mit Prolongationsmöglichkeit und ist 
zu marktkonformen Bedingungen zu verzinsen; 

b) die kredi tgewährenden Banken haben den Kre
dit auf der Realität EZ. 1500, KG. Gleisdorf, 
pfandrechtlich sicherzustellen; 

c) die Muttergesellschaft der Juniorwerke Ing. Franz 
Weiss AG. — Fa. Stelber Industries Inc. — hat 
dem Land Steiermark 80 °/o der Akt ien der Firma 
Juniorwerke Ing. Franz Weiss AG. zu über
geben und zu verpfänden; 

d) die Firma Stelber Industries Inc., die Credit-
anstalt-Bankverein und die Credex Export-Cre-
ditgesellschaft, Wien, haben die derzeit den Ju
niorwerken Ing. Franz Weiss AG. gewährten 
Kredite und Darlehen während der Laufzeit des 
landesverbürgten Kredites nicht einzufordern; 

e) die Arbeitsplätze in den Juniorwerken und ihrer 
Tochtergesellschaften sind zu erhalten und dür
fen unter einen vertragsmäßig festgesetzten Stand 
nicht ohne Zustimmung des Aufsichtsrates ab
gesenkt werden; 
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f) die derzeit auf der Realität EZ. 1500, KG. Gleis
dorf, zur Besicherung eines von der Firma Stel-
ber Industries Inc. in Amerika aufgenommenen 
Kredites eingeräumte Höchstbetragshypothek 
darf über den derzeitigen Stand hinaus nicht 
mehr ausgenützt werden; 

g) die Firma Stelber Industries Inc., New York, hat 
der Firma Juniorwerke Ing. Franz Weiss AG. 
einen Schuldnachlaß in der Höhe von 20 Millio
nen Schilling zu gewähren und 

h) sicherzustellen, daß sowohl die Erzeugnisse der 
Juniorwerke Köflach als des Fahrradteilwerkes 
in Gleisdorf vom Stelber-Konzern in einem fest
zusetzenden Ausmaß übernommen oder verkauft 
werden, und 

i) die für den Vollzug und die Kontrolle der obigen 
Bedingungen erforderlichen Bestimmungen sind 
im Bürgschaftsvertrag vorzusehen. 

Fa. Motronic OHG„ 
Ausfallshaftung. 2 3 
(Einl.-Zl. 79/1) 
(10-23 Mo 6/12-1974) 1. Die Steiermärkische Landesregierung wird er

mächtigt, die Rück- bzw. Ausfallsbürgschaft des 
Landes Steiermark gegenüber der Creditanstalt-
Bankverein als Bürge und Zahler für einen von 
der Fa. Motronic bei der Donau-Bank AG. auf
genommenen Kredit in der Höhe von 20 Millio
nen Schilling zu übernehmen. 

2. Die Steiermärkische Landesregierung hat in den 
Rück- bzw. Ausfallsbürgschaftsvertrag folgende 
Sicherheiten einzubauen: 

Die Creditanstalt-Bankverein verpflichtet sich, die 
Fa. Motronic über die auf ihr Konto bei der 
Creditanstalt-Bankverein seitens der Donau-Bank 
AG. überwiesene Kreditvaluta von 20 Millionen 
Schilling jeweils nur in der Höhe verfügen zu 
lassen, in der die Fa. Motronic nachstehend an
geführte Sicherheiten der Creditanstalt-Bankver
ein eingeräumt hat: 

a) eine Kredithypothek über 5 Millionen Schilling 
ob der Liegenschaft EZ. 433, KG. Groß Sankt 
Florian, im Range nach den bestehenden 
Pfandrechten über insgesamt S 5,100.000,—; 

b) die persönliche Haftung der beiden Gesell
schafter E. Mothwurf — B. Aigner; 

c) Warenpfänder oder Zessionen in der Höhe 
des den Betrag von 5 Millionen Schilling über
steigenden Haftungsobligos der Creditanstalt-
Bankverein gegenüber der Donau-Bank AG., 
insbesondere Zessionen der aus den Verträ
gen mit der Credex Export-Credit Ges. m. b. H., 
Wien, der Fa. Motronic zustehenden Forde
rungen. 

3. Im Bürgschaftsvertrag ist ferner festzulegen, daß: 

a) die Fa. Motronic keine weiteren Kredite ohne 
Zustimmung der Steiermärkischen Landesre
gierung aufnehmen darf; 

b) der Kredit nur zur Abdeckung von bestehen
den Verbindlichkeiten sowie zur Finanzierung 
der laufenden Produktion zu verwenden ist; 
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c) das Land Steiermark jederzeit berechtigt ist, 
die widmungsgemäße Verwendung des Kre
dites zu überprüfen, und die Creditanstalt-
Bankverein der Steiermärkischen Landesregie
rung monatliche Aufstellungen über die Höhe 
der Bankkontostände, der zedierten Kunden
forderungen sowie des verpfändlichen Waren
lagers in Österreich und des Warendepots in 
der BRD zu übermitteln hat. 

Fa. Franz Rappold, 
Kleiderfabrik in 
Mettersdorf, 
Ausfallshaftung. 
(Einl.-Zl. 81/1) 
(10-23 Ra 19/16-1974) 

24. 
Die Übernahme einer Rückhaftung in Form einer 

Ausfallshaftung für die von der Gemeinde Metters
dorf übernommene Bürge- und Zahlerhaftung für 
ein der Fa. Franz Rappold, Kleiderfabrik in Metters
dorf a. S., gegebenes Darlehen des Bundesministe-
rius für Soziale Verwaltung in der Höhe von 
1,5 Millionen Schilling wird genehmigt. 

Försterdienst, B-Einstufung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(1-66/1 La 10/65-1975) 
(FW-234/II L 1/3-1975) 

25. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 0: 

Auf Grund der Bestimmungen der Novelle zum 
Forstrechtsbereinigungsgesetz, BGBl. Nr. 372 vom 
14. Juli 1971, ist die Försterausbildung auf eine 
fünfjährige „Förstermittelschule", mit Reifeprüfung 
als Abschluß, umgestellt worden. Die Staatsprüfung 
für den Försterdienst bisherige Ausbildung ist mit 
der Staatsprüfung dieser neuen Ausbildung gleich
gestellt. Diese gesetzliche Grundlage war der An
laß dazu, den Förstern der österreichischen Bundes
forste ab 1. Juli 1974 ein Beitragsschema zuzuer
kennen, das praktisch die Einstufung in „B" bedeu
tet. Den Förstern, die sich im niederösterreichischen 
Landesdienst befinden, wurde mit einem eigenen 
Schema ab 1. Oktober 1973 die „B-Einstufung" de 
facto gewährt. Auch die im steiermärkischen Lan
desdienst angestell ten Förster streben eine „B-Ein
stufung" an. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür die 
bezugsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Empfänge des Landes, 
Einschränkung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(Lh-67/4/1-1975) 

26. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 0: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die Zahl 

der Empfänge, deren Kosten aus der Voranschlags
post Ol ,53. bestrit ten werden, auf das wirklich not
wendige Ausmaß einzuschränken. Mit dieser Maß
nahme soll die Bedeutung eines vom Land Steier
mark gegebenen Empfanges besonders unterstrichen 
werden.: 
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Zulagen zu den Bezügen 
der Landesbediensteten. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(1-66 Ne 1/91-1975) 

27. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 0: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Ho
hen Landtag ehestens eine Aufstellung vorzulegen, 
aus der zu ersehen ist, welche Arten von Zulagen 
zu den Bezügen der Landesbediensteten im gesam
ten Bereich der Landesverwaltung (Hoheitsverwal
tung und Anstalten) gewährt werden. 

Bericht über Vorhaben aus 
dem „Steiermärkischen 
Wissenschafts- und 
Forschungslandesfonds" 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LAD-361 W 1/30-1975) 

28. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 0: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Ho
hen Landtag ehestens einen Bericht über jene Vor
haben vorzulegen, die in den Jahren 1973 und 1974 
aus dem Untervoranschlag 0941 „Steiermärkischer 
Wissenschafts- und Forschungslandesfonds" geför
dert wurden. 

Tagesheimschule, Aufnahme 
in das Schulversuchs-
programm. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(13-367 La 108/1-1975) 

29. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
wird demnächst die Ausschreibung für die Schul
versuche integrierte Ganztagesschule (mit ungeteil
tem Unterricht) und Tagesheimschule (mit Vormit
tagsunterricht) erfolgen. Die zunehmende Erwerbs
tätigkeit der Mütter führt dazu, daß ein Teil unserer 
Schulkinder am Nachmittag nicht mehr betreut wer
den kann. Zur Lösung des Problems wird die Pflich
tige Ganztagesschule angeboten. Als Alternative 
dazu wurde das Modell der Tagesheimschule ent
wickelt. Der Besuch der Tagesheimschule baut auf 
der freiwilligen Entscheidung der Eltern auf und soll 
eine erzieherische Betreuung der Kinder am Nach
mittag (Aufarbeitung des Lehrstoffes und Freizeit
gestaltung) ermöglichen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, in der 
Steiermark das Modell Tagesheimschule in das Schul-
versuchsprogramm aufzunehmen. 
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Kindergartenwesen, 
Förderung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(13-367 La 105/4-1975) 

30. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Um die Chancengleichheit der Kinder durch die, 
vorschulische Erziehung herzustellen, ist der Bund 
erneut aufzufordern, einen wirksamen Anteil zur 
Förderung des Kindergartenwesens zu übernehmen. 

' Die Steiermärkische Landesregierung wird aufge
fordert, bei der Bundesregierung neuerlich zu bean
tragen: 

1. Der Bund möge mit Rücksicht auf die Aufgabe 
der Kindergärten als Bildungsinstitution für die 
vorschulische Erziehung analog zur Regelung bei 
den Pflichtschullehrern 50 % der Personalkosten 
für die Kindergärtnerinnen übernehmen. 

2. Der Bund sollte ehestens den von der Steier-
märkischen Landesregierung beantragten Bau 
bzw. Ausbau von fünf weiteren Bundesbildungs
anstalten für Kindergärtnerinnen genehmigen, da
mit der aus dem forcierten Ausbau des Kinder
gartenwesens bzw; der Verdichtung des Kinder
gartennetzes sich ergebende steigende Personal
aufwand gedeckt werden kann. 

3. Zur Entlastung der Kindergartenerhalter sollen 
die Kindergärten ehestens von der Mehrwert
steuer befreit werden. 

Schülerfreifahrt für Lehrlinge. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(4-313 Schu 4/28-1975) 
(13-367 La 55/13-1975) 31. 

Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Alle Schüler der Pflicht- und höheren Schulen 
kommen seit einiger Zeit in den Genuß der Schüler
freifahrt, die Lehrlinge nur für die Fahrten in die 
Berufsschule, jedoch nicht für Fahrten zur oder von 
der Lehrstelle. Da es sich bei einem Lehrverhältnis 
genauso um eine Ausbildung ähnlich einer berufs
bildenden Lehranstalt handelt, ist nicht einzusehen, 
warum den Lehrlingen die Fahrt vom und zum 
Lehrplatz nicht auch aus dem Familienausgleichs
fonds bezahlt wird. 

Die Steiermärkische Landesregierung wird auf
gefordert, bei der Bundesregierung die erforderlichen 
Schritte einzuleiten, damit die Lehrlinge für die 
Fahrten zur und von der Lehrstelle sowie die Schü
ler der steirischen Volks-Musikschulen auch in den 
Genuß der Schülerfreifahrt kommen. 
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Schülerheimplan, Erstellung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(6-75 La 1/1-1975) 

32. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Durch die Errichtung einer großen Anzahl neuer 
berufsbildenden höheren Schulen, vor allem in den 
Bezirksstädten, ist ein enormer Bedarf an Schüler-
heimplätzen entstanden. Aus diesem Grund er
scheint es notwendig, eine Reihe neuer Schüler
heime in den Schulorten zu errichten. Aus diesem 
Grund wäre es sinnvoll, in Übereinstimmung und 
unter Beitragsleistung der Bundesstellen einen stei-
rischen Schülerheimplan zu erstellen. Dieser Plan 
müßte auch eine Unterstützung und Förderung pri
vater Heimerhalter vorsehen und beabsichtigte In
itiativen von Heim-, Neu- und Zubauten privater 
Träger berücksichtigen. 

Die Steiermärkische Landesregierung wird auf
gefordert, in Übereinstimmung und unter gleichzei
tiger Beitragsleistung der Bundesstellen einen stei-
rischen Schülerheimplan unter Berücksichtigung auch 
privater Heimerhalter und Träger zu erstellen. 

Fürstenfeld, Schaffung einer 
Krankenpflegeschule. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(GW-197 III Fu 47/1-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

33. 

Die bestehenden Krankenpflege-Ausbildungsstät
ten in der Steiermark reichen nicht aus, um genü
gend qualifiziertes Krankenpflegepersonal in den 
Kranken- und Pflegeanstalten zu haben. 

Die Steiermärkische Landesregierung wird aufge
fordert, eine Krankenpflegeschule in Fürstenfeld zu 
schaffen. 

Anrechnung der absolvierten 
Berufsschuljahre durch 
übertritt in eine 
höhere technische 
Lehranstalt. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(13-667 La 109/1-1975) 

34. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, an die 
zuständigen Bundesstellen heranzutreten, dafür 
Vorsorge zu treffen, daß die Durchlässigkeit zwi
schen einzelnen Schultypen gefördert werden kann, 
dies würde heißen, daß der über t r i t t aus einer 
Berufsschule in eine höhere technische Lehranstalt 
unter Anrechnung der bereits absolvierten Berufs
schuljahre erfolgen kann. 
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öffnen der Pflichtschulräume 
vor 7.45 Uhr. 
(Einl.-Zl. 31/1) 3 5 # 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(13-367 La 97/4-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 2: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, im Ein
vernehmen mit den Schulbehörden sicherzustellen, 
daß den Schulerhaltern ermöglicht wird, die Pflicht
schulräume vor allem am Morgen so rechtzeitig zu 
öffnen, daß die Schulkinder, die jeweils vor 7.45 
Uhr als Fahrschüler am Schulort eintreffen, das 
Schulgebäude betreten können. Jenen Lehrkräften, 
die durch eine solche Maßnahme als Aufsichtsperson 
eingeteilt werden müssen und dadurch quantitative 
Mehrleistungen zu erbringen haben, wären diese 
Mehrleistungen entsprechend finanziell abzugelten. 

Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst, Neubau. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 3 6 
(6-372 I Mu 13/136-1975) 
(10-21 V 138/7-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 3: 

Die Raumsituation der Hochschule für Musik Und 
darstellende Kunst ist prekär. Die Hochschule ist 
im Stadtgebiet von Graz auf nicht weniger als sechs 
Lokale verteilt: Palais Meran, Palais Brandhof, 
Brandhofgassei Bürgergasse 3, Altes Dorotheum, 
Bürgergasse; Hauslabgasse 7—11, Minoritensaal. 

Dieser hohe Dislozierungsgrad führt 
1. zu hohen Kosten. Die Miet- und Betriebskosten 

für diese sechs Lokale betrugen 
1971 . . . 726.000 S, 
1972 . . . 821.000 S, 
1973 . . . 904.000 S und 
1974 . . . 1,049.000 S ; 

2. zu einer unzumutbaren Belastung für Studie
rende und Lehrpersonen durch ständige „Rund
fahrten quer durch die Stadt"; 

3. zu einer überflüssigen Verkehrserregung in der 
Stadt selbst. 

Gleichzeitig erhöht sich die Finanzbelastung für 
das Land Steiermark von Jahr zu Jahr. Auf Grund 
des Vertrages zwischen dem Land und dem Bund 
t rägt die Steiermärkische Landesregierung ein Drit
tel des jährlichen Gebarungsabganges (Sach- und 
Personalaufwand der Hochschule). Dieser Anteil 
erhöht sich in absoluten Zahlen von 1970 bis 1975 
von 9,4 Millionen S auf 15,1 Millionen S. Das 
Land Steiermark kann aus dieser Verpflichtung 
durch den Neubau der Hochschule ausscheiden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den Neu
bau der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst raschest zu betreiben, um weitere Belastun
gen der Beteiligten, insbesondere des Landes selbst, 
zu vermeiden, 
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Autowracks. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(6-75 II Na 1/98-1975) 

37. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 3: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, geeig
nete Maßnahmen zu ergreifen, um die zunehmende 
Verunstaltung von Natur und Landschaft durch 
Autowracks zu verhindern. Dazu ist insbesondere 
notwendig, daß 

a) die vorhandenen Autowracks beseitigt und 
b) das Abstellen ausgedienter Fahrzeuge im freien 

Gelände verhindert wird. 

Fernsehempfang, Verbesserung 
in den Berggebieten. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(6-377 F 1/27-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 3: 

38. 

In vielen Berggebieten der Steiermark (z. B. 
Gerichtsbezirk St. Gallen, Johnsbach, Gstatterboden, 
Donnersbachwald, Sölktäler, Hohentauern, Glein-
alm u. a.) ist der Fernsehempfang entweder über
haupt nicht möglich oder unzureichend. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, beim 
österreichischen Rundfunk vorstellig zu werden, 
daß die Möglichkeit und Verbesserung des Fern
sehempfanges in den Berggebieten allen anderen 
Bestrebungen und Maßnahmen im österreichischen 
Rundfunk vorangestell t werden. 

Konzertveranstaltungen, 
Berücksichtigung 
steirischer Komponisten. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(6-370 Vo 10/55-1975) 
(6-372 I Mu 1/27-1975) 

39. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 3: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, alle j ene 
Konzertveranstalter, die vom Land gefördert wer
den, insbesondere aber den Steiermärkischen Mu
sikverein, einzuladen, in ihren Programmen lebende 
steirische Komponisten mehr als bisher zu berück
sichtigen. 

Heilpädagogische Station, 
Neubau. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(9-119 La 48/32-1975) 

40. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 4: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, alle Maß
nahmen einzuleiten, die es ermöglichen, den ge
planten Neubau der Heilpädagogischen Station auf 
dem Areal des Blümelhofes zu errichten, da ein 
solcher Neubau eine unabdingbare Notwendigkeit 
darstellt. 
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Landeskrankenhaus Bad Aussee, 
Medizinische Abteilung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(GW-187 II Ba 9/10-1975) Landesvoranschlag 1975 

41. 

Zu Gruppe 5: 

Für die gesundheitliche Betreuung der Bevölke
rung des Ausseer Landes und der benachbarten Ge
biete ist am Landeskrankenhaus Bad Aussee die 
Ergänzung der chirurgischen Abteilung durch eine 
medizinische Abteilung dringend notwendig. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dazu die 
entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Landeskrankenhaus Rottenmann, 
sanitäre Anlagen. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(12-182 La 3/52-1975) Landesvoranschlag 1975 

42. 

Zu Gruppe 5: 

Die sanitären Anlagen (WC, Bäder, Waschgele
genheiten) am Landeskrankenhaus Rottenmann 
sind völlig ungenügend. Mit der Behebung dieser 
für heutige Verhältnisse untragbaren Zustände 
kann nicht bis zur Fertigstellung des in Planung 
befindlichen Krankenhausneubaues gewartet wer
den. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, geeig
nete Zwischenlösungen ehestens vorzusehen. 

Landesvoranschlag 1975 

Landeskrankenhaus Wagna, 
Neubau eines 4 3 < 
Ambulanzgebäudes. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(12-182 La 3/53-1975) Zu Gruppe 5: 
(GW-187 II Wa 13/12-1975) 

Die Ambulanz der Chirurgischen Abteilung des 
LKH Wagna zählt zu den frequeiitiertesten Ambu
lanzen. Waren es 1968 noch täglich 30 Patienten, 
so stieg diese Zahl 1971 auf 130 Patienten pro Tag. 
1974 werden ca. 21.200 Menschen diese Ambulanz 
besucht haben. Die ursprüngliche Planung und Bau
ausführung ist daher heute trotz Ausbau viel zu 
klein. Auch die Medizinische Ambulanz hat e twa 
9500 Patienten jährlich. Stundenlange Wartezeiten 
auf engstem Raum sind hier die Regel. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, einen 
Neubau eines Ambulanzgebäudes beim LKH Wagna 
zum ehestmöglichen Termin zu veranlassen. 

Landeskrankenhaus Leoben, 
Rolltreppe bei der 
Bahnunterführung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LBD-450 L 87/1-1975) 

44. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 5: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, alles in 

die Wege zu leiten, um sicherzustellen, daß bei der 
Bahnunterführung beim LKH Leoben eine Roll
treppe, insbesondere für gehbehinderte Personen, 
installiert wird. Mit den zuständigen, nicht im Lan
desbereich gelegenen Stellen sind sofort entspre
chende Verhandlungen einzuleiten. 
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Ausbau der Autobahnen und 
Bundesstraßen. 
(Einl.-Zl. 31/1) 4 5 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(3-328 Au 2/1-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 6: 

Die finanziellen Mittel für den steiermärkischen 
Straßenbau werden durch das Bundesbudget 1975 
beträchtlich gekürzt. Damit wird der zügige Ausbau 
der Autobahnen und der Bundesstraßen beträcht
liche Verzögerungen erfahren, die sich für den Stra
ßenverkehr besonders unangenehm auswirken wer
den. Es ist daher 

1. dem sogenannten Huckepack-Verkehr bei den 
österreichischen Bundesbahnen zur Entlastung 
der Straßen und 

2. der Einführung einer Autobahnmaut vor allem 
für Ausländer 

besonderes Augenmerk zu widmen. 

Die Steiermärkische Landesregierung wird daher 
aufgefordert, diesbezüglich ehestens bei der Bun
desregierung vorstellig zu werden, damit die not
wendigen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Pyhrnautobahn, Bauabschnitt 
zweiter Alpenübergang 
(Bosrucktunnel). 
(Einl.-Zl. 31/1) 4 6 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LBD-450 L 88/1-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 6: 

Damit die Pyhrnautobahn in absehbarer Zeit ver
kehrswirksam wird, ist die Vorziehung des Bau
abschnittes für den zweiten Alpenübergang (Bos
rucktunnel) dringend notwendig. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre Be
mühungen fortzusetzen, damit im Wege einer Son
derfinanzierung (Gesellschaftsstrecke) der Baube
ginn für den zweiten Alpenübergang der Pyhrnauto
bahn in den nächsten Jahren erfolgen kann. 

Wildbachverbauung, Erhöhung 
der Bundesmittel. 
(Einl.-Zl. 31/1) 4 7 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LBD-450 L 89/1-1975) Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 6: 

Obwohl in den letzten Jahren in der Steiermark 
durch Wildbäche schwere Schäden angerichtet wur
den und die Verbauungskosten bedeutend gestie
gen sind, ist die Höhe der Bundesmittel für die 
Wildbachverbauung seit 1970 fast gleichgeblieben. 
Außerdem ist die Steiermark, im Verhältnis zu den 
anderen Bundesländern, bei der Zuteilung von Bun
desmitteln für die Wildbachverbauung benachtei
ligt. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, neuer
lich bei der Bundesregierung vorstellig zu werden, 
damit die Bundesmittel für Zwecke der Wildbach
verbauung entsprechend erhöht werden. 
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Ausbau der Südautobahn. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LBD-450 L 90/1-1975) 

48. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 6: 

Aus Untersuchungen der vergangenen Jahre geht 
hervor, daß unter Beibehaltung der bisherigen 
Finanzierungsform mit einem durchgehenden Aus
bau der Südautobahn erst um das Jahr 2000 ge
rechnet werden kann. Diese Berechnungen basieren 
auf der Annahme einer jährlichen Steigerung der 
Bundesmittel für den Autobahnbau. Da nunmehr 
für das Jahr 1975 die erforderlichen Mittel durch 
die Bundesregierung nicht nur nicht erhöht, sondern 
sogar gegenüber dem Jahr 1974 gekürzt werden, 
ist zu befürchten, daß nicht einmal der genannte 
Fertigstellungstermin eingehalten werden kann. 

Die Steiermärkische Landesregierung wird auf
gefordert, bei der Bundesregierung vorstellig zu 
werden, um neuerlich auf die besondere Dringlich
keit hinzuweisen. 

Beiträge an Gemeinden für 
die örtliche 
Raumplanung. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(LAD-9 L 57/22-1975) 

49. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 6: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Ent

wurf des Laridesvoranschlages für 1976 bei der 
Post 61,781 „Beiträge an Gemeinden für die ört
liche Raumplanung" einen erheblich höheren Be
trag im Jahr 1975 einzusetzen, um sicherzustellen, 
daß die Gemeinden ihren Verpflichtungen aus dem 
Steiermärkischen Raumordnungsgesetz ordnungsge
mäß nachkommen können. 

Grenzland- und Entwicklungs
gebiete, Bundes-
Förderungsprogramm. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(8-240 U 3/3-1975) 

50. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 7: 
Im Unterabschnitt 793 sind zur Förderung von 

Entwicklungsgebieten seit J ahren in der Größen
ordnung praktisch unveränderte Beträge, die zum 
Teil durch Zuschüsse des Bundes nach dem Finanz
ausgleichsgesetz 1973 aufgebracht werden, veran
schlagt. Die Bundesregierung hat in wiederholten 
Erklärungen der Förderung von Grenzland- und 
Entwicklungsgebieten besondere Priorität einge
räumt und ein Grenzlandförderungsprogramm für 
Niederösterreich in die Wege geleitet. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, beim 
Bund dafür einzutreten, daß für die Grenzland-
und Entwicklungsgebiete der Steiermark ebenfalls 
ein umfassendes Bundes-Förderungsprogramm, das 
über die bescheidenen Finanzierungsmittel des Zu
schusses nach dem Finanzausgleichsgesetz 1973 weit 
h inausgeht und insbesondere Maßnahmen für die 
Infrastruktur der Gebiete vorsieht (Bundesschulbau, 
Wasserbautenförderung, Straßenbau), erarbeitet 
und verwirklicht wird. 
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Steiermärkische 
Landarbeitsordnung, 
Novelle. 
(Einl.-Zl. 31/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 7) 
(8-250 L 5/633-1975) 

51. 
Landesvoranschlag 1975 

Zu Gruppe 7: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, so rasch 

wie möglich den Entwurf einer Novelle zur Steier-
märkischen Landarbeitsordnung dem Landtag vor
zulegen, die sicherzustellen hätte, daß die Dienst
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft in der 
Steiermark innerhalb der in der Bundesverfassung 
vorgesehenen Frist in den Genuß der verbesserten 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen kommen. 

Landesvoranschlag 1975, 
Dienstposten, 
Systemisierung der 
Kraftfahrzeuge. 
(Einl.-Zl.-31/1) 
(10-21 V 135/18-1975) 52. 

1. Der Voranschlag des Landes Steiermark für das 
Jahr 1975 wird mit folgenden Schlußsummen 
genehmigt: 

Ordentlicher Haushalt: 
S S 

Ausgaben 10.473,863.000 

Einnahmen . . . 10.228,863.000 
Aufnahme von 

Darlehen . . . 245,000.000 

Gesamteinnahmen 10.473,863.000 

Außerordentlicher Haushalt: 

Erfordernis 927,097.000 

Bedeckung: 
Aufnahme von 

Anleihen und 
Darlehen . . 927,097.000 

Gesamtbedeckung 927,097.000 

2. Überschreitungen bei den einzelnen Posten der 
Postengruppe 20, 30 und 40 des Landesvor
anschlages 1975 bedürfen keiner besonderen 
Genehmigung, wenn sie durch Ersparungen 
innerhalb der gleichen Postengruppe bedeckt 
werden können. 

3. Die im Landesvoranschlag 1975 in den Gruppen, 
Untervoranschlägen und Sammelnachweisen an
gebrachten Deckungsvermerke werden geneh
migt. 

4. Der Dienstpostenplan 1975 sowie die im All
gemeinen Teil des Dienstpostenplanes festge
legten Grundsätze hiezu werden genehmigt. 

5. Der Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge 
1975 und die im Allgemeinen Teil des Syste-
misiemngsplanes festgelegten Grundsätze hiezu 
werden genehmigt. 

6. Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Be
deckung von Investit ionsvorhaben des ordent
lichen Haushal tes sowie von Vorhaben des 
außerordentlichen Haushaltes Kreditoperationen 

bis zur Höhe der veranschlagten Darlehensauf
nahmen vorzunehmen. 

Der Landesfinanzreferent hat Vorsorge zu tref
fen, daß alle Vorhaben des außerordentlichen 
Haushaltes, deren Bedeckung durch Darlehens
aufnahmen vorgesehen ist, nur insoweit be
deckt werden, als Erlöse aus Anleihen und Dar
lehen erzielt werden oder als die Kreditinstitute 
dem Land diese verbindlich zugesichert haben. 

Für den Fall und so lange, daß die zur Bedeckung 
des außerordentlichen Haushaltes veranschlag
ten Anleihe- bzw. Darlehensaufnahmen nicht 
zur Gänze verwirklicht werden können, hat die 
Landesregierung unter Beachtung der Bestim
mungen des § 32 L-VG 1960 Vorhaben ganz 
oder nach Maßgabe der erzielten Anleiheerlöse 
bzw. Darlehensaufnahmen nach folgender Dring-
lichkeitsreihung zu bedecken: 
I. Vorhaben, für die eine gesetzliche oder ver

tragliche Verpflichtung vorliegt (mit I aus
gezeichnet) ; 

II. Vorhaben, die fertigzustellen sind, und Vor
haben, die im Jahre 1974 oder früher ange
fangen wurden (mit II ausgezeichnet). 

Die einzelnen Vorhaben der außerordentlichen 
Ausgabekategorien I und II werden im Landes
voranschlag ausdrücklich bezeichnet. 
Soweit und solange die Vorhaben der Kate
gorie II durch Kreditoperationen noch nicht voll 
bedeckt sind, hat die Bedeckung aller dieser 
Vorhaben in jeweils gleichen Prozentsätzen zu 
erfolgen. 

Die Landesregierung hat Vorsorge zu treffen, 
daß ein eventueller Gebarungsabgang, der sich 
durch das Zurückbleiben der Einnahmen bei den 
Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bun
desabgaben, Post 942,511—520, oder durch hin
zutretende gesetzliche Verpflichtungen ergibt, 
durch eine gleichmäßige perzentuelle Kürzung 
der Ausgaben für Förderungen abgedeckt wird. 
Zu diesem Zweck darf über die Freigabe des 
6. Sechstels aller im ordentlichen Voranschlag 
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vorgesehenen Kredite für Förderungsmaßnah
men erst dann verfügt werden, wenn ein Ge
barungsabgang aufgrund des Einganges bei den 
Ertragsanteilen nicht erwartet werden kann. Die 
Förderungsausgaben sind im Voranschlag der 
Spalte „Funktionelle Gliederung" mit den Kenn
ziffern 050—058 ausgezeichnet. 

10. Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, für konjunkturpolitisch unbedingt not
wendige Maßnahmen, wie insbesondere zur 
Finanzierung von Betriebsansiedlungen, Erhal
tung von Arbeitsplätzen, Bekämpfung von Wirt
schaftskrisen, Darlehen oder Anleihen im In- und 
Ausland bis zur Höhe von 300 Millionen Schil
ling aufzunehmen und diese Mittel zur Be
deckung von Ausgaben bei den Voranschlags
posten 78,10 bis 78,20 des ao. Haushaltes zu 
verwenden. 

11. Eine vorzeitige Freigabe der Ausgabenansätze 
des ordentlichen Haushaltes, soweit sie nicht 
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen 

betreffen, darf nur unter der Bedingung erfol
gen, daß die veranschlagte Darlehensaufnahme 
für den ordentlichen Haushalt erfolgt ist oder 
für die vorzeitige Freigabe Ersatzbedeckungen 
(durch Zurückstellung bereits freigegebener 
Ausgabenkredite) zur Verfügung gestellt wer
den. 

12. Vom Personalaufwand des Haushaltsjahres 1975 
ist ein Ersparungsabstrich von 1 % vorgenom
men worden, welcher durch geeignete Maß
nahmen, insbesondere durch Nichtbesetzung va
kant gewordener Dienstposten, hereinzubringen 

: iSt. 

13. Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, auch im Jahre 1975 gegen nachträg
liche Berichterstattung Ausfallsbürgschaften für 
Investitionskredite im Ausmaß bis zu insge
samt 40 Millionen Schilling, jedoch im Einzel
fall aus diesem Betrag nicht über 7,5 Millionen 
Schilling, zu übernehmen. 

Wohnbauförderungsfonds, 
Errichtung für das 
Land Steiermark, 
Abänderung. 
(Beilage Nr. 1) 
(14-507 L 2/55-1975) 

53. 
Gesetz vom , mit dem das 
Gesetz, betreffend die Errichtung eines Wohn
bauförderungsfonds für das Land Steiermark, 

geändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 6. Juli 1949, LGB1. Nr. 39, in der 
Fassung des Gesetzes LGB1. Nr. 12/1972, betreffend 
die Errichtung eines Wohnbauförderungsfondis für 
das Land Steiermark wird geändert wie folgt: 

§ 10 hat zu lauten: 

„(1) Die gemäß § 7 Z. 1 gewährten Darlehen kön
nen vorzeitig begünstigt rückgezahlt werden; hiebei 
sind die Bestimmungen der §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Abs. 4, 
8 Abs. 1 und 3, 9 und 12 Abs. 1 und 2 des Rückzah-
lungsbegünstigungsgesetzes vom 16. Juli 1971, BGBl. 
Nr. 336, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 448/1974, sinngemäß anzuwenden. 

(2) Begehren auf Gewährung einer Begünstigung 
können beim Amt der Steiermärkdschen Landesre
gierung bis spätestens 30. September 1977 einge
bracht werden. 

(3) Die auf Grund der Begünstigung des Abs. 1 
rückfließernden Beträge sind ausschließlich für För-
derungsmaßnahmen im Sinne 'des § 1 Abs. 1 des 
Landeswolmbauförderungsgesetzes 1974, LGB1. Nr. 
66, zu verwenden." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1974 in Kraft. 
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Schulschiheim, Errichtung 
auf der Frauenalpe. 5 4 
(Einl.-Zl. 33/1) 
(13-368 Mu 3/38-1975) Die Vereinbarung zwischen dem Land Steiermark, 

der Republik Österreich, der Stadtgemeinde Murau 
und dem Verein Schulschiheim Murau-St. Georgen 
(Frauenalpe) wird genehmigt. 

Das Land Steiermark gewährt dem Verein zur 
Deckung der Baukosten gemäß Punkt V der Ver
einbarung nicht rückzahlbare Baukostenzuschüsse 
von der Hälfte der tatsächlichen Baukosten in der 
Höhe von 10 Millionen Schilling. 

Im Falle der Überschreitung des vorgesehenen 
Aufwandes infolge önormgemäßer Lohn- und Ma
terialpreiserhöhungen oder .anbotsmäßiger Zwi-
schenkreditkosten verpflichtet sich das Land Steier
mark zur Bereitstellung weiterer Mittel zur Be
deckung des Mehraufwandes im selben Ausmaße 
wie der Bund. 

Die Bedeckung der hiefür entstehenden Kosten 
wird aus den im jeweiligen Landesvoranschlag 
hiefür vorzusehenden Mitteln zu erfolgen haben. 

Aufnahme einer Anleihe 
durch die 
Stadtgemeinde Graz. « 
(Beilage Nr. 7) 
(7-49 Ga 69/15-1967) Gesetz v o m , mit dem das 

Gesetz über die Aufnahme e iner An le ihe im 
Gesamtbetrage v o n 100 Mi l l ionen Schilling 
durch die S tadtgemeinde Graz ergänzt w ird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 6. Juni 1967, LGB1. Nr. 84, über 
die Aufnahme einer Anleihe im Gesamtbeträge von 
100 Millionen Schilling durch die Stadtgemednde 
Graz zur Finanzierung verschiedener Vorhaben des 
außerordentlichen Haushaltes wird ergänzt, wie 
folgt: 

Dem § 2 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 
„Ab dem 1. Juli 1974 dürfen die jährlichen Zinsen 

8 °/o betragen." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Juli 1974 in Kraft. 

56. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 24, KG. Wieden, 

mit Wohnhaus Wieden Nr. 17, Gerichtsbezirk 
Deutschlandsberg, im Katastralausmaß von 2235 m2 

zu einem Kaufpreis von 550.000 S von Herrn Karl 
Leopold, wh. Untere Schmiedgasse 20, 8530 Deutsch
landsberg, gemeinsam mit dem Bezirksfürsorge
verband Deutschlandsberg wird gemäß § 15 Abs. 2 
lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Karl Leopold, Rentner, 
Deutschlandsberg, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 44/1) 
(9-119/1 We 15/9-1975) 
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5. Sitzung am 22. Jänner 1975 
(Beschlüsse Nr. 57 bis 73) 

Fa. Weite, 
Ausfallshaftung eines 
Darlehens des ÖCI an 
die Stadtgemeinde 
Eisenerz. 
(Einl.-Zl. 80/1) 
(10-23 We 13/34-1975) 

57. 
Die Steiermärkische Landesregierung ist ermäch

tigt, die Ausfallsbürgschaft des Landes Steiermark 
für 50 % eines Darlehens in der Höhe von 3,8 Mil
lionen Schilling, das das ÖCI der Stadtgemeinde 
Eisenerz gewährt, zu übernehmen. 

Landwirtschaftliche 
Fachschule Hafendorf, 
Ankauf einer Waldfläche 
von RA. Dr. Helmut Fritz. 
(Einl.-Zl. 82/1) 
(8-564 Ha 41/25-1971) 

58. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung über den Ankauf einer Waldfläche im Ausmaß 
von 14 ha 85 a 18 m2 von Rechtsanwalt Dr. Helmut 
Fritz, Dr.-Theodor-Körner-Straße 22/1 ,8601 Brück 
a. d. Mur, zum Kaufpreis von S 1,400.000,— zur 
Arrondierung des zur Landw. Fachschule Hafendorf 
gehörigen Wirtschaftsbetriebes wird zur Kenntnis 
genommen und genehmigt. 

Landwirtschaftliche 
Fachschule Grabnerhof, 
Ankauf einer Grund
fläche von Simon und 
Josefine Pichlmaier. 
(Einl.-Zl. 8371) 
(8-564 Ga 16/8-19173) 

59. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung über den Ankauf eines Grundstückes im 
Ausmaß von 7725 m2 von Simon und Josefine Pichl
maier vlg. Voitlbauer, Weng 4, 8911 Admont, zum 
Kaufpreis von insgesamt S 169.950,— (S 22,— pro 
m2) für den Landwirtschaftsbetrieb Grabnerhof als 
teilweiser Ersatz für eine vom Grabnerhof an die Ge
meinde Weng abverkaufte Grundfläche sowie zum 
Zwecke der Arrondierung des Landesbesitzes wird 
zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

Stefanie Schedifka, 
Liegenschafts ankauf 
(Einl.-Zl. 84/1) 
(10-24 Sehe 9/9-1975) 

60. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 120, KG. Hieflau, 

von Frau Stefanie Schedifka zu einem Kaufpreis 
von S 3,820.463,— zusätzlich Grunderwerbsteuer, 
Wertsicherung und Verzinsung, wird genehmigt. 

Johann und Regina 
Schachner, 
Grundstücksabverkauf. 
(Einl.-Zl. 85/1) 
(10-27/1 He 22/29-1975) 

61. 
Der Verkauf der landeseigenen Liegenschaft, 

Grundstück 402 der EZ. 217, KG. Aigen, an die Ehe
gatten Johann und Regina Schachner zu einem 
Kaufpreis von S 830.000,—, wird genehmigt. 
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Gertrade Großsdiedl, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 86/1) 
(9-119 I J o 2/18-119715) 

62. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 108, KG. Raders-

dorf mit Wohnhaus Sacherberg Nr. 4, Gerichtsbe
zirk Fürstenfeld, im Gesamtkatastralausmaß von 
6909 m2 zu einem Kaufpreis von S 420.000 von 
Frau Gertrude Großsdiedl, verehel. Wilfinger, ge
meinsam mit dem Bezirksfürsorgeverband Hartberg 
wird gemäß § 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Adolf und Herta Theissl, 
Grunds tücksankauf. 
(Einl.-Zl. 87/1) 
(9-119 IRe 28/4-1975) 

63. 
Der Ankauf der Grundstücke Nr. 130 mit Wohn

haus Aichegg 16 und 550 Garten im Gesamtkata
stralausmaß von 1313 m2 aus dem, Gutsbestand der 
Liegenschaft EZ. 131, KG. Aichegg, Gerichtsbezirk 
Deutschlandsberg, zu einem Kaufpreis von 630.000 
Schilling von den Ehegatten Adolf und Herta Theissl, 
wh. Aichegg 16, 8541 Schwanberg, gemeinsam mit 
dem Bezirksfürsorgeverband Deutschlandsberg wird 
gemäß § 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Günther Rajnoch und 
Hertha Wurm, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. aa/i) 
(9-1H9I Scha 13/19-119715) 

64. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 205, KG. Hafen

dorf mit Wohnhaus Kapfenberg, Anton Mühlba
cherstraße 63, Gerichtsbezirk Brück an der Mur, im 
Gesamtkatastralausmaß von 401 m2 zu einem Kauf
preis von 316.000 Schilling von Herrn Günther Raj-
noch und Frau Her tha Wurm gemeinsam mit dem 
Bezirksfürsorgeverband Brück an der Mur wird ge
mäß § 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Judith Fulterer, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 89/1) 
(9-119 1 Sehe 8/38-1975) 

65. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 414 KG. Merken

dorf, Gerichtsbezirk Feldbach, im Gesamtkatastral
ausmaß von 2168 m2 zum Kaufpreis von 200.000 
Schilling von Frau Judi th Fulterer gemeinsam mit 
dem Bezirksfürsorgeverband Feldbach wird gemäß 
§ 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Alois Löschnig, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 90/1) 
(9-119 Sto 0/6-1975) 

66. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 256, KG. Breiten

bach, mit Wohnhaus Breitenbach Nr. 39, Gerichts
bezirk Stainz, im Katastralausmaß von 852 m2 zu 
einem Kaufpreis von 580.000 Schilling von Herrn 
Alois Löschnig, wohnhaft in Breitenbach 39, 8502 
Lannach, gemeinsam mit dem Bezirksfürsorgever
band Deutschlandsberg, wird gemäß § 15 Abs. 2 
lit. d L-VG 1960 genehmigt. 
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Friedrich und Herraine 
Sumann, 
Liegenschaftsankauf. Rf 
(Einl.-Zl. 91/1) 
(9-1,19. We 2I7/5-1OT5) Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 157, KG. Egidi, 

mit Wohnhaus Probst Nr. 50, Gerichtsbezirk Murau, 
im Gesamtkatastralausmaß von 1157 m2 zu einem 
Kaufpreis von 399.000 Schilling von den Ehegatten 
Friedrich und Hermine Sumann gemeinsam mit dem 
Bezirksfürsorgeverband Murau wird gemäß § 15 
Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Rechenschaftsbericht des 
Amtes der Landesregierung 
für 1973.' 6 8 
(Einl.-ZL 27/1) 
(LAD-Präs. R 8/31-1975) Der Rechenschaftsbericht der Dienststellen des 

Amtes der Steiermärkischen Landesregierung für 
das Jahr 1973 wird zur Kenntnis genommen. 

Landesverwaltung, 
Stand der Automation und 
Schaffung eines Organi
sationsplanes. RQ 
(Einl.-Zl. 28/1) 
(LAD-60/II Au 1/261-1975) Der Zwischenbericht zum Antrag der Abgeord

neten Sebastian, Hammerl, Dr. Strenitz, Fellinger 
und Genossen, Einl.-Zahl 717, betreffend Schaffung 
eines modernen Organisationsplanes für die Lan
desverwaltung, wird zur Kenntnis genommen. 

Graz, Dienst- und Gehalts
ordnung der Beamten 1956, 
Abänderung. 
(Blge. Nr. 2) 
(Mündl. Bericht Nr. 10) 
(7-46 Ge 4/37-1975) 

Gesetz vom , mit dem 
die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten 
der Landeshauptstadt Graz 1956 geändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der 
Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, in 
der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 20/1959, 35/1959, 
26/1961, 103/1961, 153/1962, 61/1967, 126/1968 und 
49/1969 wird wie folgt geändert : 

1. § 16 hat zu lauten: 

„§ 16 

Anrechenbare Dienstzeit; Vordienstzeiten; 
Anrechnung für den Ruhegenuß 

(1) Für das Ausmaß der Abfertigung nach § 52 
Abs. 5, 6 und 7, für die Begründung des Anspruches 
auf Ruhegenuß sowie für das Ausmaß des Ruhe
genusses sind dem Beamten anzurechnen: 
a) die Zeit, die der Beamte im bestehenden öffent

lich-rechtlichen Dienstverhältnis ab dem Tage 
des Dienstantrittes bis zum Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienststand zurückgelegt hat ; die im 
Militärdienst verbrachte Zeit, durch die lediglich 

eine Unterbrechung der Dienstleistung erfolgte, 
gilt als anrechenbare Dienstzeit; 

b) die Zeit, die der Beamte in einem unmittelbar 
vorangegangenen ununterbrochenen Vertrags-
dienstverhältnis zur Stadt in mindestens der 
Hälfte einer Vollbeschäftigung zurückgelegt hat. 

(2) ü b e r Antrag des Beamten sind für die im 
Abs. 1 angeführten Rechte anzurechnen: 

a) die in einem vorangegangenen öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnis zur Stadt, zum Bund, zu 
einer von ihm verwalteten Stiftung oder Anstalt, 
zu einem Bundesland, zu einem Bezirk öder zu 
einer anderen Gemeinde tatsächlich zurückge
legte Dienstzeit; 

b) eine Privatdienstzeit, soweit sie zur Zeit der 
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver
hältnis Aufnahmebedingung war; 

c) die in einem dem Antri t t des öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnisses bei der Stadt oder 
eines nach Abs. 1 lit. b anzurechnenden Ver
tragsdienstes unmittelbar vorangegangene, nicht 
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund, zu einem von ihm verwal te ten Fonds oder 
e iner von ihm verwalteten Stiftung oder Anstalt, 
zu einem Bundesland, zu einem Bezirk oder zu 
e iner anderen Gemeinde oder zu einer sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft tatsächlich un
unterbrochen zurückgelegte Dienstzeit. 
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(3) Als ununterbrochen und unmittelbar vorange
gangen im Sinne der Abs. 1 und 2 sind Dienstzei
ten auch dann anzusehen, wenn eine allfällige 
Dienstzeitunterbrechung, bei mehreren Unterbre
chungen jede für sich allein, 6 Monate nicht über
steigt. Die Zeit einer Militärdienstleistung ist bei 
der Beurteilung, ob eine Dienstzeit als ununterbro
chen oder als unmittelbar vorangegangen anzu
sehen ist, außer Betracht zu lassen. Die Anrechnung 
für das Ausmaß der Abfertigung nach § 52 Abs. 5, 
6 und 7, für die Begründung des Anspruches auf 
den Ruhegenuß sowie für das Ausmaß des Ruhe
genusses wird bei Vorliegen der sonstigen Voraus
setzungen auch durchgeführt, wenn die nach Abs. 2 
lit. c anzurechnende Dienstzeit nicht ununterbro
chen zurückgelegt wurde und dem Eintritt in den 
Dienst der Stadt nicht unmittelbar vorangegangen 
ist. 

(4) Für das Ausmaß der Abfertigung nach § 52 
Abs. 5, 6 und 7, für die Begründung des Anspruches 
auf den Ruhegenuß und für das Ausmaß des Ruhe
genusses hat der Stadtsenat unter der Vorausset
zung, daß die während der nachstehenden Zeiträume 
entfaltete Tätigkeit für die Beamtengruppe, in der 
der Beamte angestellt wird, von wesentlicher Bedeu
tung ist, anzurechnen: 
a) eine Dienstzeit gemäß Abs. 2 lit. c, die nicht un

mittelbar vorangegangen ist oder nicht ununter
brochen zurückgelegt wurde; 

b) die Gerichtspraxis (Rechtspraktikantenzeit); 
c) eine sonst in einem öffentlichen oder nicht öffent

lichen Dienst zugebrachte Zeit; 
d) eine in einem freien Beruf in Vollbeschäftigung 

zugebrachte Zeit, falls der Beamte nicht die Be
fugnis für die weitere Ausübung dieses freien 
Berufes auf Grund strafgerichtlicher oder diszi
plinarer Verurteilung oder durch Verwaltungs
verfügung verloren hat. 

(5) Die Anrechnung einer sonstigen Dienstzeit für 
alle oder einzelne im Abs. 1 angeführten Rechte 
kann, sofern es das in diesem Gesetz geregelte 
öffentliche Interesse erfordert, der Gemeinderat be
willigen. 

(6) Von einer Anrechnung ist ausgeschlossen: 
a) die vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurück

gelegte Zeit; 
b) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis, die 

nach den für dieses Dienstverhältnis geltenden 
Bestimmungen für die Zeitvorrückung oder für 
das Ausmaß der Abfertigung oder für die Be
gründung des Anspruches auf den Ruhegenuß 
oder für das Ausmaß des Ruhegenusses nicht an
rechenbar war; 

c) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis, das 
durch den freiwilligen Austritt des Beamten wäh
rend eines anhängigen Disziplinarverfahrens, 
durch Entlassung auf Grund eines Disziplinar-
erkenntnisses oder infolge strafrechtlicher Ver
urteilung aufgelöst wurde; 

d) die Dienstzeit in einem nicht öffentlich-rechtli
chen Dienstverhältnis, das aus dem Verschulden 
des Beamten vom Dienstgeber vor Ablauf der 
Zeit, auf die es eingegangen wurde, oder ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist aufgelöst 
wurde; 

e) die Dienstzeit, für die der Beamte einen Ruhe
genuß aus einem im Abs. 2 lit. a oder c bezeich
neten Dienstverhältnis bezieht; dies gilt jedoch 
nicht, wenn der Ruhegenuß nach den hiefür gel
tenden Bestimmungen wegen des bestehenden 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zur 
Stadt zur Gänze ruht; in diesem Falle muß 
überdies auf jenen Teil des Ruhe(Versorgungs)-
genusses aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis zur Stadt verzichtet werden, der dem 
Ruhe(Versorgungs)genuß aus dem früheren 
Dienstverhältnis entspricht. 
(7) Eine Anrechnung kann nur dann und nur 

soweit erfolgen, als sie nicht besonderen gesetz
lichen Bestimmungen widerspricht. Sie ist unzuläs
sig, wenn hiedurch der für die Anrechnung in Be
tracht kommende kalendermäßige Zeitraum mehr
fach angerechnet würde. Zeiträume, die nach Voll
endung des 18. Lebensjahres, aber vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres des Beamten liegen, können 
auch nur bedingt für den Fall der Versetzung in 
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder der 
Erreichung der im § 46 Abs. 2 bezeichneten Alters
grenze oder für den Fall des Todes des Beamten 
für die Begründung des Anspruches auf den Ruhe
genuß und für das Ausmaß desselben angerechnet 
werden. 

(8) Die Anrechnung für die Begründung des An
spruches auf den Ruhegenuß und für das Ausmaß 
des Ruhegenusses erfolgt nur gegen Nachzahlung 
der Pensionsbeiträge für die anzurechnende Vor
dienstzeit. Hiebei ist auf die Bestimmungen des § 6 
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 177/1948, über die 
Regelung sozialversicherungsrechtlicher Verhält
nisse aus Anlaß der Aufnahme in ein öffentlich
rechtliches Dienstverhältnis oder beim Ausscheiden 
aus einem solchen insofern Bedacht zu nehmen, daß 
die an die Stadt zu überweisende Rentenleistung 
als Beitrag gilt; in diesem Fall sind der Beamte, der 
Ruhegenußempfänger und seine anspruchsberech
tigten Hinterbliebenen verpflichtet, ihre Rentenan
sprüche beim Sozialversicherungsträger jeweils 
über Verlangen der Stadt unverzüglich geltend zu 
machen. Eine Beitragsnachzahlung entfällt für Zei
ten, die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zur Stadt zurückgelegt wurden, sowie für Zeiten, 
für die die Stadt einen Überweisungsbetrag nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, des Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 292/1957, oder des Bauern-Pensionsver-
sicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 28/1970, erhalten hat. 
Der Stadtsenat kann, wenn es das in diesem Gesetz 
geregelte öffentliche Interesse erfordert, von einer 
Beitragsnachzahlung absehen bei der Anrechnung 
von Zeiträumen, während welcher der Beamte in
folge einer aus politischen Gründen oder aus Grün
den der Abstammung erfolgten Maßregelung dem 
Dienst fern war, sofern der Stadt ein Überweisungs
betrag nach § 308 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes oder eine Rentenleistung auf Grund 
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 177/1948, nicht zu
kommt. Das gleiche gilt bei der Anrechnung von 
Kriegsdienstzeiten während der Kriege 1914 bis 
1918 und 1939 bis 1945 und bei der Anrechnung 
von Zeiten einer mit diesen Kriegen in Zusammen
hang stehenden Kriegsgefangenschaft. 
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(9) Der nachzuzahlende Pensionsbeitrag ist für je
den vollen Monat der Ruhegenußvordienstzeiten, 
die angrechnet werden, zu entrichten. Er beträgt 
7 v. H. des Diensteinkommens, das im Zeitpunkt 
der Einbringung des Anrechnungsansuchens dem 
Anfangdiensteinkommen (Gehalt, Teuerungszu
schläge, für die Bemessung des Ruhegenusses an
rechenbare Zulagen) jener Verwendungsgruppe ent
spricht, in der der Beamte angestellt bzw. auf den 
Personalstand übernommen wurde; werden jedoch 
Zeiträume nur bedingt für den Fall der Dienst
unfähigkeit oder für den Fall des Todes (Abs. 7) 
angerechnet, so ermäßigt sich der Hundertsatz für 
diese Zeiten auf 3,5 v. H. Wird ein Beamter unter 
Zuerkennung eines fortlaufenden Ruhegenusses in 
den Ruhestand versetzt oder stirbt er, bevor er 
die Pensionsbeiträge voll nachgezahlt hat, so wird 
auf Ansuchen des Ruhegenußempfängers bzw. der 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen die ange
rechnete Dienstzeit der Begründung des Anspru
ches auf den Ruhegenuß und der Bemessung des 
Ruhe- und Versorgungsgenusises zugrunde gelegt; 
der von der Pensionsbeitragsnachzahlung noch aus
haftende Betrag wird jedoch nachträglich im Ab
zugswege vom Ruhe(Versorgungs)genuß, allenfalls 
in Monatsraten, hereingebracht. 

(10) Eine Rückzahlung nachgezahlter Pensionsbei
träge findet in keinem Falle statt. 

(11) Der im Abs. 1 lit. b angeführte Zeitraum ist 
von Amts wegen anzurechnen. Um die Anrechnung 
sonstiger Zeiträume ist vom Beamten, im Falle 
seines Todes von seinen versorgungsberechtigten 
Angehörigen, schriftlich anzusuchen. Die auf Grund 
der Anrechnung der vorangeführten Zeiträume sich 
ergebenden Änderungen sind durchzuführen 
a) mit Wirksamkeit vom Tage der Anstellung, wenn 

das Ansuchen binnen 6 Monaten nach der An
stellung gestellt wird; 

b) mit Wirksamkeit von dem auf die Einbringung 
des Ansuchens folgenden Monatsersten, wenn 
das Ansuchen später gestellt wird." 

2. Nach § 16 ist folgende Bestimmung einzufü
gen: 

„§ 16 a 
Anrechnung von Vordienstzeiten für die 

Vorrückung 
(1) Für die Vorrückung sind Zeiträume, die zwi

schen dem Tage der Vollendung des 18. Lebens
jahres und dem Anstellungstag liegen, anzurechnen, 
und zwar: 
a) die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur Gänze; 
b) die sonstigen Zeiten zur Hälfte. 

(2) Zur Gänze sind anzurechnen: 
1. die Zeit, die in einer Beschäftigung mit minde

stens der Hälfte des für Vollbeschäftigte vorge
schriebenen Ausmaßes entweder in einem Dienst
verhältnis zu einer inländischen Gebietskörper
schaft oder im Lehrberuf an einer inländischen 
öffentlichen Schule oder an einer mit öffentlich
keitsrecht ausgestatteten inländischen Privat
schule zurückgelegt worden ist; 

2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes nach 
dem Wehrgesetz, BGBl. Nr. 181/1955; 

3. die Zeit, in der der Beamte auf Grund des Hee
resversorgungsgesetzes, BGBl. Nr. 27/1964, An
spruch auf eine Beschädigtenrente entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von min
destens 90 v. H. gehabt hat; 

4. die Zeit der Einführung in das praktische Lehr
amt, der Gerichtspraxis (Rechtspraktikantenzeit) 
und der nach dem Ärztegesetz, BGBl. Nr. 92/ 
1949, zur ärztlichen Berufsausübung vorgeschrie
benen praktischen Tätigkeit an einer zugelasse
nen Ausbildungsstätte; 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, die 
über die gemeinsamen Erfordernisse für die Er
langung von Dienstposten einer bestimmten Ver
wendungsgruppe hinaus für den Dienstzweig 
vorgeschrieben ist, in den der Beamte aufge
nommen wird, sowie die nach der Erlangung des 
Reifezeugnisses einer höheren Lehranstalt für 
die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungs
prüfung für den Fremdsprachenunterricht aufge
wendete Zeit, soweit sie ein Jahr nicht über
steigt; 

6. bei Beamten, die in die Verwendungsgruppen B 
oder A aufgenommen werden, die Zeit des er
folgreichen Studiums an einer höheren Schule bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem der Beamte den Ab
schluß dieser Ausbildung auf Grund der schul
rechtlichen Vorschriften frühestens hätte errei
chen können; mögliche schulrechtliche Ausnahme
genehmigungen sind nicht zu berücksichtigen. Als 
Zeitpunkt des möglichen Studienabschlusses ist 
bei Studien, die mit dem Schuljahr enden, der 
30. Juni und bei Studien, die mit dem Kalender
jahr enden, der 31. Dezember anzunehmen; 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien verwandten 
Lehranstalt, das für den Beamten Anstellungs
erfordernis gewesen ist, bis zum Höchstausmaß 
von 2 Jahren; 

8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer 
wissenschaftlichen Hochschule, Kunsthochschule 
oder einer staatlichen Kunstakademie, das für 
den Beamten Anstellungserfordernis gewesen ist, 
bis zu dem aus der Anlage ersichtlichen Höchst
ausmaß. Zum Studium zählt auch die für die Er
werbung eines akademischen Grades erforder
liche Vorbereitungszeit. 

(3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Be
amte eine Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium be
trieben hat, können vom Stadtsenat im öffentlichen 
Interesse insoweit zur Gänze berücksichtigt werden, 
als die Tätigkeit oder das Studium für die erfolg
reiche Verwendung des Beamten von besonderer 
Bedeutung ist. 

(4) Zeiträume, in die die nachstehend angeführten 
Zeiten fallen, sind von einer Anrechnung nach 
Abs. 1 ausgeschlossen: 

1. die Zeit, die gemäß Abs. 2 Z. 1 zu berücksichtigen 
wäre, wenn der Beamte auf Grund einer solchen 
Beschäftigung einen Anspruch auf laufende Pen
sionsleistungen erworben und diese nicht der 
Stadt abgetreten hat; 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienstver
hältnis, soweit sie nach den Vorschriften, die für 
dieses Dienstverhältnis gegolten haben, für die 
Vorrückung in höhere Bezüge nicht wirksam ge-
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wesen ist; diese Bestimmung ist auf Karenzur
laub nach § 15 dies Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 76/1957, nicht und auf sonstige Karenzurlaube 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß diese Zeiten 
zur Hälfte für die Ermittlung des Vorrückungs-
stichtages unter sinngemäßer Anwendung des 
Abs. 6 zu berücksichtigen sind, soweit für diese 
Zeiten keine anderen Ausschlußgründe nach die
sem Absatz vorliegen; 

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähigkeü 
zurückgelegt worden ist. 

(5) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann 
der Stadtsenat Nachsicht von den Ausschlußbestim
mungen des Abs. 4 Z. 2 und 3 gewähren. 

(6) Die im Abs. 2 Z. 1 und im Abs. 3 angeführ
ten Zeiten sind im vollen Ausmaß anzurechnen, 
wenn sie nach. Erfüllung der gemeinsamen Erfor
dernisse für die Erlangung von Dienstposten der 
Verwendungsgruppe, in der die Anstellung erfolgt, 
und in einer Verwendung zurückgelegt worden 
sind, die der Verwendung in der Verwendungs
gruppe, in der die Anstellung erfolgt, mindestens 
gleichwertig ist; soweit solche Zeiträume diesen 
Voraussetzungen nicht entsprechen, sind sie in dem 
Ausmaß anzurechnen, in dem sie im Falle einer 
Überstellung aus der entsprechenden niedrigeren 
Verwendungsgruppe in die höhere Verwendungs
gruppe gemäß dem § 73 für die Vorrückung an
rechenbar wären. 

(7) Die im Abs. 1 lit. b, Abs, 2 Z. 7 und 8 ange
führten Zeiträume sind ohne weitere Kürzung anzu
rechnen, wenn sie nach der Erfüllung der gemeinsa
men Erfordernisse für die Erlangung von Dienst
posten der Verwendungsgruppe, in der die Anstel
lung erfolgt, zurückgelegt worden sind. Soweit 
solche Zeiträume diesen Voraussetzungen nicht ent
sprechen, sind sie in dem Ausmaß anzurechnen, in 
dem sie bei der Überstellung aus der der Vorbildung 
entsprechenden niedrigeren Verwendungsgruppe in 
die Verwendungsgruppe, in der die Anstellung er
folgt, gemäß § 73 für die Vorrückung anrechenbar 
wären; hiebei sind Zeiten eines erfolgreichen, seit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres ununterbroche
nen Studiums an einer höheren Schule als der Ver
wendungsgruppe B gleichwertige Zeit anzusehen. 

(8) Die mehrfache Berücksichtigung eines und 
desselben Zeitraumes für die Vorrückung ist — ab
gesehen von den Fällen der Anlage I zu § 76 Z. 6 — 
unzulässig. Nicht zu berücksichtigen sind ferner die 
im Abs. 2 Z. 2 und 3 angeführten Zeiten, soweit 
sie in den in Abs. 2 Z. 7 und 8 angeführten Zeitraum 
fallen. 

(9) Der Vorrückungsstochtag ist mit Bescheid fest
zustellen. Die Feststellung soll möglichst gleichzeitig 
mit der Ernennung des Beamten vorgenommen wer
den." 

3. Die Anlage zu § 16 Abs. 3 der Dienst- und Ge
haltsordnung der Beamten der Gemeinde Graz 1956, 
LGB1. Nr. 30/1957 (Art. I Z. 1 des Gesetzes LGB1. 
Nr. 126/1968), wird durch folgende Anlage ersetzt: 

„Anlage zu § 16 a Abs. 2 Z. 8 der Dienst- und Ge
haltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt 
Graz 1956, LGB1. Nr. 30/1957. 

1. Ab 1. März 1969 beträgt das Höchstausmaß für 
die Berücksichtigung der Zeit des Hochschulstudiums 
nach § 16 a Abs. 2 Z. 8 der Dienst- und Gehalts
ordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 
1956, LGB1. Nr. 30/1957: 
a) 7 Jahre für die Studienrichtungen Chemie, Nach

richtentechnik und Elektrotechnik; 
b) 6 Jahre für die Studienrichtungen Bauingenieür-

wesen, Medizin, Schiffsteichnik und Technische 
Chemie; 

c) 5V2 Jahre für die Studienrichtungen Physik, Ar
chitektur, Maschinenbau, Technische Physik, Wirt
schaftsingenieurwesen, Kulturtechnik, Bergwesen, 
Hüttenwesen, Erdöl weisen und Markscheidewesen; 

d) 5 Jahre für die Studienrichtungen Theologie, 
Psychologie, Tierheilkunde, Feuerungs- und Gas
technik, Papier- und Zellstofftechnik, Vermes
sungswesen und Forstwirtschaft; 

e) 4V2 Jahre für alle übrigen Studienrichtungen. 

2. Als Beginn des Studiums ist, wenn das erste 
Semester ein Wintersemester war, der 1. Juli, und 
wenn das erste Semester ein Sommersemester war, 
der 1. Jänner des betraffenden Jahres anzuseilen. 

3. Wurde das Studium mit einem Trimester be
gonnen, so ist als Beginn des Studiums, wenn das 
erste Trimester ein Sommer- oder Herbsttrimester 
war, der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein Win-
tertrimester war, der 1. Jänner des betreffenden 
Jahres anzusehen." 

4. § 17 Abs. 2 hat zu entfallen. 

5. § 29 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

„Der monatliche Pensionsbeitrag beträgt bei Be
amten des aktiven Dienststandes 5 v. H. des Ge
haltes, der für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbaren Zulagen und der für die Ruhegenuß
zulage anrechenbaren Nebengebühren." 

6. § 31 erhält folgende Fassung: 

„§ 31 
Diensteinkommen 

(1) Den Beamten kommen die im 4. Abschnitt die
ses Gesetzes vorgesehenen Monatsbezüge, Sonder
zahlungen und Zulagen sowie die im Abs. 2 ange
führten Nebengebühren zu. 

(2) Nebengebühren sind 

1. die Überstundenvergütung (§31 a), 
2. die Pauschalvergütung für verlängerte Wochen-

dtienstzeit (§ 31 b), 
3. die Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und 

Feiertagszulage) (§ 31 c), 
4. die Journaldienstzulage (§ 31 d), 
5. die Bereitschaftsentschädigung (§ 31 e), 
6. die Mehrleistungszulage (§ 31 f), 
7. die Belohnung (§ 31 g), 
8. die Erschwerniszulage (§ 31 h), 
9. die Gefahrenzulage (§ 31 i), 

10. die Aufwandsentschädigung (§ 31 j), 
11. die Fehlgeldentschädigung (§ 31 k), 
12. der Fahrtkostenzuschuß (§ 311), 
13. die Jubiläumszuwendung (§ 31 mj). 
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(3) Die unter Abs. 2 Z. 1, 4 bis 6, 8 bis 11 ange
führten Nebengebühren sowie die im Abs. 2 Z. 3 
angeführte Sonn- und Feiertagsvergütung können 
pauschaliert werden, wenn die Dienstleistungen, die 
einen Anspruch auf eine solche Nebengebühr be
gründen, dauernd oder so regelmäßig erbracht wer
den, daß die Ermittlung monatlicher Durchschnitts
werte möglich ist. Die Pauschalierung bedarf der 
Zustimmung des Stadtsenates. Die Festsetzung ein
heitlicher Pauschale für im wesentlichen gleichartige 
Dienste ist zulässig. Bei pauschalierten Überstun
denvergütungen ist zu bestimmen, welcher Teil der 
Vergütung den Überstundenzuschlag darstellt. 

(4) Das Pauschale hat den ermittelten Durch
schnittswerten unter Bedachtnahme auf Abs. 6 an
gemessen zu sein und ist 
1. bei Pauschalierung der Überstundenvergütung 

und der Sonn- und Feiertagsvergütung in einem 
Hundertsatz des Gehaltes zuzüglich einer allfäl
ligen Dienstalterszulage, Dienstzulage, Verwal
tungsdienstzulage, Verwendungszulage, Ergän
zungszulage und Teuerungszulage, 

2. bei Pauschalierung von Nebengebühren gemäß 
Abs. 2 Z. 2, 4 bis 6, 8 und 9 in einem Hundertsatz 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienisitklasse V 
der Beamten der Stadt und 

3. bei den übrigen Nebengebühren in einem Schil
lingbetrag 

festzusetzen. 

(5) Pauschalierte Nebengebühren sind mit dem 
jeweiligen Monatsbezug im voraus auszuzahlen. 

(6) Der Anspruch auf pauschalierte Nebengebüh
ren wird durch einen Urlaub, während dessen der 
Beamte den Anspruch auf Monatsbezüge behält, 
oder eine Dienstverhinderung auf Grund eines 
Dienstunfalles nicht berührt. Ist der Beamte aus 
einem anderen Grund länger als einen Monat vom 
Dienst abwesend, so ruht die pauschalierte Neben
gebühr von dem auf den Ablauf dieser Frist folgen
den Monatsersten bis zum Letzten des Monates, 
in dem der Beamte den Dienst wieder antritt. 

(7) Die pauschalierte Nebengebühr ist neu zu be
messen, wenn sich der ihrer Bemessung zugrunde 
liegende Sachverhalt wesentlich geändert hat. Die 
Neubemessung wird im Falle der Erhöhung der 
pauschalierten Nebengebühr mit dem auf die Ände
rung folgenden Monatsersten, in allen anderen Fäl
len mit dem auf die Zustellung des Bescheides fol
genden Monatsersten wirksam. 

(8) Die Zuerkennung der Nebengebühren obliegt 
dem Stadtsenat. Eine gleichmäßige Behandlung aller 
Bediensteten ist zu gewährleisten." 

7. Nach § 31 sind folgende Bestimmungen einzu
fügen: 

„§ 31 a 

Überstundenvergütung 

(1) Dem Beamten gebührt für Überstunden, die 
vom Bürgermeister angeordnet werden und nicht bis 
zum Ende des auf die Leistung der Überstunden fol
genden Monates durch Freizeit ausgeglichen werden, 
eine Überstundenvergütung. Soweit nicht dienstliche 

Interessen entgegenstehen, kann die Frist für den 
Freizeitausgleich auf Antrag des Beamten oder mit 
dessen Zustimmung erstreckt werden. 

(2) Überstunden außerhalb der Nachtzeit (22 bis 
6 Uhr) sind vor Überstunden in der Nachtzeit aus
zugleichen. Überstunden an Sonn- und Feiertagen 
sind nicht durch Freizeit auszugleichen. 

(3) Die Überstundenvergütung besteht aus der 
Grundvergütung und dem Überstundenzuschlag. Die 
Grundvergütung für die Überstunde ist durch die 
Teilung des die Bemessungsgrundlage bildenden 
Betrages durch die 4,33fache Anzahl der vom Stadt
senat gemäß § 17 für die Beamten festgesetzten 
Wochenstundenzahl zu ermitteln. Die Bemessungs
grundlage ist das arithmetische Mittel aus der 
Summe der Gehaltsansätze aller Gehaltsstufen jener 
Verwendungsgruppe (Schema I) bzw. Dienstklasse 
(Schema II), in der der Beamte eingereiht ist, zuzüg
lich der Teuerungszulage und der Verwaltungs
dienstzulage, vermehrt um die sonstigen im § 31 
Abs. 4 mit Ausnahme der Dienstalterszulage ange
führten Zulagen. Für die Bezieher der Dienstalters
zulage ist vom Bezugsansatz der letzten Gehalts
stufe zuzüglich allfälliger im § 31 Abs. 4 angeführ
ten Zulagen auszugehen. Der Uberstundenzuschlag 
beträgt 

1. für Überstunden außerhalb der Nachtzeit 50 v. H, 
und 

2. für Überstunden während der Nachtzeit 100 v. H. 
der Grundvergütung. 
(4) Abrechnungszeitraum für die Überstundenver

gütung ist der Kalendermonat. Die im Kalender
monat geleisteten Überstunden sind zusammenzu
zählen. Für Bruchteile von Überstunden, die sich 
dabei ergeben, gebührt dem Beamten der verhält
nismäßige Teil der Überstundenvergütung. 

(5) Die Teilnahme an Empfängen und gesellschaft
lichen Veranstaltungen begründet, auch wenn sie . 
dienstlich notwendig ist, keinen Anspruch auf Über
stundenvergütung. 

§ 31b 
Pauschalvergütung für verlängerte 

Wochenarbeitszeit 
(1) Beamten, für die vom Stadtsenat eine verlän

gerte Wochenarbeitszeit festgesetzt wird, gebührt 
für die über die regelmäßige Wochenarbedtszeit hin
ausgehende Zeit eine monatliche Pauschalvergütung. 

(2) Bei der Festsetzung der Pauschalvergütung 
ist nur auf das Ausmaß und die Intensität der In
anspruchnahme Bedacht zu nehmen. Eine einheit
liche Festsetzung der Höhe der Pauschalvergütung 
für Beamte gleicher Verwendungsgruppen ist zu
lässig. 

(3) Auf die Pauschalvergütung ist § 31 Abs. 3 letz
ter Satz und Abs. 4 bis 7 anzuwenden. 

§ 31c 
Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und 

Feiertagszulage) 
(1) Soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, 

gebührt den Beamten für jede Stunde der Dienst
leistung an einem Sonntag oder gesetzlichen Feier
tag an Stelle der Überstundenvergütung nach § 31 a 
eine Sonn- und Feiertagsvergütung. 
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(2) Die Sonn- und Feiertagsvergütung besteht aus 
der Grundvergütung nach § 31 a Abs. 3 und e inem 
Zuschlag. Der Zuschlag beträgt für Dienstleistungen 
bis einschließlich der achten Stunde 100 v. H. und 
ab der neunten Stunde 200 v. H. der Grundvergü
tung. 

(3) Ist bei mehrschichtigem Dienst oder bei Wech
seldienst regelmäßig an Sonn- und Feiertagen 
Dienst zu leisten und wird der Beamte turnusweise 
zu solchen Sonn- und Feiertagsdiensten unter Ge
währung einer entsprechenden Ersatzruhezeit ein
geteilt, so gilt der Dienst an dem Sonn- und Feier
tag als Werktagsdienst ; wird der Beamte während 
der Ersatzruhezeit zur Dienstleistung herangezogen, 
so gilt dieser Dienst als Sonntagsdienst. 

(4) Dem unter Abs. 3 fallenden Beamten, der an 
einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag Dienst 
leistet, gebührt für jede Stunde einer solchen 
Dienstleistung eine Sonn- oder Feiertagszulage im 
Ausmaß von 1,5 v. T. des Gehaltes der Gehalts
stufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer allfäl
ligen Teuerungszulage. 

(5) Die Abs. 4 und 5 des § 31 a sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 31 d 
Journaldienstzulage 

(1) Dem Beamten, der außerhalb der regelmäßi
gen Arbeitszeit zu einem Journaldienst herangezo
gen wird, gebührt für die im Journaldienst enthal
tene Bereitschaftszeit und Dienstleistung an Stelle 
der Vergütungen nach §§ 31 a und 31 c eine Jour
naldienstzulage. 

(2) Die Höhe der Journaldienstzulage ist unter 
Bedachtnahme auf die Dauer des Dienstes und die 
durchschnittliche Inanspruchnahme während dieses 
Dienstes festzusetzen. 

§ 31 e 
Bereitschaftsentschädigung 

(1) Dem Beamten, der sich außerhalb der regel
mäßigen Arbeitszeit auf Anordnung in einer Dienst
stelle oder an einem bestimmten anderen Ort auf
zuhalten hat, um bei Bedarf auf der Stelle seine 
dienstliche Tätigkeit aufnehmen zu können, gebührt 
hiefür an Stelle der in den §§ 31 a bis 31 d be
stimmten Nebengebühren eine Bereitschaftsentschä
digung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Be
reitschaft Bedacht zu nehmen ist. 

(2) Dem Beamten, der sich außerhalb der regel
mäßigen Arbeitszeit sowohl in seiner Wohnung er
reichbar zu hal ten als auch von sich aus bei Eintritt 
von ihm zu beobachtender Umstände seine dienst
liche Tätigkeit aufzunehmen hat, gebührt hiefür an 
Stelle der in den §§ 3 1 a bis 3 1d bestimmten Ne
bengebühren eine Bereitschaftsentschädigung, bei 
deren Bemessung auf die Dauer der Bereitschaft und 
die Häufigkeit allenfalls vorgeschriebener Beobach
tungen Bedacht zu nehmen ist. 

(3) Dem Beamten, der sich außerhalb der regel
mäßigen Arbeitszeit erreichbar zu halten hat (Ruf
bereitschaft), gebührt hiefür an Stelle der in den 
§§ 31 a bis 31 d bestimmten Nebengebühren eine 
Bereitschaftsentschädigung, deren Höhe nach der 
Dauer der Bereitschaft zu bemessen ist. 

§ 31 f 
Mehrleistungszulagen 

(1) Dem Beamten, der eine in fachlicher Hinsicht 
zumindest gute Leistung erbringt, die — bezogen 
auf eine Zeiteinheit •—• in mengenmäßiger Hinsicht 
erheblich über der Normalleistung liegt, gebührt 
eine Mehrleistungszulage. 

(2) Bei der Bemessung der Mehrleistungszulage 
ist auf das Verhältnis der Mehrleistung zur Normal
leistung Bedacht zu nehmen. 

§ 3 1 g 
Belohnung 

(1) Belohnungen können in einzelnen Fällen Be
amten für außergewöhnliche Dienstleistungen zu
erkannt werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der Belohnung 
ist auf die Bedeutung der Dienstleistung Rücksicht 
zu nehmen. 

§ 3 1 h 
Erschwerniszulage 

(1) Dem Beamten, der seinen Dienst unter beson
deren körperlichen Anstrengungen oder sonstigen 
besonders erschwerten Umständen verrichten muß, 
gebührt eine Erschwerniszulage. 

(2) Bei der Bemessung der Erschwerniszulage ist 
auf die Art und das Ausmaß der Erschwernis ange
messen Rücksicht zu nehmen. 

§ 31 i 

Gefahrenzulage 

(1) Dem Beamten, der Dienste verrichtet, die mit 
besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben 
verbunden sind, gebührt eine Gefahrenzulage. 

(2) Bei der Bemessung der Gefahrenzulage ist 
auf die Art und das Ausmaß der Gefahr angemessen 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 31 j 

Aufwandsentschädigung 

(1) Der Beamte hat Anspruch auf Ersatz des Mehr
aufwandes, der ihm in Ausübung des Dienstes oder 
aus Anlaß der Ausübung des Dienstes notwendiger
weise entstanden ist. 

(2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einem 
Beamten durch eine auswärt ige Dienstverrichtung 
entsteht, ist unter Bedachtnahme auf die Reisege
bührenvorschrift des Landes Steiermark und die 
Gegebenheiten bei der Stadt durch Verordnung des 
Gemeinderates zu regeln. 

§ 3 1 k 

Fehlgeldentschädigung 

(1) Dem Beamten, der in erheblichem Ausmaß 
mit der Annahme oder Auszahlung von Bargeld, 
mit dem Verschleiß von Wertzeichen oder mit der 
Einlösung von Wer tpapieren und Zinsscheinen be
schäftigt ist, gebührt zum Ausgleich von Verlusten, 
die ihm durch entschuldbare Fehlleistungen im Ver
kehr mit Parteien und im inneren Amtsverkehr 
entstehen können, e ine Fehlgeldentschädigung. 
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(2) Die Fehlgeldentschädigung ist unter Zugrunde
legung von Erfahrungswerten nach Billigkeit zu be
messen. 

§ 311 
Fahrtkostenzuschuß 

(1) Dem Beamten gebührt ein Fahrtkostenzuschuß, 
wenn 

1. die Wegstrecke zwischen der Dienststelle und der 
nächstgelegenen Wohnung mehr als 2 Kilometer 
beträgt, 

2. er diese Wegstrecke an den Arbeitstagen regel
mäßig zurückgelegt und 

3. die notwendigen monatlichen Fahrtauslagen für 
das billigste öffentliche Beförderungsmittel, das 
für den Beamten zweckmäßigerweise in Betracht 
kommt, den Fahrtkostenanteil übersteigen, den 
der Beamte nach Abs. 3 selbst zu tragen hat. 

(2) Soweit für Wegstrecken zwischen der nächst
gelegenen Wohnung und der Dienststelle ein öffent
liches Beförderungsmittel nicht in Betracht kommt 
und diese Wegstrecken in einer Richtung mehr als 
2 Kilometer betragen, sind die monatlichen Fahrt
auslagen hiefür nach den billigsten für Personen
züge zweiter Klasse in Betracht kommenden Fahrt
kosten — gemessen an der kürzesten Wegstrecke — 
zu ermitteln. 

(3) Der Fahrtkostenanteil, den der Beamte selbst 
zu tragen hat (Eigenanteil), ist durch Verordnung 
des Gemeinderates mit dem Betrag festzusetzen, 
der den Beamten billigerweise zugemutet werden 
kann. 

(4) Die Höhe des monatlichen Fahrtkostenzuschus
ses ist durch Abzug des Eigenanteiles von den not
wendigen monatlichen Fahrtauslagen (Abs. 1 Z. 3) 
zu ermitteln und in einem um 5. v. H. verminderten 
Ausmaß flüssigzustellen. 

(5) Der Beamte ist vom Anspruch auf Fahrtkosten
zuschuß ausgeschlossen, solange er aus Gründen, 
die er selbst zu vertreten hat, mehr als 20 km außer
halb seines Dienstortes wohnt. 

(6) Auf den Anspruch, das Ruhen und die Neu
bemessung des Fahrtkostenzuschusses sind die Be
stimmungen des § 31 Abs. 6 und 7 sinngemäß an
zuwenden. 

(7) Der Beamte hat alle Tatsachen, die für das 
Entstehen oder den Wegfall des Anspruches auf 
Fahrtkostenzuschuß oder für die Änderung seiner 
Höhe von Bedeutung sind, binnen einer Woche 
schriftlich zu melden. Wird die Meldung später er
stattet, so gebührt der Fahrtkostenzuschuß oder 
seine Erhöhung abweichend vom Abs. 6 erst von 
dem der Meldung folgenden Monatsersten oder, 
wenn die Meldung an einem Monatsersten erstattet 
wurde, von diesem Tage an. 

(8) Der Fahrtkostenzuschuß gilt als Aufwands
entschädigung 

§ 31m 
Jubiläumszuwendung 

(1) Dem Beamten kann aus Anlaß der Vollendung 
einer Dienstzeit von 25 und 40 Jahren für treue 
Dienste eine Jubiläumszuwendung gewährt wer
den. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer 

Dienstzeit von 25 Jahren 100 v. H. und bei einer 
Dienstzeit von 40 Jahren 200 v. H. des Monatsbezu
ges, der dem Beamten für den Monat gebührt, in 
den das Dienstjubiläum fällt. 

(2) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen: 

1. die im bestehenden Dienstverhältnis zurückge
legte Zeit, soweit sie für die Vorrückung wirk
sam ist, 

2. die im § 16 a Abs. 2 angeführten Zeiten, soweit 
sie für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages 
berücksichtigt wurden, 

3. die in Teilbeschäftigung in einem Dienstverhält
nis zu einer inländischen Gebietskörperschaft zu
rückgelegten Zeiten, soweit sie für die Vorrük-
kung wirksam sind, 

4. die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft zurückge
legten Zeiten, die für die Vorrückung bloß des
halb nicht wirksam sind, weil sie vor der Voll
endung des 18. Lebensjahres liegen oder durch 
die Anwendung der Überstellungsbestimmungen 
für die Vorrückung unwirksam geworden sind, 

5. die in einem Unternehmen zurückgelegte Zeit, 
wenn das Unternehmen von der Stadt übernom
men worden und die Stadt gegenüber den Dienst
nehmern in die Rechte des Dienstgebers einge
treten ist. 

(3) Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 
200 v. H. des Monatsbezuges kann auch gewährt 
werden, wenn der Beamte nach einer Dienstzeit von 
mindestens 35 Jahren in den dauernden Ruhestand 
tritt. In diesem Fall ist der Jubiläumszuwendung 
der Monatsbezug im Zeitraum des Ausscheidens 
aus dem Dienststand zugrunde zu legen. 

(4) Hat der Beamte die Voraussetzung für die Ge
währung einer Jubiläumszuwendung erfüllt und ist 
er gestorben, ehe die Jubiläumszuwendung ausge
zahlt worden ist, so kann die Jubiläumszuwendung 
seinen Hinterbliebenen zur ungeteilten Hand aus
gezahlt werden." 

8. Dem § 37 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Im Zusammenhang mit dieser Leistungsverpflich
tung gelten die Bestimmungen des Abschnittes II 
des Dritten Teiles des Beamten-, Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, sinn
gemäß." 

9. § 37 Abs. 3 hat zu lauten: 

„Die Krankenfürsorgeeinrichtung der Stadt ist 
durch einen Ausschuß zu verwalten, in dem der 
Dienstgeber und die Dienstnehmer durch je acht 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) vertreten sind. Der 
Ausschuß ist vom Bürgermeister für eine vierjährige 
Funktionsdauer zu bestellen. Die Dienstnehmerver-
treter sind auf Grund von Vorschlägen des öster
reichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten, die Dienstgebervertreter aus 
der Mitte des Gemeinderates zu bestellen. Bei der 
Bestellung ist festzulegen, welches Ersatzmitglied ein 
verhindertes Mitglied zu vertreten hat. Die Mitglie-
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der (Ersatzmitglieder) aus dem Kreise der Beamten 
müssen disziplinar unbescholten sein. Der Ausschuß 
hat alle zwei Jahre abwechselnd aus dem Kreise 
der Vertreter der Stadt und der Vertreter der Be
amten den Obmann zu wählen. Der Vertreter des 
Obmannes ist jeweils aus jener Gruppe zu wählen, 
der der Obmann nicht angehört. Vor Ablauf der 
Funktionsdauer verlieren die dem Gemeinderat an
gehörenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) ihre Mit
gliedschaft mit dem Enden des Mandates, die dem 
Kreis der Beamten angehörenden Mitglieder mit der 
Auflösung des Dienstverhältnisses, der Verhängung 
einer Disziplinarstrafe oder durch Verzicht. Wäh
rend der Dauer einer Enthebung vom Dienst und 
eines Disziplinarverfahrens ruht die Mitgliedschaft." 

10. Im § 37 a Abs. 3 sind nach dem Wort „sowie" 
die Worte „des Dritten Teiles Abschnitt II und" ein
zufügen. 

11. Im § 52 Abs. 8 hat der letzte Satz zu entfallen. 

12. § 54 a Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 

„Der Versorgungsgenuß der Witwe und der Ver
sorgungsgenuß der früheren Ehefrau dürfen zu
sammen 120 v. H. des Ruhegenusses nicht überstei
gen, auf den der verstorbene Beamte Anspruch ge
habt hätte." 

13. § 55 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Das Ausmaß der Witwenversorgung beträgt 
60 v. H. des Ruhegenusses, der dem verstorbenen 
Gatten im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat 
oder gebührt hätte, mindestens jedoch 42 v. H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage." 

14. § 59 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 

a) für jede Halbwaise 12 v. H. des Ruhegenusses, 
der dem verstorbenen Beamten im Zeitpunkt 
seines Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte, 
mindestens jedoch 8,4 v. H. der Ruhegenußbe
messungsgrundlage, 

b) für jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhegenusses, 
der dem verstorbenen Beamten im Zeitpunkt 
seines Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte, 
mindestens jedoch 21 v. H. der Ruhegenußbemes
sungsgrundlage. " 

15. § 61 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Die Versorgungsgenußzulage beträgt für die 
Witwe 60 v. H., für eine Halbwaise 12 v. H. und für 
eine Vollwaise 30 v. H. der nach § 52 a in Betracht 
kommenden Ruhegenußzulage." 

16. Im § 67 Abs. 2 sind nach dem Wort „Dienst
alterszulage" die Worte „Verwaltungsdienstzulage, 
Verwendungszulage" einzufügen. 

17. Dem § 67 wird angefügt: 

„(4) Außer den Monatsbezügen gebührt dem Be
amten in jedem Kalenderjahr ein Weihnachtsgeld 
in der Höhe von 15 v. H. des am 1. Dezember ge-
.bührenden Monatsbezuges, jedoch mindestens 

1000 S. Das Weihnachtsgeld ist mit dem Dezem
berbezug flüssigzustellen. Hat der Anspruch auf 
Monatsbezug nicht während des ganzen Jahres be
standen, so gebührt der aliquote Teil des Weih
nachtsgeldes. Den Pensionsparteien gebührt zum 
Ruhe(Versorgungs)genuß ein Weihnachtsgeld im 
gleichen Hundertsatz vom Ruhe(Versorgungs)ge-
nuß sowie zum gleichen Zeitpunkt wie den aktiven 
Beamten." 

18. § 69 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

„(3) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten 
des 

stufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 

3520 
3686 
3852 
4018 
4185 
4351 
4463 
4575 
4687 
4799 
4911 
5023 
5135 
5247 
5359 
5471 
5583 
5695 
5807 

Seh 

2 

3428 
3587 
3745 
3904 
4062 
4221 
4328 
4435 
4542 
4649 
4756 
4863 
4970 
5077 
5184 
5291 
5398 
5505 
5612 

e m as I 

Verwendungsgruppe 
3 

Sc 

3221 
3355 
3488 
3622 
3755 
3889 
3978 
4067 
4157 
4246 
4336 
4425 
4514 
4604 
4693 
4782 
4872 
4961 
5051 

4 
hillin 

3015 
3132 
3249 
3366 
3483 
3600 
3672 
3744 
3816 
3887 
3959 
4031 
4103 
4174 
4246 
4318 
4390 
4461 
4533 

5 
g 

2924 
3021 
3118 
3215 
3312 
3409 
3469 
3530 
3590 
3651 
3711 
3772 
3832 
3892 
3953 
4013 
4074 
4134 
4195 

6 

2840 
2919 
2999 
3078 
3157 
3237 
3284 
3332 
3380 
3428 
3476 
3524 
3571 
3619 
3667 
3715 
3763 
3811 
3858 

(4) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten des 

S c h e m a s II 

Dienst
klasse 

I 

II 

III 

Gehalts
stufe 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

E 

2958 
3065 
3172 
3279 
3386 

3493 
3561 
3629 
3697 
3765 
3833 

3901 
3969 
4037 

4105 
4173 

4241 
4309 

Verwendungsgruppe 
D C B 

Schilling 

3166 
3341 
3516 
3691 
3866 

4041 
4148 
4255 
4362 
4469 
4576 

4683 
4790 

4897 
5004 

5111 

5218 
5325 

3496 
3687 
3876 
4065 
4254 

4443 
4560 
4677 
4794 
4911 
5028 

5145 
5262 

5379 
5496 

5613 
— 
— 

— 
— 

• — 

— 
— 

4263 
4493 
4723 
4954 
— 
— 

5184 
5414 

5645 
5875 

6106 
— 
— 

A 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

5782 
6069 
6356 
— 
— 
— 
—-
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Gehalts
stufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IV 

5432 
5730 
6029 
6336 
6643 
6950 
7257 
7565 
7872 

V 

7565 
7872 
8179 
8486 
8793 
9100 
9408 
9715 

10022 

Dienstklasse 
VI 

9408 
9715 

10022 
10422 
10823 
11223 
11623 
12024 
12424 

VII 

11623 
12024 
12424 
13305 
14186 
15068 
15949 
16830 
17711 

19. D e m § 72 Abs. 6 wird angefügt: 

VIII 

15949 
16830 
17711 
19042 
20372 
21703 
23034 
24364 

— 

IX 

23034 
24364 
25695 
27026 
28356 
29687 

— 
— 
• — " 

„Die Bestimmungen der beiden vorstehenden 
Sätze sind auch dann anzuwenden, wenn sich die im 
Wege der Zeitvorrückung erreichte bezugsrechtliche 
Stellung eines Beamten infolge einer zusätzlichen 
Anrechnung von Vordienstzeiten ändert." 

20. § 74 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dem Beamten, der die höchste Gehalts
stufe einer Verwendungsgruppe des Schemas I 
bzw. einer Dienstklasse des Schemas II erreicht 
hat, aus der eine Zeitvorrückung nicht mehr 
Vorgesehen ist, gebührt nach 4 Jahren, die er 
in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eikie für 
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Dienstalterszulage. Die Dienstalterszulage beträgt 
für den Beamten des Schemas I eineinhalb Vorrük-
kungsbeträge seiner Verwendungsgruppe, für den 
Beamten des Schemas II eineinhalb Vorrückungsbe
träge seiner Dienstklasse. Dem Beamten der Dienst
klassen IV und V der Verwendungsgruppe C ge
bührt nach zwei in der höchsten Gehaltsstufe seiner 
Dienstklasse verbrachten Jahren eine für die Be
messung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstal
terszulage im Ausmaße eines Vorrückungsbetrages 
seiner Dienstklasse; diese Dienstalterszulage erhöht 
sich nach vier in der höchsten Gehaltsstufe verbrach
ten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb Vorrük-
kungsbeträgen seiner Dienstklasse. Dem Beamten 
der Verwendungsgruppe D, der die Dienstklasse IV 
durch Zeitvorrückung erreicht hat, gebührt nach zwei 
in der Gehaltsstufe 2 verbrachten Jahren eine für 
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Dienstalterszulage im Ausmaß eines Vorrückungs
betrages der Dienstklasse IV; diese Dienstalterszu
lage erhöht sich nach vier in der Gehaltsstufe 2 ver
brachten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen der Dienstklasse IV. Hat der 
Beamte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand in der durch Vorrückung und Zeitvor
rückung erreichbaren höchsten Gehaltsstufe minde
stens die Hälfte der Zeit zurückgelegt, die für das 
Erreichen der Dienstalterszulage bzw. der erhöhten 
Dienstalterszulage erforderlich ist, dann ist er so zu 
behandeln, als ob er in diesem Zeitpunkt bereits 
Anspruch auf eine Dienstalterszulage bzw. auf die 
erhöhte Dienstalterszulage gehabt hätte. Wird ein 
Beamter der Verwendungsgruppe E oder D, der 
2 Jahre in der Gehaltsstufe 7 der Dienstklasse III 
zurückgelegt hat, in den Ruhestand versetzt, ohne 
daß in der Verwendungsgruppe E die Vorrückung 
in die Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III oder in der 
Verwendungsgruppe D die Vorrückung in die Ge

haltsstufe 2 der Dienstklasse IV stattgefunden hat, 
so gebührt ihm eine für die Bemessung des Ruhe
genusses anrechenbare Zulage im Ausmaße eines 
halben Vorrückungsbetrages seiner Dienstklasse. 
Die Bestimmungen des § 71 sind sinngemäß anzu
wenden. " 

21. Nach § 74 sind folgende Bestimmungen einzu
fügen: 

„ § 74a 

Verwaltungsdienstzulage 

(1) Dem Beamten gebührt neben dem Gehalt eine 
ruhegenußfähige Verwaltungsdienstzulage. Sie be
trägt bei Beamten 

des Schemais II 

der Dienstklassen Schilling 

I und II 
III bis V 
VI bis IX 

des Schemas I 

420 
578 
735 

in der Verwen
dungsgruppe 

Gehalts
stufe Schilling 

1 bis 6 
1 bis 6 

Ib is 11 
ab 12 

420 
578 

(2) Ist ein Monatsgehalt höher als die Jahres
summe der nach Abs. 1 zustehenden Beträge, so 
gebührt neben dem Gehalt eine Verwaltungsdienst
zulage in Höhe von 7,143 v. H. dieses Gehaltes. 

(3) Die Auszahlung der Verwaltungsdienstzulage 
erfolgt am 1. Jänner und 1. Juli jedes Jahres in Höhe 
des siebenfachen monatlichen Betrages bei Vorliegen 
des Anspruches nach Abs. 1 bzw. in Höhe von 
50 v. H. des zustehenden Gehaltes bei Vorliegen 
des Anspruches nach Abs. 2 im vorhinein. 

§ 74 b 

Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung 

(1) Dem Beamten gebührt eine ruhegenußfähige 
Verwendungszulage, wenn er dauernd 

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die 
einer höheren Verwendungsgruppe zuzuordnen 
sind, 

2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur von 
Beamten einer höheren Dienstklasse erwartet 
werden kann, oder 

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für die 
Führung der Geschäfte zu tragen hat und diese 
Verantwortung über dem Ausmaß an Verant
wortung liegt, das Beamte in gleicher dienst
und besoldungsrechtlicher Stellung tragen. 

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrückungs
beträgen oder halben Vorrückungsbeträgen der 
Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu bemessen, 
der der Beamte angehört; sie darf in den Fällen des 
Abs. 1 Z. 1 und 2 je drei Vorrückungsbeträge und 
im Falle des Abs. 1 Z. 3 vier Vorrückungsbeträge 
nicht übersteigen. Die Verwendungszulage nach 
Abs. 1 Z. 3 kann auch in Hundertsätzen des Gehal-
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tes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V bemessen 
werden, wenn dies im Hinblick auf den Grad der 
höheren Verantwortung erforderlich ist; sie darf in 
diesem Fall 50 v. H. dieses Gehaltes nicht überstei
gen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Verwen
dungszulage nach Abs. 1 Z. 1 und 2 nach der Höher
wertigkeit der Leistung, die Verwendungszulage 
nach Abs. 1 Z. 3 nach dem Grad der höheren Ver
antwortung und unter entsprechender Bedachtnahme 
auf die vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßi
ger Hinsicht zu erbringenden Mehrleistungen zu be
messen. Die Bemessung obliegt dem Stadtsenat. 

(3) Durch die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z. 3 
gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitli
cher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 

(4) Die Verwendungszulage ist neu zu bemessen, 
wenn der Beamte befördert, überstellt oder auf 
einen anderen Dienstposten versetzt wird. 

(5) Leistet der Beamte die im Abs. 1 erwähnten 
Dienste nicht dauernd, aber mindestens während 
eines Kalendermonates, so gebührt ihm hiefür eine 
nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung, für 
deren Bemessung die Bestimmungen des Abs. 2 
maßgebnd sind." 

22. § 75 hat zu lauten: 

.9 75 
Haashaltszulage 

(1) Die Haushaltszulage besteht aus dem Grund
betrag und den Steigerungsbeträgen. 

(2) Anspruch auf den Grundbetrag der Haushalts
zulage hat 
a) der verheiratete Beamte, 
b) der nicht verheiratete Beamte, dessen Haushalt 

ein Kind angehört, für das dem Beamten ein 
Steigerungsbetrag gebührt, 

c) der Beamte, dessen Ehe geschieden, aufgehoben 
oder für nichtig erklärt worden ist, wenn er ver
pflichtet ist, für den Unterhalt seiner früheren 
Ehefrau aufzukommen oder dazu mindestens mit 
einem Betrag, der dem Grundbetrag gemäß 
Abs. 3 lit. b entspricht, beizutragen. 

(3) Der Grundbetrag der Haushaltszulage beträgt 
monatlich 
a) 40 S für den Beamten, der nur nach Abs. 2 lit. a 

anspruchsberechtigt ist, wenn weder ihm noch 
seiner Ehefrau ein Steigerungsbetrag gebührt 
und die Ehefrau über eigene Einkünfte verfügt, 
die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwen
dungsgruppe C (einschließlich allfälliger Teue
rungszulagen) erreichen, 

b) 150 S in allen übrigen Fällen. 

(4) Ein Steigerungsbetrag von 150 S monatlich 
gebührt, soweit in den Abs. 5 bis 13 nichts anderes 
bestimmt ist, für jedes der folgenden Kinder: 
a) eheliche Kinder, 
b) legitimierte Kinder, 
c) Wahlkinder, 
d) uneheliche Kinder, 
e) sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des Be

amten angehören und der Beamte überwiegend 
für die Kosten des Unterhaltes aufkommt. 

(5) Der Anspruch auf den Steigerungsbetrag endet, 
soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes be
stimmt ist, mit dem Ablauf des Monates, in dem das 
Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 
26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der Steige
rungsbetrag auch dann, wenn es 
a) den Präsenzdienst nach den Bestimmungen des 

Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, leistet, 
b) in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, die 

seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, 
c) nach Ablegung der Reifeprüfung nicht unmittel

bar den Präsenzdienst antritt, für einen Zeitraum 
von höchstens 6 Monaten, 

d) nach Ableistung des Präsenzdienstes nicht un
mittelbar das Hochschulstudium beginnt, für 
einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten oder 

e) nach Abschluß der Schul- oder Berufsausbildung 
oder nach Ableistung des Präsenzdienstes nicht 
unmittelbar in das Erwerbsleben eintritt, für einen 
Zeitraum von höchstens 3 Monaten 

und das Kind über keine eigenen Einkünfte verfügt, 
die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwen
dungsgruppe C (einschließlich anfälliger Teuerungs
zulagen) erreichen. 

(7) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch 
ein angemessener Zeitraum für die Vorbereitung 
auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprü
fungen und auf die Erwerbung eines akademischen 
Grades. Im übrigen sind für die Beurteilung, ob die 
Schul- oder Berufsausbildung beendet ist, das ge
wählte Studien- oder Berufsziel und die für die Er
reichung des gewählten Zieles geltenden Ausbil
dungsvorschriften maßgebend. Ist die Schul- oder 
Berufsausbildung durch Ableistung des Präsenz
dienstes, durch Krankheit oder ein anderes unüber-
windbares Hindernis verzögert worden, so gebührt 
der Steigerungsbetrag über das 26. Lebensjahr 
hinaus für einen der Dauer der Behinderung ange
messenen Zeitraum. 

(8) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 
26. Lebensjahr vollendet hat, kann der Steigerungs
betrag gewährt werden, wenn berücksichtigungs
würdige Gründe vorhanden sind und das Kind über 
keine eigenen Einkünfte verfügt, die die Hälfte des 
Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe C (ein
schließlich allfälliger Teuerungszulagen) erreichen. 

(9) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem 
der Anspruch auf den Steigerungsbetrag gemäß den 
Abs. 5 bis 8 wegfällt, infolge Krankheit oder Ge
brechens erwerbsunfähig ist, gebührt der Steige
rungsbetrag, wenn es über keine eigenen Einkünfte 
verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver
wendungsgruppe C (einschließlich allfälliger Teue
rungszulagen) erreichen. 

(10) Für ein Kind weiblichien Geschlechts, das das 
18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt kein Steige
rungsbetrag, wenn es verheiratet ist und der Ehe
mann Einkünfte bezieht, die die Hälfte des Anfangs
gehaltes der Verwendungsgruppe C (einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen) erreichen. 

(11) Bei einem Beamten weiblichen Geschlechts 
ruht die Haushaltszulage, wenn der Ehemann Ein
künfte bezieht, die die Hälfte des Anfangsgehaltes 
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der Verwendungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen. Der Steigerungsbetrag 
für ein Kind ruht aber nicht, wenn der Ehemann 
des weiblichen Beamten für das Kind nicht unter
haltspflichtig ist. 

(12) Ein Beamter männlichen Geschlechts hat kei
nen Anspruch auf den Steigerungsbetrag für sein 
uneheliches Kind, wenn es nicht seinem Haushalt 
angehört und er — abgesehen von der Familien
beihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
1967, BGBl. Nr. 376 — für das Kind nicht einen Un
terhaltsbeitrag leistet, der mindestens so hoch ist 
wie der Steigerungsbetrag. 

(13) Für ein und dasselbe Kind gebührt der Stei
gerungsbetrag nur einmal. Hätten mehrere Beamte 
für ein und dasselbe Kind Anspruch auf einen Stei
gerungsbetrag, so gebührt der Steigerungsbetrag nur 
dem Beamten, dessen Haushalt das Kind angehört; 
hiebei geht der Anspruch eines männlichen Beam
ten dem Anspruch eines weiblichen Beamten vor. 
Dem Beamten gebührt insoweit kein Steigerungs
betrag für ein Kind, als eine andere Person aus 
einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
einen Steigerungsbetrag oder eine ähnliche Leistung 
(z. B. Kinderzulage) für dieses Kind bezieht. 

(14) Dem Haushalt des Beamten gehört ein Kind 
an, wenn es bei einheitlicher Wirtschaftsführung 
unter der Leitung des Beamten dessen Wohnung 
teilt oder aus Gründen der Erziehung, Ausbildung, 
Krankheit oder eines Gebrechens woanders unter
gebracht ist. Durch die Ableistung des Präsenzdien
stes wird die Haushaltszugehörigkeit nicht berührt. 

(15) Der Witwe, deren Haushalt ein unversorgtes 
Kind des Beamten angehört, gebührt zum Witwen
versorgungsgenuß die Haushaltszulage, die dem Be
amten gebühren würde, wenn er nicht gestorben 
wäre. Die Haushaltszulage gebührt nicht, wenn die 
Witwe eine Haushaltszulage oder eine gleichartige 
Zulage von einer anderen Stelle erhält. Der auf ein 
Kind entfallende Steigerungsbetrag gebührt nicht, 
wenn das Kind Anspruch auf Waisenversorgung hat. 

(16) Der Waise gebührt zum Waisenversorgungs
genuß, insoweit sie nicht eine Haushaltszulage oder 
gleichartige Zulage von einer anderen Stelle er
hält, der Steigerungsbetrag. 

(17) Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die 
im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 440, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit gelten jedoch auch 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen; 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz

lichen Unfall- und Krankenversicherung, nach 
dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. 
Nr. 27/1964, dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958, BGBl. Nr. 199, dem Bundesgesetz über Er
satzleistungen an öffentliche Bedienstete während 
des Karenzurlaubes aus Anlaß der Mutterschaft, 
BGBl. Nr. 98/1961, sowie nach dem Bundesgesetz 
über die Gewährung von Überbrückungshilfen an 
ehemalige Bundesbedienstete, BGBl. Nr. 174/1963, 

und gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 
jedoch mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses, 
der Pflegezulage und der Blindenzulage; 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfindung 
für die Verpflegung, der Familienunterhalt und 
— soweit sie den Betrag der Wohnungsbeihilfe 
nach dem Bundesgesetz, BGBl. Nr. 229/1951, über
steigt — die Mietzinsbeihilfe sowie die Entschä
digung bei Übungen nach dem Heeresgebühren
gesetz, BGBl. Nr. 152/1956, die Entschädigung 
nach dem Bundesgesetz über Ansprüche aus der 
Ableistung der freiwilligen Waffenübung, BGBl. 
Nr. 311/1960, und Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung 
in das Ausland, BGBl. Nr. 233/1965. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge 
außer Betracht, die ein Kind, welches sich in Schul
ausbildung befindet, auf Grund einer ausschließlich 
während der Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht. 

(18) Werden Einkünfte für einen längeren Zeit
raum bezogen als für einen Monat, so sind sie ver
hältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, 
die für einen nicht feststellbaren Zeitraum zuflie
ßen, als jährliche Einkünfte des betreffenden Ka
lenderjahres. 

(19) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit einschließlich der Einkünfte, die 
Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag begrün
den, ist stets der volle Pauschbetrag für Werbungs
kosten abzusetzen, der im Einkommensteuergesetz 
1972 für den Fall der monatlichen Lohnzahlung vor
gesehen ist. 

(20) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert der 
Wohnung mit 15 v. H., der Wert der vollständigen 
monatigen Verpflegung mit 60 v. H., der Wert der 
vollständigen monatigen Verpflegung nebst Woh
nung, Kleidung und Wäsche mit 90 v. H. und der 
Wert der Bestreitung des gesamten Lebensunter
haltes durch die Beistellung von Sachwerten mit 
100 v. H. der Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver
wendungsgruppe C (einschließlich allfälliger Teue
rungszulagen) zu veranschlagen. 

(21) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, 
die für den Anfall, die Änderung oder die Einstel
lung der Haushaltszulage von Bedeutung sind, bin
nen einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache, 
wenn er aber nachweist, daß er von dieser Tat
sache erst später Kenntnis erlangt hat, binnen 
einem Monat nach Kenntnis, seiner Dienstbehörde 
zu melden." 

23. § 77 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten: 
„Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende 

Sonderzahlung ist am 1. März, die für das zweite 
Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung ist 
am 1. Mai, die für das dritte Kalendervierteljahr 
gebührende Sonderzahlung ist am 1. September und 
die für das vierte Kalendervierteljahr gebührende 
Sonderzahlung ist am 1. November auszuzahlen." 

24. § 142 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 
„Künftige gesetzliche Änderungen der pensions

rechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes und der 
die Ruhegenußbemessungsgrundlage bildenden Be-
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züge sowie Bestimmungen über ruhegenußfähige 
Zulagen, die al len akt iven Beamten gewährt wer
den, finden auf die jeweils bestehenden Pensions
parteien Anwendung." 

25. In der Anlage I zu § 76 haben die Tabellen 
in Z. 6 zu lauten: 

,,-a) Beamte des Schemas I: 

Die in der Verwendungsgruppe 
Gehalts- 1 2 3 4 5 6 

stufe S c h i l l i n g 

20 5919 5719 5140 4605 4255 3906 
21 6031 5826 5229 4677 4315 3954 

b) Beamte des Schemas II: 

in'der in der 
Die Dienst- die Dienst-
Ge- klasse III Ge- klasse IV i ? d " die Gehaltsstufe 
halts-Verwen- halts-Verwen- \£?Z~ 10 9 7 
stufe dungs- stufe dungs-

gruppe E gruppe D 

10 
11 

4377 
4445 

3 
4 

6029 IV 
6336 V 

VI 
VII 
VIII 
IX 

Artikel II 

8486 
10422 
13305 
19042 

— 25695 
— — 31018" 

(1) Für Beamte des Dienststandes, die vor dem 
1. J änner 1971 in ein Dienstverhältnis zu einer in
ländischen Gebietskörperschaft aufgenommen wur
den, sind bei Anwendung der Bestimmungen des 
§ 16 a Abs. 1 bis Abs. 8 der Dienst- und Gehaltsord
nung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 
in der Fassung des Art. I zusätzlich zu den im § 16 a 
Abs. 2 der Dienst- und Gehaltsordnung der Beam
ten der Landeshauptstadt Graz 1956 in der Fassung 
des Art. I angeführten Zeiten folgende, nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres l iegende Zeiten 
gemäß § 16 a Abs. 1 der Dienst- und Gehaltsordnung 
der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 in der 
Fassung des Art. I zur Gänze anzurechnen: 

1. die in einem durch Dienstordnung geregelten 
Dienstverhältnis zu den österreichischen Bundes-
(Staats)bahnen in einer Beschäftigung mit mehr als 
der Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschriebe
nen Ausmaßes zurückgelegte Zeit, soweit sich nicht 
bei Anwendung des § 16 a Abs. 6 der Dienst- und 
Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt 
Graz 1956 in der Fassung des Art. I eine Kürzung 
ergibt. Das gleiche gilt für die bei einer Landes
oder Privatbahn in einem durch eine gleichartige 
Dienstordnung geregelten Dienstverhältnis zurück
gelegte Zeit, die aus Anlaß der Übernahme in ein 
durch Dienstordnung geregeltes Dienstverhältnis zu 
den österreichischen Bundes (Staats) bahnen für die 
Vorrückung angerechnet oder berücksichtigt wor
den ist; 

2. die Zeit, in der der Beamte auf Grund des 
Kriegsopfierversorigungsgesietzas 1957, BGBl. Nr. 152, 
oder des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente oder Opfer
rente entsprechend einer Minderung der Erwerbs-5 

fähigkeit von mindestens 90 v. H. oder auf Grund 
des Weiirmachtführsorge- und -vensorgungsgesetzes 
vom 26. August 1938, deutsches RGBl. I S. 1077, An
spruch auf Rente für Arbeitsverwendungsunfähige 
gehabt hat ; 

3. die Zeit, die dem Beamten nach-den Bestim
mungen des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. 
Nr. 134/1945, für die Vorrückung angerechnet wor
den ist; 

4. die Zeit, während der der Beamte zur Erfüllung 
der allgemeinen Bundesdienstpflicht auf Grund des 
Bundesdienstpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 102/1936, her
angezogen war; 

5. die Zeit, während der der Beamte 
a) nach dem 13. März 1938 durch militärische Dienst

leistung, durch Kriegsgefangenschaft oder einen 
anderen durch den Krieg gegebenen Grund oder 

b) vom 4. März 1933 bis 27. April 1945 aus den im 
§ 4 Abs. 1 erster Satz des Beamten-Überleitungs
gesetzes angeführten Gründen am Eintritt in den 
öffentlichen Dienst behindert war, sofern nicht 
die Voraussetzungen der Z. 6 zutreffen; als Be
hinderung nach lit. a gilt jedenfalls eine militä
rische Dienstleistung ab 1. September 1939; 

6. die Zeit, um die der Beamte das für die Auf
nahme auf seinen Dienstposten vorgeschriebene 
Studium nur aus den im Z. 5 lit. a und b genannten 
Gründen später vollendet hat, als es nach den öster
reichischen Studienvorschriften frühestens möglich 
gewesen wäre; 

7. die Zeit des erfolgreichen Besuches eines Abi
turientenlehrganges an Lehrerbildungsanstalten, 
wenn für den Beamten die Reifeprüfung für Volks
schulen als Anstellungserfordernis vorgeschrieben 
war. Die Bestimmungen des § 16 a Abs. 2 Z. 6 
sind bei Berücksichtigung dieser Zeiten sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung des Abs. 1 Z. 5 und 6 ist für 
Beamte, denen Behinderungszeiten gemäß § 16 
Abs. 9 der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten 
der Landeshauptstadt Graz 1956 in der bis 28. Fe
bruar 1969 geltenden Fassung zur Gänze angerech
net wurden, der angerechnete Zeitraum als gemäß 
Abs. 1 Z,. 5 und 6 vorangesetzt anzusehen. 

(3) ü b e r Anträge auf Anrechnung von Vordienst
zeiten von Beamten, die sich am 1. März 1969 im 
Dienststand befanden bzw. bis 31. Dezember 1970 
in den Dienststand aufgenommen wurden, ist in den 
Fällen, in denen eine Anrechnung nach den Be
stimmungen des § 16 der Dienst- und Gehaltsord
nung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 
in der bis 28. Februar 1969 geltenden Fassung auf 
einen vor dem 1. Jänner 1972 l iegenden Zeitraum 
wirken würde, nach den bisherigen Vorschriften 
zu entscheiden. 

(4) Für die am 1. März 1969 im Dienststand be
findlichen Beamten gilt der Tag, der sich aus ihrer 
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tatsachlichen Dienstzeit und den ihnen für die Vor
rückung angerechneten Vordienstzeiten ergibt (fik
tiver Dienstantrittstag), ab 1. März 1969 als Vor-
rückungsstichtag. Der Vorrückungsstichtag ist bei 
Beamten, die vor dem 1. Februar 1956 in den Ver
wendungsgruppen E, D, C angestellt wurden und 
denen nach diesem Zeitpunkt keine Vordienstzeiten 
angerechnet wurden, in der Weise zu ermitteln, daß 
die Zeit, die für das Erreichen der bezugsrechtlichen 
Stellung, die sie gemäß § 76 der Dienst- und Ge
haltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt 
Graz 1956 erhalten haben, im Wege der Zeitvorrük-
kung notwendig ist, dem 1. Februar 1956 vorange
setzt wird. 

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 4 
ist bei Beamten, die sich am 1. März 1969 im Dienst
stand befanden, auch der Vorrückungsstichtag nach 
den Bestimmungen des § 16 a Abs. 1 bis 8 der 
Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Lan
deshauptstadt Graz 1956 in der Fassung des Art. I 
und nach Abs. 1 und 2 festzustellen. 

(6) Ist für den Beamten der nach Abs. 5 festge
stellte Vorrückungsstichtag günstiger als der nach 
Abs. 4, so ist der sich nach Abs. 5 ergebende Vor
rückungsstichtag als neuer Vorrückungsstichtag fest
zusetzen. In den Fällen des Abs. 4 zweiter Satz 
sind hiebei alle vor dem 1. Februar 1956 liegenden 
Zeiten nach den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
sowie des § 16 a der Dienst- und Gehaltsordnung 
der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 in der 
Fassung des Art. I zu behandeln. 

(7) Wird der Vorrückungsstichtag nach Abs. 6 
festgesetzt, so ist bei Beamten der Verwendungs
gruppe A, die sich am Tage des Wirksamwerdens 
der Verbesserung des Vorrückungsstichtages 
(Abs. 9), in den Dienstklassen VII, VIII oder IX be
finden, und bei Beamten der Verwendungsgruppe B, 
die sich an diesem Tag in den Dienstklassen VI 
oder VII befinden, zu prüfen, ob sich unter der An
nahme, die günstigeren, für die Berechnung des 
Vorrückungsstichtages maßgebenden Bestimmungen 
hätten bereits zum Zeitpunkt ihres Eintrittes in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zur Stadt 
gegolten, eine Verbesserung der bezugsrechtlichen 
Stellung ergeben hätte. Trifft dies zu, so ist ihre 
bezugsrechtliche Stellung in der Dienstklasse dem
entsprechend neu festzusetzen. 

(8) Die bezugsrechtliche Stellung der übrigen Be
amten, deren Vorrückungsstichtag nach Abs. 6 fest
gesetzt wird, ist um das Ausmaß zu verbessern, 
das sich aus dem Zeitraum der Verbesserung des 
Vorrückungsstichtages gemäß Abs. 6 gegenüber dem 
Vorrückungsstichtag nach Abs. 4 ergibt. 

(9) Die Verbesserung des Vorrückungsstichtages 
gemäß Abs. 6 und die Verbesserung der bezugs
rechtlichen Stellung gemäß Abs. 7 und 8 sind bei 
Beamten der Jahrgänge bis 1909 mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1970, bei Beamten der Jahrgänge 
1910 bis 1919 mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1970, bei 
Beamten der Jahrgänge 1920 bis 1929 mit Wirksam
keit vom 1. Jänner 1971, bei Beamten der Jahr
gänge 1930 bis 1939 mit Wirksamkeit vom 1. Juli 
1971 und bei den jüngeren Beamten mit Wirksam
keit vom 1. Jänner 1972 durchzuführen. 

(10) Bei Beamten, die nach dem 28. Februar 1969 
in den dauernden Ruhestand versetzt werden, ist die 

Verbesserung gemäß Abs. 2 und Abs. 5 bis 8 ab
weichend von den Bestimmungen des Abs. 9 mit 
Wirkung vom Ersten des Monats des Ausscheidens 
aus dem Dienststand durchzuführen. 

(11) Bei Beamten, auf die Abs. 7 oder 8-angewen
det wurde und die innerhalb von drei Jahren ab dem 
Wirksamwerden dieser Maßnahme in die nächst
höhere Dienstklasse befördert werden, kann aus An
laß dieser Beförderung und mit deren Wirksamkeit 
die bezugsrechtliche Stellung unter Bedachtnahme 
auf Abs. 7 günstiger festgesetzt werden, als die 
sich aus § 72 der Dienst- und Gehaltsordnung der 
Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 ergibt. 

(12) Eine Anrechnung gemäß § 76 Anlage I Z. 6 
der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der 
Landeshauptstadt Graz 1956 wird durch Maßnahmen 
nach Abs. 7 bis 10 nicht berührt. 

(13) Für Bedienstete, die am 1. März 1969 in 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zur Stadt 
standen, in dem bereits ein Vorrückungsstich
tag festgesetzt wurde, ist anläßlich ihrer Aufnahme 
in das öffentlich-rechtlichie Dienstverhältnis der s£ch 
aus dem Dienstvertrag ergebende Vorrückungsstich
tag dem Vorrückungsstichtag gegenüberzustellen, 
der sich aus § 16 a Abs. 1 bis 8 der Dienst- und Ge
haltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt 
Graz 1956 in der Fassung der Art. I und II ergibt. 
Der günstigere dieser beiden Vorrückungsstichtage 
ist als Vorrückungsstichtag festzusetzen. 

Artikel III 

(1) In der Zeit vom 1. Juli 1970 bis 30. Juni 1971 
beträgt das Ausmaß der Witwenversorgung 55 v. H. 
des Ruhegenusses, der dem verstorbenen Gatten 
im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat oder ge
bührt hätte, mindestens jedoch 38,5 v. H. der Ruhe
genuß bemessungsgrundlage. 

(2) In der Zeit vom 1. Juli 1970 bis 30. Juni 1971 
dürfen der Versorgungsgenuß der Witwe und der 
Versorgungsgenuß der früheren Ehefrau zusam
men 110 v. H. des Ruhegenusses nicht übersteigen, 
auf den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt 
hätte. 

Artikel IV 

(1) Die den Beamten nach den bisherigen Bestim
mungen gewährten Nebengebühren gelten nach 
dem Inkrafttreten der Bestimmungen der §§ 31 bis 
31 k in der Fassung des Art. I Z. 6 und 7 für die 
Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1973 als im 
Sinne dieser Bestimmungen zuerkannt. 

(2) Die den Beamten nach Abs. 1 gewährten Ne
bengebühren sind nach dem 31. Dezember 1973 so 
lange weiter auszuzahlen, bis über den Anspruch 
oder die Gewährung von Nebengebühren gemäß 
den Bestimmungen der §§ 31 bis 31 k in der Fas
sung des Art. I Z. 6 und 7 entschieden ist. 

(3) Die gemäß Abs. 2 weiter ausgezahlten Neben
gebühren sind auf die nach §§ 31 bis 31 k in der 
Fassung des Art. I Z. 6 und 7 für die gleiche Zeit 
gebührenden oder gewährten Nebengebühren an
zurechnen. 

Artikel V 
(1) Die den Pensionsparteien vor dem Inkrafttre

ten des Art. I Z. 21 zum Ruhe- bzw. Versorgungs-
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genuß gewährte Allgemeine Dienstzulage in der 
Höhe von monatlich 5,714 v. H. des Ruhe- bzw. 
Versorgungsgenusses gebührt den Pensionsparteien 
bis zum Inkrafttreten des Art. I Z. 24. 

(2) Auf die gemäß Abs. 1 auszuzahlende Zulage 
sind 10 v. H. des nach § 67 in der Fassung des 
Art. I Z. 17 für die gleiche Zeit gebührenden Weih
nachtsgeldes anzurechnen. Die restlichen 5 v. H. des 
am 1. Dezember gebührenden Ruhe- bzw. Versor
gungsgenusses, mindestens jedoch 400 S bei Be
stehen eines Anspruches auf Ruhegenuß bzw. 
240 S bei Bestehen eines Anspruches auf Witwen
versorgung bzw. 48 S bei Bestehen eines An
spruches auf Waisenversorgungsgenuß, sind flüssig
zustellen. 

(3) Die Zulage ist je zur Hälfte am 1. Jänner und 
1. Juli e ines Jahres flüssigzustellen. 

Artikel VI 

Die im Art. I angeführten Bezugsansätze gebüh
ren ab 

Artikel VII 

1. Juli 1972 im Ausmaß von 
1. Juli 1973 im Ausmaß von 
1. Jul i 1974 im Ausmaß von 
1, Juli 1975 im Ausmaß von 

91,96 v. H. 
94,64 v. H. 
97,32 v. H. 

100,00 v. H. 
Ergeben sich bei der Berechnung nicht durch volle 
Schillingbeträge teilbare Beträge, sind Restbeträge 
von weniger als 50 Groschen zu vernachlässigen und 
Restbeträge von 50 Groschen und darüber als volle 
Schillinge anzusetzen. 

Es t reten in Kraft 

1. Art. I Z . 11 und 20 

2. Art. I Z . 1,2, 3 sowie 
Art. II 

3. Art. I Z. 5 sowie Art. III 
4. Art. I Z. 19 

5. Art. I Z. 22 

6. Art. I Z. 12, 13, 14 und 15 
7. Art. I Z. 7 mit Ausnahme 

der §§ 31 a bis 31 k und 
§ 31 m sowie Z. 8 

8. Art. I Z. 18 und Z. 25 
sowie Art. VI 

9. Art. I Z. 4, 6 mit Aus
nahme des Abs. 5, Z. 7 
mit Ausnahme der 
§§ 31 c Abs. 4, 311 und 
31 m, Z. 15, 17,21,23, 
Art. IV sowie Art. V 

10. Art. I Z. 7 mit Ausnahme 
der §§ 31 a, 31 b, 31 c 
Abs. 1 bis 3 und 5, 31 d 
bis 31 1 

11. Art. 1 Z. 6 Abs. 5 und 
Z. 24 

12. Art. I Z. 9 

13. Art. I Z. 10 

mit 1. J änner 1966 

mit 1. März 1969 
mit 1. Jul i 1970 
mit 1. September 1970 
mit 1. Jänner 1971 
mit 1. Juli 1971 

mit 1. Jänner 1972 

mit 1. Juli 1972 

Premsberger Anton, LAbg., 
Anzeige gemäß § 22 der 
Landesverfassung 1960. 
(Einl.-Zl. 92/1) 
(Münd.l. Bericht Nr. 8) 
(Präs. Nr. Pers. P 6/3-1975) 

71. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeit des Landtagsabgeordneten Anton Premsber
ger als Zentralbetriebsrats-Obmann im Aufsichts
rat der Waagner-Birö AG., Wien—Graz, gemäß 
§ 22 des Landes-Verfassungsgesetzes 1960 und § 7 
der Geschäftsordnung des Steiermärkischen Land
tages. 

mit 1. J änner 1973 

mit 1. Juli 1973 

mit 1. J änner 1974 
mit 1. April 1974 
mit dem Tage der 
Kundmachung dieses 
Gesetzes 

Klauser Christoph, Dr., 
Landesrat, 
Anzeige gemäß § 28 der 
Landesverfassung i960. 
(Einl.-Zl. 93/1) 
Mündl. Bericht Nr. 9) 
(Präs. Nr. Pers. K 4/4-1975) 

72. 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeit des Landesrates Dr. Christoph Klauser als 
Mitglied des Aufsichtsrates der Gleinalm-Autobahn 
AG., Mitglied des Aufsichtsrates der Firma Leykam 
AG. und Mitglied des Vorstandes der Steiermärki
schen Bank Ges. m. b. H. gemäß § 28 Abs. 10 des 
Landes-Verfassungsgesetzes 1690. 

Ladenschlußgesetz 
(Einl.-Zl. 103/1) 
(Beschluß an trag 
zur dringlichen 
Anfrage Nr. 2) 
(5-213 L 2/134-1975) 

73. 
Die Steiermärkische Landesregierung wird aufge

fordert, unverzüglich bei der Bundesregierung vor
stellig zu werden, daß das derzeit gültige Laden
schlußgesetz durch den Nationalrat dahingehend 
geändert wird, daß eine Novellierung dieses Ge
setzes dem Landeshauptmann die Möglichkeit ein
räumt, im Verordnungswege einen zweiten Halb
tag in der Woche generell die Handelsgeschäfte 
sperren zu lassen. 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 424-75 
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6. Sitzung am 19. und 24. Februar 1975 
(Beschlüsse Nr. 74 bis 84) 

19. Februar 1975 
Dipl.-Ing. Fuchs Hans-Georg, 

LAbg., Anzeige gemäß JA. 
§ 22 der Landes
verfassung 1960. Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä-
(Einl.-Zahl 94/1) tigkeit des Landtagsabgeordneten Dipl.-Ing. Hans-
Mundl.BerichtNr.il) „ a _ . , . , , . s , , , c c I o <-
(Präs Nr Pers F 3/4-1975) Georg Fuchs als Alleinvorstand der Fa. Fuchs & Co. 

Aktiengesellschaft für Elektrodraht-Erzeugung und 
Maschinenbau, Graz, gemäß § 22 des Landes-Ver-
fassungsgesetzes 1960 und § 7 der Geschäftsord
nung des Steiermärkischen Landtages. 

Bammer Hans, Landesrat, 
Anzeige gemäß § 28 7 5 . 
der Landesverfassung 
1960. Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä-
i S r - ' ' ' i ^ ' 9 - ^ M tigkeit des Landesrates Hans Bammer als Mitglied 
(Präs Nr Pers B 1/4-19751 ̂ 6 S Aufsichtsrates der Firma Leykam AG und Mit

glied des Aufsichtsrates der Flughafen Graz Be
triebsgesellschaft m. b. H. gemäß § 28 Abs. 10 des 
Landes-Verfassungsgesetzes 1960. 

Gruber. Josef, Landesrat, 
Anzeige gemäß § 28 der 
Landesverfassung 1960. 7 ß 
(Einl.-Zahl 102/1) 
(Präs. Nr. Pers. G 3/4-1975) Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeiten des Landesrates Josef Gruber als Mitglied 
des Aufsichtsrates der 
Firma VÖEST-Alpine AG, Wien — Linz 
Firma Gebrüder Böhler & Co. AG, Wien 
Firma Gebrüder Böhler & Co. AG, Düsseldorf, 
und der 
Gemeinnützigen „Mürz-Ybbs", Siedlungs-AG, 

Wien — Kapfenberg, 
gemäß § 28 Abs. 10 des Landes-Verfassungsgeset
zes 1960. 

Maderthaner Robert und 
Leopoldine, Ankauf einer 
Ersatzliegenschaft. ff 
(Einl.-Zahl 98/1) 
(FW-235/I-L 1/3-1975) Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

über den Ankauf einer Liegenschaft in Kraubath im 
Ausmaß von 99.364 m2 mit dem darauf befindlichen 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude samt Nebengebäu
den von dem Landwirteehepaar Robert und Leo
poldine Maderthaner, Wolfersbach 31, 8714 Krau
bath, zum Kaufpreis von S 3,250.000,— (Anzahlung 
S 1,250.000,—, Rest in 10 Jahresra ten ä S 200.000,— 
ab 1. J änner 1976) zur Verlegung und Sicherung 
des Fortbestandes des Landes-Forstgartenbetriebes 
Vorderlainsach-St. Michael, dessen Grundfläche im 
Zuge des Ausbaues der Pyhmautobahn abgegeben 
werden mußte, wird zur Kenntnis genommen und 
genehmigt. 

http://Mundl.BerichtNr.il
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Ing. Krenn Erich, 
Grundstücks tausch. 
(Einl.-Zahl 99/1) 
(10-24 Ha 41/26-1975) 

78. 
1. Der wertgleiche Tausch von 1500 m2 der. lan

deseigenen sogenannten Häugeneder-Gründe gegen 
die dem Ing. Erich Krenn eigentümliche Liegen
schaft EZ. 950, KG. Baierdorf, wird genehmigt. 

2. Der Verkauf von weiteren 1500 m2 der soge
nannten Haugeneder-Gründe an Herrn Ing. Erich 
Krenn zu einem Quadratmeterpreis von S 265,— 
wird genehmigt. 

Weng bei Admont, 
Grundabverkauf für 
Siedlungszwecke. 
(Einl.-Zahl 100/1) 
(8-564 Ga 8/15-1972) 

79. 
Der Abverkauf und Abtausch. der landeseigenen, 

zum Besitzstand der Landwirtschaftlichen Fachschule 
Grabnerhof gehörigen überlandgrundstücke Nr. 80/1 
und 81, KG. Weng, der EZ. 126, KG. Unterhall, im 
Ausmaß von ca. 21.700 m2 an die Gemeinde Weng 
bei Admont für Siedlungszwecke, Industrieerweite
rung und damit Schaffung von Arbeitsplätzen, wo
von ca. 1420 m2 im Wertverhäl tnis 1 : 3 zugunsten 
des Landes abgetauscht und ca. 20.280 m2 an die 
Gemeinde zum Preis von S 30,—/m2, somit zu einem 
Gesamtkaufpreis von ca. S 600.000,—, abgegeben 
werden, wird genehmigt. 

Kalchschmied Johann und 
Friederike, Grundankauf 
zum Ausbau des 
Landeskrankenhauses 
Rottenmann. 
(Einl.-Zahl 101/1) 
(12-182 R 29/23-1975) 

80. 
Zum Zweck der Arrondierung des Krankenhaus

grundes und zur Sicherung von Bauflächen beim 
Landeskrankenhaus Rottenmann wird der Ankauf 
eines rund 5230 m2 großen Grundstückes mit der 
Nr. 579/3, KG. Rottenmann, Eigentümer Johann und 
Friederike Kalchschmied, St. Georgen Nr. 16, zum 
Quadratmeterpreis von S 190,—, zuzüglich allfälliger 
Steuern und Gebühren gemäß § 15 Abs. 2 lit. d des 
Landesverfassungsgesetzes 1960 genehmigt. 
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Anleihen, Aufnahme durch 
das Land. 
(Blge. Nr. 11) 
(10-23 La 35/20-1975) 

24. Februar 1975 

81. 
Gesetz vom 
über die Aufnahme von Anleihen durch das 

Land Steiermark 

Der Steiermärkisdie Landtag hat beschlossen: 

§ 1 

Die Steiermärkisdie Landesregierung wird ermäch
tigt, für das Land Steiermark zu dem im § 3 genann
ten Zweck Anleihen bis zum Gegenwert von 300 Mil
lionen Schilling auf dem Inlandsmarkt gegen Aus
gabe von festverzinslichen Teilschuldverschreibun
gen zu den im § 2 genannten Bedingungen aufzu
nehmen. 

§ 2 

Die Anleihen sind mit Laufzeiten von mindestens 
sechs Jahren, höchstens jedoch bis zu 15 Jahren, aus
zustatten und können in Teilen aufgenommen sowie 
in Tranchen aufgeteilt werden. 

§3 

Der Erlös der Anleihen ist ausschließlich zur Fi
nanzierung von Vorhaben und Maßnahmen des 
außerordentlichen Landeshaushaltes 1975 bestimmt. 

§4 

Für die Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen 
haftet das Land Steiermark mit seinem gesamten 
Vermögen und allen seinen Rechten. 

§5 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundma
chung in Kraft. 

Steirische Wasserkraft- und 
Elektrizitäts-Aktien-
gesellschaft, Auflegung 
einer Inlands-Anleihe. 
(Einl.-Zahl 169/1) 
(10-23 Ste 27/4-1975) 

82. 
Das Land Steiermark übernimmt für die von der 

STEWEAG zu begebende 8,5%ige Inlands-Anleihe 
in der Höhe von S 300,000.000,— die Haftung als 
Bürge und Zahler für die pünktliche Zahlung für 
Kapital und Zinsen zu den jeweiligen Fälligkeits
terminen und für die genaue Erfüllung der Verpflich
tungen der STEWEAG aus den Teilschuldverschrei
bungen. 

Objekte Karmeliterplatz 1 und 2 
und Paulustorgasse 4, 
Ankauf durch das Land. 
(Einl.-Zahl 137/1) 
(10-23 Ka 43/13-1975) 

83. 
Der Ankauf der Liegenschaften Karmeliterplatz 1 

und 2 und Paulustorgasse 4 von der Sozialversiche
rungsanstalt der Bauern und der Gebietskranken
kasse für Steiermark zu einem Preis von 40 Millio
nen Schilling wird genehmigt. 
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Kollmann Franz, LAbg., 
Auslieferungsbegehren. 
(Einl.-Zahl 168/1 u. 2) 8 4 
(Mündl. Bericht Nr. 14) 
(Präs. Nr. Pers. K 7/7-1975) Seitens des Bezirksgerichtes Leoben und der Be-

zirkshauptmanhschaft Leoben wurde ein Ausliefe
rungsbegehren gemäß § 25 Abs. 2 des Landes-Ver
fassungsgesetzes 1960, betreffend den Abgeordneten 
Franz Kollmann, eingebracht. Das Bezirksgericht 
Leoben mit Schreiben vom 13. Februar 1975 we
gen eines Vergehens nach § 111 StGB und die Be
zirkshauptmannschaft Leoben mit Fernschreiben vom 
16. Februar 1975 wegen § 20 Abs. 2 der Straßen
verkehrsordnung und Artikel VIII Abs. 1 lit. b 
EGVG. 

ü b e r Wunsch des Herrn Abgeordneten Franz Koll
mann wird diesem Auslieferungsbegehren stattge
geben. 

Steierm. Landesdruckeiei, Graz. — 982-75 
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7. Sitzung am 15. April 1975 
(Beschlüsse Nr. .85 bis 93) 

Brandl Hans, LAbg., 
Anzeige gemäß § 22 der 
Landesverfassung 1960. 
(Einl.-Zl. 135/1) 
(Mündl. Bericht Nr. 15) 
(Präs. Nr. Pers. 
B 3/3-1975) 

85. 
Der Stedermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeit des Landtagsabgeoridneten Hans Brandl als 
Aufisichtsrat der Schwebebahnen AG. Mariazeil 
gemäß § 22 des Landes-Verfassungsgesetzes 1960 
und § 7 der Geschäftsordnung des Stedermärkischen 
Landtages. 

Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft für 
Steiermark 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 133/1) 
(10-24 De 8/8-1975) 

86. 
Die Steiermärkiscbe Landesregierung wird, er

mächtigt, die Liegenschaft EZ. 83, KG. Deutsch
landsberg, zu einem Kaufpreis von 2,7 Millionen S 
vom Eigentümer, Kammer der gewerblichen Wirt
schaft für Steiermark, anzukaufen. 

Mureck, 
Neubau eines Fachschul
gebäudes für wirtschaft
liche Frauenberufe und 
für Sozialarbeit. 
(Einl.-Zl. 134/1) 
(13-368 Ha 4/83-1975) 

Kasteliz Ella, Prof., 
Gewährung einer 
Ehrenpension. 
(Einl,-Zl. 138/1) 
(6-372/1V Ee 6/27-1975) 

87. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

über die Aufstockung de r mit Züsatzvereinbarung 
vom 25. Juni 1973, 4. Juli 1973, 10. Juli 1973 und 
24. September 1973, abgeschlossen zwischen dem 
Land Steiermark, der Republik Österreich, diese 
vertreten durch das Bundesministerdum für Unter
richt und Kunst, d ieses wiederum ver t re ten durch 
den Landesschulrat für Steiermark, der Marktge-
meinde Mureck und dem Verein zur Errichtung und 
Erhaltung e iner Lehranstalt für Frauenberufe in 
Mureck e ingegangenen Verpflichtung zur Über
nahme von 50 Prozent der Baukosten, höchstens 
aber von 7,5 Millionen Schilling für den Neubau 
eines Fachschulgebäudes für wirtschaftliche Frauen
berufe und für Sozialarbeit in Mureck (politischer 
Bezirk Radkerisburg) auf nunmehr 11,5 Millionen 
Schilling, wobei eine weitere Kastensteigerung nur 
auf Grund der von der paritätischen Kommission 
(ÖNORM) genehmigten Prozentsätze über Lohn- und 
Materialpreise vom Land Steiermark im selben 
Ausmaß wie vom Bund (also zu 50 Prozent) getra
gen wird, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Bedeckung der entstehenden Kosten wird aus 
den im jeweiligen Landesvoranschlag hiefür vorzu
sehenden Mitteln zu erfolgen haben. 

88. 
Der Violinvirtuosin Professor Ella Kasteliz, Graz, 

wird in Anerkennung ihrer künstlerischen Tätig
keit und in Berücksichtigung ihrer dauernden 
schwierigen Lebensumstände ab 1. Juli 1974 als ao. 
Versorgungsgenuß eine Ehrenpension von monat
lich 1500 Schilling und der sich i n Zukunft ergeben
den Erhöhungen gemäß dem Landtagsbeischlluß Nr. 
120 vom 16. Dezember 1965 bewilligt. 
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Bau- und Grundflächeiiinan-
spruduiahmen sowie 
Objektseinlösungen für 
den Landesstraßenbau. 
(Einl.-Zl. 139/1—166/1) 
(LBD-450 L 100/1-1975) 

89. 
Die Samirmelvorlage d e r Steiermärkischen Landes

regierung vom 9. Dezember 1974, betreffend Bau-
unld GimndfläcoBiidnamspiTicnnaiMriiein sowie Objekts-
einlösungen für den LandesstraBenbau (Einl.-Zahlen 
139/1 fods 166/1) lim Gesamtbetrag von 17,478.824,57 
Schilling zu Lasten 'der VP. 661,54 und 661,55 wird 
genehmigt. 

Stadtgememde 
Deutschlandsberg, 
Grundstüicksankauf. 
(Einl.-Zl. 167/1) 
(9-119/1 Ko 50/9-1975) 

90. 
Der Ankauf des Grundstückes Nr. 63/5 mit 

Wohnhaus Wildbach, Gaipersdorfweg 107, ton Ge-
samtkatastraliauisin'aß von 333 m2 aus dem Guts
bestand der Liegenschaft EZ. 88, KG. Bluimau, Ge-
mchtsbezirk Deutschlamdsiberg, au einem Kaufpreis 
von 520.000 Schilling von de r Stadtgemeinde 
Dautschlandsiberg gemeinsam mit dem Bezirksfür
sorgeverband Deuitschlandsberg wird gemäß § 15 
Abs. 2 lit. d L-VG. 1960 genehmigt. 

Schiflugweltmeister-
schaften 1975, 
Förderung. 
(Einl.-Zl. 7/4) 
(LFVA-164 Ku 1/9-1975) 

91. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

zum Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Eber-
dorfer, Lacknier, Ritzlimger, Prof. Dr. Bichtinger und 
Marcaik, betreffend Schiflugweltmeisterischaften 1975 
am Kulm bei Bad Mitterndorf, wiird zur Kenntnis 
genommen. 

Landarbeitsordnung 1972, 
Abänderung. 
(Blge. Nr. 9) 
(8-250 L 5/641-1975) 92. 

Gesetz v o m , mit d em die 
Steiermärkische Landarbeitsordnung 1972 ge 

ändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung 
des Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, in der 
Fassung der Bundesgesetze, BGBl. Nr. 279/1957, 
Nr. 241/1960, Nr. 97/1961, Nr. 10/1962, Nr. 194/1964, 
Nr. 238/1965, Nr. 265/1967, Nr. 283/1968, Nr. 463/ 
1969, Nr. 239/1971, Nr. 318/1971, Nr. 333/1971 und 
Nr. 457/1974, beschlossen: 

Artikel I 

Die Steiermärkische Landarbeitsordnung 1972, 
LGBl. Nr. 34/1973, in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 41/1974, wird wie folgt geändert: 

1. § 79 hat zu lauten: 

„(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten 
acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbin
dung (Achtwochenfrist) nicht beschäftigt wer
den. 

(2) Die Achtwochenfrist (Abs, 1) wird auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. 
Erfolgt die Entbindung zu einem früheren oder 

späteren als dem im Zeugnis angegebenen Zeit
punkt, so verkürzt oder verlängert sich diese 
Frist entsprechend. 
(3) Werdende Mütter dürfen keinesfalls be
schäftigt werden, wenn nach einer amtsärztli
chen Bescheinigung Leben oder Gesundheit von 
Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäfti
gung gefährdet wäre . 

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre 
Schwangerschaft bekannt ist oder eine vorzei
tige Beendigung der Schwangerschaft eingetre
ten ist, dem Dienstgeber h ievon Mitteilung zu 
machen. Darüber h inaus sind sie verpflichtet, 
innerhalb der v ier ten Woche vor dem Beginn 
der Achtwochenfrist (Abs. 1) den Dienstgeber 
auf den Beginn derselben aufmerksam zu ma
chen. Auf Ver langen des Dienstgebers haben 
s ie über das Bestehen der Schwangerschaft und 
den Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Entbin
dung eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, unverzüg
lich nach Erlangung der Kenntnis von der 
Schwangerschaft einer Dienstnehmerin oder, 
wenn er eine ärztliche Bescheinigung darüber 
ver langt hat, unverzüglich nach Vorlage dieser 
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Bescheinigung hievon der Land- und Forstwirt-
schaftsinspektion Mitteilung zu machen. Hiebei 
sind Name, Alter und Tätigkeit der werdenden 
Mutter bekanntzugeben." 

2. § 80 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind 
insbesondere anzusehen: 

a) Arbeiten, bei denen schwere Lasten ohne 
mechanische Mittel von Hand gehoben, be
wegt oder befördert werden; 

b) Arbeiten, die von werdenden Müttern über
wiegend im Stehen verrichtet werden müs
sen, sowie Arbeiten, die in ihrer statischen 
Belastung diesen gleichkommen, es sei denn, 
daß Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausru
hen benützt werden können; nach Ablauf 
des fünften Monats der Schwangerschaft alle 
derartigen Arbeiten, sofern sie länger als 
vier Stunden verrichtet werden, auch in je
nen Fällen, in denen Sitzgelegenheiten zum 
kurzen Ausruhen benützt werden können; 

c) Arbeiten, bei denen die werdenden Mütter 
schädlichen Einwirkungen von gesundheits
gefährlichen Stoffen oder Strahlen, von 
Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Käl
te oder Nässe ausgesetzt sind; 

d) die Bedienung von Geräten und Maschinen 
aller Art, sofern damit eine hohe Fußbean
spruchung verbunden ist; 

e) die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln; 
f) das Schälen von Holz mit Handmessern; 
g) Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, 

Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeits
tempo, leistungsbezogene Prämienarbeiten 
und sonstige Arbeiten, bei denen durch ein 
gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Ent
gelt erzielt werden kann, wie beispielsweise 
Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf 
Arbeits (Persönlichkeits)bewertungsverfahren, 

- statistischen Verfahren, Datenerfassungs
verfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnli
chen Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn 
die damit verbundene durchschnittliche Ar
beitsleistung die Kräfte der werdenden Mut
ter übersteigt. Nach Ablauf des fünften Mo
nats der Schwangerschaft sind Akkordarbei
ten, akkordähnliche Arbeiten, leistungsbe
zogene Prämienarbeiten sowie Fließarbeiten 
mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jeden
falls untersagt." 

3. § 81 Abs.' 1 bis 3 haben zu lauten: 

„(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf 
von 8 Wochen nach ihrer Entbindung nicht 
beschäftigt werden. Nach Frühgeburten oder 
Mehrlingsgeburten ver längert sich diese Frist 
auf 12 Wochen. Ist eine Verkürzung der 

. Achtwochenfrist vor der Entbindung einge
treten, so verlängert sich die achtwöchige Schutz
frist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch bis zur Dauer 
von 12 Wochen. 

(2) ü b e r die im Abs. 1 festgesetzten Fristen 
hinaus ist die Zulassung von Dienstnehmerin-

:i nen zur Arbeit nach ihrer Entbindung so lange 

verboten, als sie arbeitsunfähig sind. Die Dienst
nehmerinnen sind verpflichtet, ihre Arbeitsunfä
higkeit ohne Verzug dem Dienstgeber anzu
zeigen und auf Verlangen des Dienstgebers eine 
ärztliche Bestätigung über die voraussichtliche 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Kommt eine Dienstnehmerin diesen Verpflich
tungen nicht nach, so verl iert sie für die Dauer 
der Säumnis den Anspruch auf das Entgelt. 

(3) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf 
von 12 Wochen nach ihrer Entbindung nicht 
mit den im § 80 Abs. 2 lit. a bis g genannten 
Arbeiten beschäftigt werden." 

4. § 84 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

„Bei minderjährigen Dienstnehmerinnen muß 
dieser Vereinbarung überdies eine Bescheini
gung einer Einigungskömmission oder der ge
setzlichen Interessenvertretung der Dienstneh
mer beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, 
daß die Dienstnehmerin über den gesetzlichen 
Kündigungsschutz im Falle der Mutterschaft be
lehrt wurde." 

5. § 86 Abs. 1 erster Satz ha t zu lauten: 

„Macht die Anwendung der Vorschriften des 
§ 80, des § 81 Abs. 3 bis 5 oder des § 82 Abs. 1 
eine Änderung der Beschäftigung im Betrieb 
erforderlich, so hat die Dienstnehmerin An
spruch auf ein Entgelt, das dem Durchschnitts
verdienst gleichkommt, den sie während der letz
ten 13 Wochen des Dienstverhältnisses vor die
ser Änderung bezogen hat." 

6. § 86 Abs. 1 vorletzter Satz hat zu lauten: 

„Bei Saisonarbeit in einer im § 80 Abs. 2 lit. g 
bezeichneten Art ist der Durchschnittsverdienst 
der letzten 13 Wochen nur für die Zeit weiterzu-
gewähren, während der solche Arbeiten im Be
trieb verrichtet werden; für die übrige Zeit ist 
das Entgelt weiter zu gewähren, das die Dienst
nehmerin ohne Vorliegen der Schwangerschaft 
erhalten hätte." 

7. § 86 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 79 Abs. 3 
nicht beschäftigt werden dürfen, und Dienst
nehmerinnen, für die auf Grund der Vorschriften 

'des § 80 oder des § 81 Abs. 3 bis 5 oder des 
§ 82 Abs. 1 keine Beschäftigungsmöglichkeit 
im Betrieb besteht, haben Anspruch auf ein 
Entgelt, für dessen Berechnung Abs. 1 sinnge
mäß anzuwenden ist." 

8. Dem § 86 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

„(4) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch 
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge 
im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuer
gesetzes 1972, BGBl. Nr. 440, in den Kalender
jahren, in welche Zeiten des Bezuges von Wo
chengeld nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, fallen, in dem 
Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres ent
spricht, in den keine derart igen Zeiten fallen." 
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9. Im § 87;Abs. 2 ist die,Zitierung „§ 67 Abs. 1 
. i .des, ..Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 
, ; (1/1954",,, durch: die .Zitierung „§ 67 Abs, 1 des 

, .Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 440", 
; ?u,rexsetzen. j 

10.;.Nach. § 87. ist ein § ,87 a, samt Überschrift einzu
fügen,, der zu lauten hat: 

„Dienst(Werks) wohnung 

• . ' • , ' : ' . ;" .>••• ' ' • • • •••'• • •-.•..§87.8..'' . :_. 

'Vereinbarungen über den Ätispruch der Dienst
nehmerin auf eine beigestellte Dienst(Werks)-
wohnung oder sonstige Unterkunft müssen wäh
rend der Dauer des; Kündigungs- und Entlas
sungsschutzes gemäß §§ 84, 85 und 87 Abs. 4, 

. um- rechtswirksam zu seih, vor der Einigungs-
.... kommission nach vorangegangener Rechtsbeleh-

', rung der Diens.triehmerih getroffen werden." 

11. | 9 5 Abs 4 hat zu lauten; 
„(4) Die-Organe der Land- und Forstwirtschafts
inspektion sind befugt, die Aufenthaltsräume 
und Arbeitsstätten, die vom Betriebsinhaber be
reitgestellten Wohnungen und Unterkünfte so-

r wie die. Wohlfahrts- und sanitären Anlagen 
usw. .jederzeit zu betreten und zu besichtigen. 

. Dem Betriebsinhaber, steht es frei, der Besichti
gung beizuwohnen. Auf Verlangen ist er hiezu 

..verpflichtet., In Betrieben, in welchen Betriebs
räte (Vertrauensmänner) bestellt sind, sind die
se den Besichtigungen beizuziehen. In Betrieben, 
in denen keine Betriebsräte (Vertrauensmänner) 
bestellt sind, ist den Dienstnehmern von der 
Gegenwart der Organe der Land- und Forstwirt
schaf tsihspektion Kenntnis zu geben." 

12. § 96 hat zu lauten: 

••»•••• ' • „§96 ••-• 

Die Organe der Land- und Forstwirtschafts
inspektion .sind insbesondere befugt: 

• 1.-den Betriebsinhaber,: dessen Stellvertreter 
und die im Betriebe beschäftigten Dienst
nehmer über Umstände zu befragen, die ih
ren Wirkungsbereich berühren; 

2. vom Betriebsinhaber die Vorlage der Dienst-
nehrfierverzeichnisse, der Kollektiv- und Ein
zelverträge, der Lehrverträge, der Lohnli
sten, def: Uriaubsristen; der Arbeitsordnung 
sowie ähnlicher die Dienstnehmer betreffen
de Unterlagen zu verlangen und Abschriften 

'•'•'•"" oder Auszüge davon anzufertigen." 

13. § 98 Abs. 6 hat zu lauten: 

„(6) Die von der Land- und Forstwirtschafts-
inspektiöri festgestellten Mangel sowie die ge-

i! ,;mäß Abs.•;1 bis 4 getroffenen Maßnahmen sind 
.. unverzüglich dem : Betriebsinhaber oder seinem 

••.* Beauftragten und* den; Betriebsräten (Vertrau-
ensrnänneim) —• falls keine Betriebsvertretung 

. .besteht;: den-hievon ibetroffenen Dienstnehmern 
• •• • -r-̂  zur Kenntnis- zu bringen." 

14. Der. bisherige Abs. 6 des § 98 erhält die Be
zeichnung Abs. ? . - • ; , 

15. § 99 Abs. 1 und 2haben zu lauten: .,-; ., 

(1) Die Land- und Fprstwirtsdiäftsinspesktion 
ist begutachtendes Fächörgäh' auf Cferii' Gebiete 
des Dienstnehmerschutzes in der Landr ..und 
Forstwirtschaft. 

(2) Die Verwaltungsbehörden , und, sonstigen 
Verwaltungsstellen sind verpflichtet,, vor Er
lassung von Entscheidungen, Verfügungen und vor 
sonstigen Maßnahmen,.die den $chüfz von land-
und forstwirtschaftlichen Dienstneltoern berüh
ren, insbesondere Erteilung von Bau- und' Be
nützungsbewilligungen, Zulassung öder Über
prüfung neuer Maschinen, . Maschinentypen, 
Schutzvorrichtungen und' -ausrüsturig^ii, neuer 
Stoffe oder Substanzen und neuer Verfahren, 
eine Äußerung der Land- und Forstwirtschafts
inspektion einzuholen. Letztere käim" yön den 
Verwaltungsbehörden oder sonstigen Verwal
tungsstellen zur Erstattung von Gütachten oder 
Vorschlägen über zu verfügende Maßnahmen 
zum Schutze der land- und forstwirtschaftlichen 
Dienstnehmer herangezogen werden. Sie kann 
aber auch unaufgefordert solche Gutachten und 
Vorschläge erstatten." 

Der bisherige Abs. 2 , erhält .die Bezeiichmmg 
Abs. 3/ , . . . , . . :• •[':. ••-.'.. .;. 

16. § 101 hat zu lauten: 

.- ,,»§101,. 

(1) Die Organe der Land- und ForstwirtSctrafts-
inspektion sind verpflichtet, über alle ihnen bei 
Ausübung ihres Dienstes bekanntgewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strengste 
Verschwiegenheit zu bewahren. ••"-"' 

(2) Übertretungen des Abs. 1 werden gemäß 
• § 122 des Strafgesetzbuches,. BGBl, Nr.' 60/1974, 

bestraft. . . . 

(3) Die Organe der Land- und Forstwirtschafts
inspektion haben die Quelle jeder' Beschwerde 
über bestehende Mängel oder über eine Ver
letzung der gesetzlichen Vorschriften als unbe
dingt vertraulich zu behandeln! und dürfen we
der dem Betriebsinhaber hoch dessen Beauf
tragten andeuten, daß eine Besichtigung durch 
eine Beschwerde Veranlaßt:worden ist." -• 

17. § 102 hat zu lauten: ....,,, ,,. 

„§102 •:'-'-' 
Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat 
der Landesregierung alljährlich einen Befictit 
über ihre Tätigkeit und Wahrnehmungen zu 
erstatten, den diese; zu! verwerten und• in. einer 
zusammenfassenden Darstellung in- der',Grazer 
Zeitung — Amtsblatt für das Land iSteieirtoärk' 
zu veröffentlichen hat: Der veröffentlichte Be
richt ist nach Artikel 27 des Übereinkommens 
Nr. 129 der Internationalen 'Arbeitskonferenz 
zu gestalten." •- .v;;. ,:->? 

18. § 105 Abs. 2 hat zu lauten: K ..' '. 
„(2) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion 
hat,in den Angelegenheiten' des*.Dieristne^iimer-
schutzes, insbesondere der Verhütung ypn,,Un-
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fällen und Berufskrankheiten, auf ständige Zu
sammenarbeit mit den in Betracht kommenden 
Trägern der Sozialversicherung und den Inter
essenvertretungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer Bedacht zu nehmen." 

19. § 107 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Als Voraussetzung für eine Anstellung 
als Organ der Land- und Forstwirtschaftsinspek
tion ist vorgesehen: österreichische Staatsbür
gerschaft, Unbescholtenheit, entsprechende 
Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf 
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet. Kriegs
beschädigte und Personen, auf die Begünstigun
gen des Opferfürsorgegesetzes Anwendungen 
finden, sind bei der Einstellung zu bevorzugen." 

20. § 148 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Übertretungen der Vorschriften der §§55 
bis 62, 75 bis 89, 93, 95 bis 98, 109 Abs. 7, 111 
Abs. 6, 113 Abs. 2, 128 Abs. 9, 136 und 146 
werden von den Bezirksverwaltungsbehörden 
mit Geldstrafen bis zu 15.000 S oder Arrest bis 
zu 4 Wochen bestraft. Bei besonders erschweren
den Umständen können auch beide Strafen ne
beneinander verhängt werden. Die Verjährungs
frist (§ 31 Abs. 2 VStG. 1950, BGBl. Nr. 172) 
beträgt 6 Monate. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kund
machung in Kraft. 

Detailgeschäfte, 
Ergreifung von 
Maßnahmen. 
(EinL-Zl. 201/1) 
(Beschlußantrag zur 
dringlichen Anfrage Nr. 
(4-313 De 2/13-1975) 

93. 
Die Steiermärkiscbe Landesregierung wind aufge

fordert, umverzüglich bei der Bundesregierung vor
stellig zu wenden, daß dlie im Antrag von ÖVP-Ab-
geordneten — eingebracht in den Steiermärkischen 
Landtag am 19. November 1974 — betreffend die Er
greifung von Maßnahmen zur Erhaltung vieler De
tailgeschäfte zwecks Sicbeisrtiellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs 
(etwa durch Steuer- oder krediitpalitischie Maßnah
men sowie eine gewerberechtliche Bewilligungs-
pflicht für den Bau von Einkaufszentren), gestell
ten Forlderungen ehebalcMgst durchgeführt werden. 
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8. Sitzung am 30. April 1975 
(Beschlüsse Nr. 94 bis 104) 

Mutterscturtzgesetz, 
Abänderung. 
(Blge. Nr. 12) 
(7-46 Mu 4/9-1975) 94. 

Gesetz vom 
mit dem das Gesetz über den Mutterschutz 
von Dienstnehmerinnen der steirischen Ge
meinden, auf die das Mutterschutzgesetz, BGBL 
Nr. 76/1957, keine Anwendung findet, geändert 

wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 23. Mai 1957, LGBl. Nr. 42, über 
den Mutterschutz von Dienstnehmerinnen der stei
rischen Gemeinden, auf die das Mutterschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 76/1957, keine Anwendung findet, in der 
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 107/1961, 149/1962 
und 127/1968, wird wie folgt geändert : 

1. a) § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten 
acht Wochen vor der voraussichtlichen Ent
bindung (Achtwochenfrist) nicht beschäftigt 
werden." 

b) § 2 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

„Die Achtwochenfrist (Abs. 1) wird auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet." 

c) § 2 Abs. 4 erster und zweiter Satz haben zu 
lauten: 

„Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre 
Schwangerschaft bekannt ist oder eine vor
zeitige Beendigung der Schwangerschaft ein
getreten ist, dem Dienstgeber hievon Mit
teilung zu machen. Darüber hinaus sind sie 
verpflichtet, innerhalb der v ier ten Woche vor 
dem Beginn der Achtwochenfrist (Abs. 1) 
den Dienstgeber auf den Beginn derselben 
aufmerksam zu machen." 

2. a) § 3 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

,,b) Arbeiten, die von werdenden Müttern 
überwiegend im Stehen verrichtet werden 
müssen, sowie Arbeiten, die in ihrer stati
schen Belastung diesen gleichkommen, es sei 
denn, daß Sitzgelegenheiten zum kurzen Aus
ruhen benützt werden können; nach Ablauf 
des fünften Monats der Schwangerschaft alle 
derartigen Arbeiten, sofern sie länger als 
vier Stunden verrichtet werden, auch in jenen 
Fällen, in denen Sitzgelegenheiten zum kur
zen Ausruhen benützt werden können;" 

b) § 3 Abs. 2 lit. g hat zu lauten: 

,,g) Die Beschäftigung auf Beförderungsmit
teln;" 

c) § 3 Abs. 2 lit. i ha t zu lauten: 
,,i) Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, 
Fließarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeits
tempo, leistungsbezogene Prämienarbeiten 
und sonstige Arbeiten, bei denen durch ein 
gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Ent
gelt erzielt werden kann, wie beispielsweise 
Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf 
Arbeits- (Persönlichkeits-) Bewertungsverfah
ren, statistischen Verfahren, Datenerfassungs
verfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnli
chen Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn 
die damit verbundene durchschnittliche Ar
beitsleistung die Kräfte der werdenden Mut
ter übersteigt. Nach Ablauf des fünften Mo
nats der Schwangerschaft sind Akkordarbei
ten, akkordähnliche Arbeiten, leistungsbezo
gene Prämienarbeiten sowie Fließarbeiten 
mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jeden
falls untersagt; Arbeiten, für die Entgelt ge
bührt, das auf Arbeits-(Persönlichkeits-)Be-
wertungsverfahren, statistischen Verfahren, Da
tenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren 
oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden be
ruht, können im Einzelfall vom Gemeinderat 
untersagt werden." 

3. a) § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ab
lauf von acht Wochen nach ihrer Entbindung 
nicht beschäftigt werden. Nach Frühgeburten 
oder Mehrlingsgeburten verlängert sich diese 
Frist auf zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung 
der Achtwochenfrist vor der Entbindung 
eingetreten, so verlängert sich die achtwöchige 
Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß 
dieser Verkürzung, höchstens jedoch bis zur 
Dauer von zwölf Wochen." 

b) § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) ü b e r die im Abs. 1 festgesetzten Fristen 
hinaus ist die Zulassung von Dienstnehme
rinnen zur Arbeit nach ihrer Entbindung so 
lange verboten, als sie arbeitsunfähig sind. 
Die Dienstnehmerinnen sind verpflichtet, ihre 
Arbeitsunfähigkeit ohne Verzug dem Dienst
geber anzuzeigen und auf Verlangen des 
Dienstgebers eine ärztliche Bestätigung über 
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfä
higkeit vorzulegen. Kommt eine Dienstneh
merin diesen Verpflichtungen nicht nach, so 
verliert sie für die Dauer der Säumnis den 
Anspruch auf das Entgelt." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. April 1974 in Kraft. 
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Steuerbegünstigtes 
Sparen. 
(Einl.-Zi. 12/3) 
(4-313 Sa 2/12-1975) 

95. 
Der vorläufige Bericht der Steiermärkischen Lan

desregierung zum Antrag der Abgeordneten Dr. Dor
fer, Feldgrill, Dr. Heidinger, Dipl.-Ing. Fuchs und 
Ing. Stoisser, betreffend die Schaffung von Bestim
mungen für steuerbegünstigtes Sparen mit geför
dertem Anschlußknedit zwecks Gründung eines 
selbständigen Unternehmens, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Detailgeschäfte, 
Ergreifung von Maß
nahmen. 
(Einl.-Zl. 18/13) 
(4-313 De 2/13-1975) 

96. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung zum Antrag der Abgeordneten Dr. Dorfer, 
Jamnegg, Feldgrill, Buchberger, Nigl, Pölzl und 
Marczik, betreffend die Ergreifung von Maßnah
men zur Erhaltung vieler Detailgeschäfte zwecks 
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren des täglichen Bedarfes, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Gebühiangesetz 10715. 
(Einl.-Zl. 55/4) 
(10-26 Ge 2/31-1975) 

97. 
Die im Wege der Verbindungsstelle der Bundes-

Länder beim Amt der NÖ. Landesregierung einge
holten Stellungnahmen der Länder Oberösterreich, 
Tirol, Vorarlberg und Wien sowie das Ergebnis 
der Landesfinanzreferentenkonferenz vom 26. Fe
bruar 1975 zur Frage leiner allfälligen Beteiligung 
der Länder und Gemeinden an der zu erwartenden 
Ertragssteigerung nach dem Gebührengesetz 1975 
und der diesbezüglichen Aufnahme von Verhand
lungen mit dem Bund im Sinne des § 5 FAG 1973 
nach vorheriger Abstimmung mit den Ländern und 
Gemeindebünden werden zur Kenntnis genommen. 

Ausfallbürgerschaften, 
Übernahme 1974. 
(Einl.-Zl. 192/1) 
(10-23 Bu 1/31-1975) 

98. 
Die Übernahme von Ausfallbürgschaften des 

Landes Steiermark im J ah re 1974 in der Höhe von 
11,530.000 S aufgrund des Landtagsbeschlusses 
vom 7. Dezember 1973 wird genehmigt. 

Zatrepalek Alois und 
Markl Martha, 
Liegens chafts ankauf. 
(Einl.-Zl. 194/1) 
(9-119 IMa 33/10-1975) 

99. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 250, KG. Lannach 

mit Wohnhaus Lannach 111, Gerichtsbezirk Stainz, 
im Gesamtkatastralausmaß von 2378 m2 zu einem 
Kaufpreis von 550.000 S von Herrn Alois Zatrepalek, 
Bahnhofgürtel 29,8020 Graz, und Frau Mar thaMarkl , 
Weissadierstraße 29, 6330 Kufstein, gemeinsam mit 
dem Bezirksverfürsorgeband Deutschlandsberg wird 
gemäß § 15 Abs. 2 lit. d Landes-Verfassungsgesetz 
1960 genehmigt. 
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Landes-Hypothekenanstalt, 
Geschäftsjahr 1973. 
(Einl.-Zl. 195/1) 
(10-29 R 1/189-1975) 

100. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung über die Gebarung der Landes-Hypotheken-
anstalt für Steiermark im Wirtschaftsjahr 1973 wird 
gemäß § 10 A b s / 2 der Satzung vom 17. Juli 1930, 
LGB1. Nr. 21/1931, zur Kenntnis genommen und 
dem Kuratorium und den Beamten der Landes-
Hypothekenanstal t für Steiermark der Dank aus
gesprochen. 

Schülerfreifahrten, 
Einbeziehung der 
Lehrlinge. 
(Einl.-Zl. 197/1) 
(4-313 Schu 4/29-1975) 

101. 
Der vorläufige Bericht der Steiermärkischen Lan

desregierung zum Beschluß des Steiermärkischen 
Landtages Nr. 31 vom 20. Dezember 1974 wird 
zur Kenntnis genommen. 

Fandl Erich und Elfriede, 
G rundstückankäuf e. 
(Einl.-Zl. 198/1) 
(9-119/1 Sto 7/5-1975) 

102. 
Der Ankauf der Grundstücke Nr. 159/1, 160, 161/1, 

161/2, 162, 163, 159/2 und 50 mit Wohnhaus Zehn
dorf 11 im Gesamtkatastralausmaß von 6462 m2 

aus dem Gutsbestand der Liegenschaf EZ. 36, KG. 
Zehndorf, Gerichtsbezirk Deutschlandsberg, zu ei
nem Kaufpreis von 430.000 S von Herrn Erich und 
Frau Elfriede Fandl, beide wohnhaft in Zehndorf 11, 
8521 Wettmannstät ten, gemeinsam mit dem Be
zirksfürsorgeverband Deutsdjlandsberg wird gemäß 
§ 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 genehmigt. 

Mandl Justine, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 199/1) 
(9-119/1 Pa 22/4-1975) 

103. 
Der Ankauf der Liegenschaft EZ. 140, KG. Zeier-

ling, mit Wohnhaus Zeierling Nr. 64, Gerichtsbezirk 
Deutschlandsberg, im Gesamtausmaß von 1642 m2 

zu einem Kaufpreis von 570.000 S von Frau Justine 
Mandl, wohnhaft Zeierling 64, 8523 Frauental, ge
meinsam mit dem Bezirksfürsorgeverband Deutsch
landsberg wird gemäß § 15 Abs. 2 lit. d L-VG 1960 
genehmigt. 

über- und außerplanmäßige 
Ausgaben, 
Bedeckung 1974. 
(Einl.-Zl. 200/1) 
(10-21 L 3/127-1975) 

104. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung über d ie Bedeckung über- und außerplan
mäßiger Ausgaben gegenüber dem ordentlichen 
und außerordentlichen Landesvoranschlag 1974 im 
Gesamtbetrag von 202,974.346 S wird gemäß § 32 
Abs. 2 des L-VG 1960 zur Kenntnis genommen 
und genehmigt. 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 1838-75 
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In der 9. Sitzung am 14. Mai 1975 (Festsitzung aus Anlaß der Erinnerung an die Wiedergewinnung 
Österreichs vor 30 J ahren und an den Abschluß des Staatsvertrages vor 20 Jahren) wurden keine 

Beschlüsse gefaßt. 

10. Sitzung am 21. Mai 1975 
(Beschlüsse Nr. 105 bis 116) 

Redinuragshofbemdit, 
Gebarung der Jahre 1968, 
196© und 1970. 
(Einl.-Zl. 191/1) 
(10-21 R 4/59-1975) 105. 

Der Bericht des Rechnungshofes über die Prü
fung der Gebarung der J ah re 1968, 1969 und 1970 
des Bundeslandes Steiermark wird zur Kenntnis 
genommen und dem Rechnungshof für seine Mühe
waltung der Dank ausgesprochen. 

Landeskrankenhaus Leoben, 
Grundankauf für die Er
richtung von Personal-
Wohnräumen. 
(Einl.-Zl. 223/1) 
(12-182 LK 56/113-1975) 

106. 
Zum Zwecke der verkehrsmäßigen Aufschließung 

der vom Land Steiermark für die Errichtung von 
Personalwohnräumen und Internatsunterkünften für 
das Landeskrankenhaus Leoben seinerzeit erwor
benen Baugründe, Grundstück Nr. 363/1 und 344/5, 
KG. Waasen, wird der Ankauf des im Eigentum 
der VÖEST-Alpine s tehenden Trenngrund
stückes, Grundstück Nr. 278/2, KG. Waasen, im Aus
maß von 2896 m2 zu einem Quadratmeterpreis 
von 80 S, somit insgesamt 231.680 S, gemäß § 15 
Abs. 2 lit. d des Landes-Verfassungsgesetzes 1960 
genehmigt. 

St. Gallen — Land 
Steiermark, 
Grundtausch. 
(Einl.-Zl. 224/1) 
(LAD-37 Gu 2/20-1975) 107. 

Der Grundtausch zwischen dem Land Steiermark 
und der Marktgemeinde St. Gallen über die Grund
stücke 7/7, 9/2 und 9/5 aus dem Gutsbestande der 
Liegenschaft >EZ. 65, KG. Oberreith, gegen das 
Grundstück 27/3 aus dem Gutsbestande der Liegen
schaft EZ. 149, KG. Oberreith, im Ausmaß von j e 
9779 m2 wird genehmigt. 

Zand Herminie, 
Gewährung eines ao. Ver
sorgungsgenusses. 
(Einl.-Zl. 226/1) 
(6-372/4 Ee 6/29-1975) 108. 

Der Wi twe Hermine Zand, Knoppen bei Bad 
Aussee, nach dem Schriftsteller Herbert Zand, wird 
in Berücksichtigung ihrer unzureichenden Versor
gung ab 1. März 1975 ein ao. Versorgungsgenuß 
von monatlich brutto 1500 S und der 'sich in Zukunft 
e rgebenden Erhöhungen gemäß Landtagsbeschluß 
Nr. 120 vom 16. Dezember 1965 bewilligt. 
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Landeskraiikeiihaus 
Brück a. d. Mur, 
Gründankauf. 
(Einl.-Zl. 22?/1) 
(12-182 BR 36/251-1975) 

109. 
Für den Neubau des Landeskrankenhauses Brück 

a. d. Mur wird der Ankauf eines wei teren Grund
stückes, uiid zwar einer 18.932 m2 g roßen Grund
fläche aus der Liegenschaft EZ. 113, Grundstücks-
Nr. 131/1, KG. Berndorf, Eigentümer Franziska Pra
ger, Margret Robitsch, Annelies Streußnig, alle 
in Brück a. d. Mur, Ingrid Rechberger in Vorau 
und Wal t raud Lex-Kalisch in Wien, zum Quadrat-
meterpreis von 145 S, somit für e inen Gesamtkauf
preis von 2,745.285 S, zuzüglich der Nebengebühren, 
gemäß § 15 Abs. 2 lit. des L-VG 1960, genehmigt. 

Grundankauf zur Errichtung 1 1 0 . 
eines Beamtenwohnhauses 
in Judenburg Der Ankauf der Grundstücke des Komm.-RatesLud-
IHW4 Ju 10/27-1975) w i g H u b e r u n d d e r Ö W G i n d e r Kärntner Vorstadt 

in Judenburg- mit den Gesamtkosten von 1,034.050 S 
wird genehmigt. 

Landwirtschaftliche 
Fachschule Hatzendorf, 
Grundankauf. 
(Binl.-Zl. 230/1) 
(8-373/V Ha 21/16-1972) 

111. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

über den Ankauf einer Grundfläche im Ausmaß von 
12.901 m2 von Adolf und Josefa Matzer, Landwirte 
in Schießl 19, 8361 Hatzendorf, zum Kaufpreis von 
insgesamt 124.060 S (10 S/m2 für landwirtschaftliche 
Nutzfläche und 5 S/m2 für Wald) zur Erweiterung 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Wirt
schaftsbetriebes der Landwirtschaftlichen Fachschule 
Hatzendorf wird zur Kenntnis genommen und ge
nehmigt. 

Außerordentlicher 
Haushalt 1975, 
Teilbedeckung. 
(Einl.-Zl 231/1) 
(10-21 V 145/46-1975) 

112. 
1. Der Steiermärkische Landtag nimmt den Be

richt der Steiermärkischen Landesregierung über die 
bisherigen Bedeckungsmaßnahmen für den außeror
dentlichen Haushalt 1975, und zwar 

a) 100°/oige Bedeckung der Kategorie I des Land
tagsbeschlusses vom 20. Dezember 1975 
(Punkt 8) mit 65,919.000 S 

b) 750/0 der Kategorie II mit . . . 420,883.500 S 

c) sonstige notwendige Bedeckung 
mit 18,054.500 S 

daher insgesamt 504,857,000 S 

zustimmend zur Kenntnis. 

2. Der Steiermärkische Landtag nimmt weiters zu
stimmend zur Kenntnis, daß in Abänderung der 
unter Punkt 8 seines Beschlusses vom 20. Dezember 
1974 beschlossenen Dringlichkeitsreihung der Kre
dite des außerordentlichen Haushaltes 1975 zur Be
kämpfung von punkturell im Land Steiermark even
tuell auftretenden Wirtschaftskrisen und zur Er
haltung von Arbeitsplätzen vor der vollen Be
deckung der Kategorie II des außerordentlichen 
Haushaltes 1975 die Kredite für die Strukturför
derung (ao. VP. 78,10 bis 78,20) vorerst mit 
einem Teilbertrag von 1.00 Millionen S aus den 
zugesicherten Darlehen, aus den in Aussicht ge
stellten Krediten und aus der voraussichtlich vom 
14. bis 16. Mai 1975 .zu begebenden Landesanleihe 
zu bedecken sind, - . : . - . ' 
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Fernsehempfang, 
Verbesserung in den 
Berggebieten. 
(Einl,-Zl. 222/1) 
(6-377 E 1/31-1975) 

113. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 

betreffend Verbesserung des Fernsehempfanges in 
den Berggebieten, wird zur Kenntnis genommen. 

Schulzeit-Ausführungsgesetz, 
Abänderung. 
(Blge.-Nr. 13) 
(13-367 Schu 23/12-1975) 114. 

Gesetz vom , mit dem das Stei-
ermärkische Schulzeit-Ausführungsgesetz geän

dert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung 
des § 8 des Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 193/1964, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 468/ 
1974, beschlossen: 

Art ikel I 

Das Steiermärkische Schulzeit-Ausführungsgesetz, 
LGB1. Nr. 206/1966, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichts
jahr und den Hauptferien. Das Unterrichtsjahr be
ginnt mit dem Schuljahr und endet mit dem Beginn 
der Hauptferien. Es besteht aus 2 Semestern." 

2. § 2 Abs. 4 bis 9 haben zu lauten: 

„(4) Das erste Semester beginnt mit dem Schul
jahr und endet mit dem Beginn der Semesterferien. 
Die Semesterferien beginnen am 2. Montag im Feber 
und dauern eine Woche. Das zweite Semester be
ginnt am 3. Montag im Feber und endet mit dem 
Beginn der Hauptferien. 

(5) Schultage sind alle Tage des Unterrichtsjahres, 
die nicht nach den folgenden Bestimmungen schul
frei sind. 

(6) Schulfrei sind folgende Tage des Unterrichts
jahres: 
a) die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage, der 

19. März als Festtag des Landespatrons und der 
Allerseelentag; 

b) die Tage vom 24. Dezember bis einschließlich 
6. J änner (Weihnachtsferien); überdies können 
der 23. Dezember und der 7. Jänner von der Lan
desregierung durch Verordnung schulfrei erklärt 
werden, wenn dies allgemein aus kalendermä
ßigen Gründen oder für einzelne Schulen aus 
Gründen der Ab- oder Anreise der Schüler zweck
mäßig ist; 

c) die Tage vom 2. Montag im Feber bis einschließ
lich dem darauffolgenden Samstag (Semester
ferien); 

d) die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag 
bis einschließlich Dienstag nach Ostern (Oster-
ferien); 

e) die Tage vom Samstag vor bis einschließlich 
Dienstag nach Pfingsten (Pfingstferien); 

f) der einem gemäß lit. a oder b schulfreien Freitag 
unmittelbar folgende Samstag. 

(7) In jedem Unterrichts jähr können für Eltern
sprechtage vom Schulleiter, wenn mit der sonst 
schulfreien Zeit das Auslangen nicht gefunden wer
den kann, bis zu einem Tag und aus weiteren Anläs
sen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Le
bens vom Landesschulrat ein Tag, in besonderen 
Fällen bis zwei weitere Tage durch Verordnung 
schulfrei erklärt werden. 

(8) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes und 
in Katastrophenfällen kann der Schulleiter die un
umgänglich notwendige Zeit, höchstens jedoch eine 
Woche durch Verordnung schulfrei erklären. Dar
über hinaus sowie aus sonstigen zwingenden oder 
aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen 
kann die Landesregierung die unumgänglich not
wendige Zeit durch Verordnung schulfrei erklären. 
Wenn die Zahl der schulfrei erklärten Tage mehr als 
sechs beträgt, so hat die Landesregierung zu ver
ordnen, daß die hiedurch entfallenen Schultage 
durch Verringerung der in den Abs. 3, 4, 6 und 7 
vorgesehenen schulfreien Tage — ausgenommen 
die im Abs. 6 lit. a genannten Tage, der 24., der 
31. Dezember und die letzten drei Tage der Kar
woche — einzubringen sind; die Hauptferien dür
fen jedoch zu diesem Zweck um nicht mehr als 
zwei Wochen verkürzt werden. Ist die Zahl der 
schulfrei e rklär ten Tage geringer, so hat die Lan
desregierung eine derartige Verordnung zu erlas
sen, wenn es pädagogische Gründe erfordern. 

(9) Wenn es aus Gründen der Organisation oder 
der Schülerbeförderung erforderlich ist, kann die 
Landesregierung für einzelne Schulen oder Schul
stufen einen Tag pro Unterrichtswoche ohne Ver
kürzung der durch den Lehrplan bestimmten Ge-
samtwochenstundenanzahl durch Verordnung schul
frei erklären." 

3. § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Vor Erlassung von Verordnungen ist, ausge
nommen bei solchen des Schulleiters aus Anlässen 
der Unbenützbarkeit des Schulgebäudes und in 
Katastrophenfällen, der Landesschulrat (Kollegium) 
zu hören. Hiebei ist eine Anhörungsfrist von minde
stens zwei und höchstens sechs Wochen festzuset
zen. W,ird innerhalb der gesetzten Frist keine Stel
lungnahme abgegeben, gilt dies als Zustimmung." 

Art ikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kund
machung in Kraft. 
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Verschuldung der 
steirisdiea Gemeinden. 
Eml-Zl. >l|13/3) 
(7-49 Da 1/5-1975) - 115. 

Der Bericht der Steierrn.arkisch.en Landesregierung 
zum Antrag der Abgeordneten Kitzinger, Prof. Dok
tor Eichtinger, Dipl-Ing. Dr. Eberdorfer und Marczik, 
betreffend die Verschuldung der steirischen Ge
meinden, wird zur Kenntnis genommen. 

Schulweg, 
Verbesserung der 
Sicherheit. 
(EmL-Zl. 16/4) 
(11-325 Seh 6/45-1975) 

116. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

zum Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Prof. Dok
tor Eichtinger, Marczik und DDr. Stepantsdiitz, be
treffend eine Verbesserung de r Sicherheit auf dem 
Schulweg, wird zur Kenntnis genommen. 

•Steierm. Landesärutfcerti, Graz. — 2159-75 

http://Steierrn.arkisch.en
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11. Sitzung am 11. Juni 1975 
(Beschlüsse Nr. 117 bis 120) 

Stahlcord Ges.m.b.H. & Co. 
KG, 
Übernahme einer Aus
fallshaftung. 
(Einl-Zl. 241/1) 
(10-23 Sta 8/2-1975) 

Steirische Wirtschaft, 
Erhebung über den Stand. 
(Einl.-Zl. 15/5) 
(4-14 St 7/5-1975) 

117. 

Die Übernahme der Ausfallshaftung des Landes 
Steiermark zugunsten der Fa. Stahlcord Ges.m.b.H. 
& Co. KG gegenüber der Creditanstalt-Bankverein 
für einen Überbrückungskredit in der Höhe von 
20 Millionen S mit einer Laufzeit von 6 Monaten 
und einer Verzinsung von 1074 °/o p. a. netto aus 
Debetzinsnummern wird genehmigt. 

Die Besicherung hat durch Anmerkung der Rang
ordnung für die gegenständliche Kreditforderung 
im ersten Rang ob den Betriebsliegenschaften in 
Fürstenfeld zu erfolgen. 

118. 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Antrag der Abgeordneten Ritzinger, 
Marczik, Prof. Dr. Eichtinger, Ing. Stoisser und 
Lind, betreffend genaue Erhebungen über den 
Stand der steirischen Wirtschaft, insbesondere über 
die finanzielle Situation und die Arbeitsplätze in 
den Betrieben, wird zur Kenntnis genommen. 

Gemeindebediensteten
gesetznovelle 1975 
(Blge. Nr. 15) 
(Mündl. Bericht Nr. 
(7-46 Ge 1/39-1975) 

16) 

119. 

Gesetz vom r m i t dem 
das Gemeindebedienstetengesetz 1957 geändert 
wird (Gemeindebedienstetengesetznovelle 1975) 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gemeindebedienstetengesetz 1957, LGB1. Nr. 
34, in der Fassung der Gesetze LGB1. Nr. 17/1959, 
17/1960, 116/1962, 155/1964, 204/1966, 83/1967, 32/ 
1968, 50/1969, 29/1970, 61/1971 und 59/1973, wird 
geändert wie folgt: 

1. Im zweiten Satz des § 25 b Abs. 2 entfällt die 
Wendung „einschließlich einer allfälligen Teue
rungszulage". 

2. Dem § 25 b Abs. 5 wird angefügt: 

„Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden." 

3. § 26 Abs. 6 und 7 haben zu lauten: 

„(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch dann, wenn es 

a) den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz, 
BGBl. Nr. 181/1955, oder den Zivildienst nach 
dem Zivildienstgesetz, BGBl. Nr. 187/1974, 
leistet, 

b) in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, 
die seine Arbeitskraft überwiegend bean
sprucht, 

c) nach Ablegung der Reifeprüfung nicht un
mittelbar den Präsenzdienst bzw. den Zivil
dienst antritt, für einen Zeitraum von höch
stens sechs Monaten, 

d) nach Ableistung des Präsenzdienstes bzw. 
des Zivildienstes nicht unmittelbar das Hoch
schulstudium beginnt, für einen Zeitraum 
von höchstens sechs Monaten oder 

e) nach Abschluß der Schul- oder Berufsaus
bildung oder nach Ableistung des Präsenz
oder Zivildienstes nicht unmittelbar in das 
Erwerbsleben eintritt, für einen Zeitraum 
von höchstens drei Monaten, 

und das. Kind über keine eigenen Einkünfte 
verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der 
Verwendungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen. 
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(7) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch 
ein angemessener Zeitraum für die Vorberei
tung auf die Ablegung der entsprechenden Ab
schlußprüfungen und auf die Erwerbung eines 
akademischen Grades. Im übrigen sind für die 
Beurteilung, ob die Schul- oder Berufsausübung 
beendet ist, das gewählte Studien- oder Berufs
ziel und die für die Erreichung des gewählten 
Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften maß
gebend. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch Ableistung des Präsenzdienstes oder des 
Zivildienstes, durch Krankheit oder ein anderes 
unüberwindbares Hindernis verzögert worden, 
so gebührt der Steigerungsbetrag über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum." 

4. § 27 hat zu lauten: 

- „§ 27 
Haushaltszugehörigkeit und Einkünfte 

des Kindes 
(1) Dem Haushalt des öffentlich-rechtlichen Be
diensteten gehört ein Kind an, wenn es bei 
einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Lei
tung des öffentlich-rechtlichen Bediensteten des
sen Wohnung teilt oder aus Gründen der Er
ziehung, Ausbildung, Krankheit oder eines Ge
brechens woanders untergebracht ist. Durch, die 
Ableistung des Präsenzdienstes bzw. des Zivil
dienstes wird die Haushaltszugehörigkeit nicht 
berührt. 

(2] Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 
1972, BGBl. Nr. 440, angeführten Einkünfte, so
weit sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit gelten auch 
a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen j 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der ge

setzlichen Unfall- und Krankenversicherung, 
nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. 
Nr. 183/1947, dem Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957, BGBl. Nr. 152, dem Heeresver
sorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, dem Ar
beitslosenversicherungsgesetz 1958, BGBl. 
Nr. 199, dem Bundesgesetz über Ersatzlei
stungen an öffentlich Bedienstete während 
des Karenzurlaubes aus Anlaß der Mutter
schaft, BGBl. Nr. 98/1961, sowie" nach dem 
Bundesgesetz über die Gewährung von 
Überbrückungshilfen an ehemalige Bundes
bedienstete, BGBl. Nr. 174/1963, dem Ge
setz über die Gewährung von Uberbrük-
kungshilfen an ehemalige Bedienstete des 
Landes Steiermark und der steirischen Ge
meinden, LGB1. Nr. 109/1967, und anderen 
gleichartigen landesgesetzlichen Vorschrif
ten, jedoch mit Ausnahme des Hilflosen-
zuschusses, der Pflegezulage und der Blin-
denzulage; 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfin
dung für die Verpflegung, der Familien
unterhalt und — soweit sie den Betrag der 
Wohnungsbeihilfe, nach dem Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 229/1951 übersteigt — die Miet
zinsbeihilfe sowie die Entschädigung bei 

Übungen nach dem Heeresgebührengesetz, 
BGBl. Nr. 152/1956, die Entschädigung nach 
dem Bundesgesetz über Ansprüche aus der 
Ableistung freiwilliger Waffenübungen, 
BGBl. Nr. 311/1960, und Geldleistungen nach 
§ 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundes
heeres zur Hilfeleistung in das Ausland, 
BGBl. Nr. 233/1965. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Be
züge außer Betracht, die ein Kind, welches sich 
in Schulausbildung befindet, auf Grund einer 
ausschließlich während der Schul(Hochschul)-
ferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit einschließlich der Ein
künfte, die Anspruch auf den Pensionistenab-
setzbetrag begründen, ist stets der volle 
Pauschbetrag für Werbungskosten abzusetzen, 
der im Einkommensteuergesetz 1972 für den 
Fall der monatlichen Lohnzahlung vorgesehen 
ist. 

(4) Werden Einkünfte für einen längeren Zeit
raum bezogen als für einen Monat, so sind sie 
verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten 
Einkünfte," die für einen nicht feststellbaren 

• Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte "des 
betreffenden Kalenderjahres. 

(5) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert 
der Wohnung mit 15 v. H., der Wert der voll
ständigen monatigen Verpflegung mit 60 v. H., 
der Wert der vollständigen monatigen Ver
pflegung nebst Wohnung, Kleidung und Wäsche 
mit 90 v. H. und der Wert der Bestreitung des 
gesamten Lebensunterhaltes durch die Beistel
lung von Sachwerten mit 100 v. H. der Hälfte 
des Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe C 
(einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) zu 
veranschlagen. 

(6) Der öffentlich-rechtliche Bedienstete ist ver
pflichtet, alle Tatsachen, die für den Anfall, die 
Änderung oder die Einstellung der Haushalts
zulage von Bedeutung sind, binnen einem Mo
nat nach dem Eintritt der Tatsache, wenn er 
aber nachweist, daß er von dieser Tatsache erst 
später Kenntnis erlangt hat, binnen einem Mo
nat nach Kenntnis dem Bürgermeister zu mel
den." 

5. Im § 28 Abs. 4 und 5 wird die Zitierung „§ 27 
Abs. 5" durch die Zitierung „§ 27 Abs. 6" er
setzt. 

6. § 30 a Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

„2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes 
nach dem Wehrgesetz und des Zivildienstes 
nach dem Zivildienstgesetz;" 

7. § 30 a Abs. 4 hat zu lauten: 

„(4) Zeiträume, in die die nachstehend ange
führten Zeiten fallen, sind von einer Voran
setzung nach Abs. 1 ausgeschlossen: 
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1. die Zeit, die gemäß Abs. 2 Z. 1 zu berück
sichtigen wäre, wenn der öffentlich-rechtliche 
Bedienstete auf Grund einer solchen Be
schäftigung einen Anspruch auf laufende 
Pensionsleistungen erworben und diese nicht 
der Gemeinde abgetreten hat; 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienst
verhältnis, soweit sie nach den Vorschriften, 
die für dieses Dienstverhältnis gegolten ha
ben, für die Vorrückung in höhere Bezüge 
nicht wirksam gewesen ist; diese Bestim
mung ist auf Karenzurlaube nach § 11 des 
Gesetzes vom 23. Mai 1957, LGB1. Nr. 42, 
über den Mutterschutz von Dienstnehmerin
nen der steirischen Gemeinden, auf die das 
Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, keine 
Anwendung findet, nicht und auf sonstige 
Karenzurlaube mit der Maßgabe anzuwen
den, daß diese Zeiten zur Hälfte für die Er
mittlung des Vorrückungsstichtages unter 
sinngemäßer Anwendung des Abs. 6 zu be
rücksichtigen sind, soweit für diese Zeiten 
keine anderen Ausschlußgründe nach diesem 
Absatz vorliegen; 

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähig
keit zurückgelegt worden ist." 

8. Dem § 32 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„ (4) Die im Abs. 1 Z. 5 angeführten Zeiten sind 
dem öffentlich-rechtlichen Bediensteten auf An
trag zur Hälfte für die Vorrückung anzurech
nen; die Anrechnung wird mit dem auf die An
tragstellung folgenden Monatsersten wirksam." 

9. Dem § 33 b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„ (4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
über die Hemmung und Unterbrechung der Ver
jährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Geltendmachung eines Anspruches im 
Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzuhal
ten ist." 

10. § 39 b Abs. 4 hat zu lauten: 

„(4) Der Fahrtkostenzuschuß gebührt im Aus
maß von elf Zwölfteln des Betrages, um den 
die notwendigen monatlichen Fahrtauslagen 
(Abs. 1 Z. 3) den Eigenanteil übersteigen. Der 
Auszahlungsbetrag ist in der Weise auf volle 
Schillinge zu runden, daß Beträge unter 50 Gro
schen unberücksichtigt bleiben und Beträge von 
50 und mehr Groschen auf den nächsten vollen 
Schillingbetrag ergänzt werden." 

11. § 39 b Abs. 6 und 7 haben zu lauten: 

„(6) Auf den Anspruch und das Ruhen des 
Fahrtkostenzuschusses ist § 34 Abs. 5 sinn
gemäß anzuwenden. 

(7) Der öffentlich-rechtliche Bedienstete hat alle 
Tatsachen, die für das Entstehen oder den Weg
fall des Anspruches auf Fahrtkostenzuschuß 
oder für die Änderung seiner Höhe von Bedeu
tung sind, binnen einer Woche schriftlich zu 

melden. Wird die Meldung später erstattet, so 
gebührt der Fahrtkostenzuschuß oder seine Er
höhung von dem der Meldung folgenden Mo
natsersten oder, wenn die Meldung an einem 
Monatsersten erstattet wurde, von diesem Tage 
an. In den übrigen Fällen wird die Neubemes
sung des Fahrtkostenzuschusses mit dem auf 
die Änderung folgenden Monatsersten oder, 
wenn die Änderung an einem Monatsersten 
erfolgte, mit diesem Tage wirksam." 

Der bisherige Abs. 7 erhält die Bezeichnung 
Absatz „(8)". 

12. § 51 Abs. 4 hat zu lauten: 

„(4) Wird ein öffentlich-rechtlicher Bediensteter 
der Allgemeinen Verwaltung, einer Anstalt 
oder eines Unternehmens der Dienstklassen II 
oder III aus der Verwendungsgruppe B in die 
Verwendungsgruppe A überstellt, so gebührt 
ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, 
wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner 
Gehaltsstufe als öffentlich-rechtlicheir Bedienste
ter der Allgemeinen Verwaltung, einer Anstalt 
oder eines Unternehmens der Verwendungs
gruppe B im Wege der Zeitvorrückung notwen
dig ist, in dem vier Jahre übersteigenden Aus
maß als öffentlich-rechtlicher Bediensteter der 
Allgemeinen Verwaltung, einer Anstalt oder 
eines Unternehmens der Verwendungsgruppe A 
zurückgelegt hätte. An die Stelle des Zeitrau
mes von vier Jahren tritt ein solcher von sechs 
Jahren, wenn der öffentlich-rechtliche Bedien
stete der Allgemeinen Verwaltung, einer An
stalt oder eines Unternehmens das Anstellungs-
erfordemis für die Verwendungsgruppe A nicht 
durch die Vollendung einer Hochschulbildung 
im Sinne der allgemeinen Anstellungserforder
nisse für diese Verwendungsgruppe erfüllt. Ein 
öffentlich-rechtlicher Bediensteter der Allge
meinen Verwaltung, einer Anstalt oder eines 
Unternehmens, der das Anstellungserfordernis 
für die Verwendungsgruppe A durch die Voll
endung einer Hochschulbildung im Sinne der 
allgemeinen Anstellungserfordernisse für diese 
Verwendungsgruppe erfüllt und der bereits 
nach Abs. 2 in die Verwendungsgruppe B über
stellt wurde, ist, wenn es für ihn günstiger ist, 
bei seiner Überstellung aus der Dienstklässe II 
oder III der Verwendungsgruppe B in die Ver
wendungsgruppe A abweichend vom ersten 
Satz so zu behandeln, als ob er in der Verwen
dungsgruppe E, D oder C geblieben und erst 
im Zeitpunkt der nunmehrigen Überstellung 
unmittelbar in die Verwendungsgruppe A über
stellt worden wäre." 

Artikel II 

(1) öffentlich-rechtliche Bedienstete, die einen 
nach § 30 a Abs. 4 Z. 2 des Gemeindebediensteten
gesetzes 1957 in der Fassung des Art. I zur Hälfte 
zu berücksichtigenden Karenzurlaub aufweisen, der 
bei der Ermittlung des Vorrückungsstichtages noch 
nicht berücksichtigt wurde, können beantragen, daß 
ihr Vorrückungsstichtag neu festgesetzt wird. Der 
Vorrückungsstichtag ist für diese öffentlich-recht-
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liehen Bediensteten neu festzusetzen, wenn er gün
stiger ist als ihr bisheriger Vorrückungsstichtag. 

(2) Die besoldungsrechtliche Stellung der öffent
lich-rechtlichen Bediensteten, deren Vorrückungs
stichtag nach Abs. 1 festgesetzt wird, ist um den 
Zeitraum zu verbessern, um den der gemäß § 30 
Abs. 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1957 auf 
den nächstliegenden Vorrückungstermin gerundete 
verbesserte Vorrückungsstichtag vor dem gemäß 
§ 30 Abs. 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1957 
auf den nächstliegenden Vorrückungstermin gerun
deten bisherigen Vorrückungsstichtag liegt. 

(3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 werden 
mit dem auf die Antragstellung folgenden Monats
ersten wirksam. 

(4) Die besoldungsrechtliche Stellung jener öffent
lich-rechtlichen Bediensteten, denen die Zeit eines 
Karenzurlaubes gemäß § 32 Abs. 4 des Gemeinde
bedienstetengesetzes 1957 in der Fassung des Art. I 
für die Vorrückung angerechnet wird, ist um den 
Zeitraum zu verbessern, um den der Beförderungs
termin des öffentlich-rechtlichen Bediensteten in der 
Dienstklasse, in der er den Karenzurlaub verbraucht, 
unter der Annahme, daß § 32 Abs. 4 des Gemeinde
bedienstetengesetzes 1957 in der Fassung des Art. I 
schon damals gegolten hätte, vor jenem Beförde
rungstermin in der betreffenden Dienstklasse liegt, 
der für den öffentlich-rechtlichen Bediensteten auf 
Grund der Nichtanrechnung des Karenzurlaubes für 
die Vorrückung tatsächlich wirksam wurde oder, 
wenn er dieser Dienstklasse noch länger angehört 
hätte, wirksam geworden wäre. Liegen bei einem 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten Karenzurlaube in 
verschiedenen Dienstklassen, so sind die sich ge
mäß Abs. 1 in den einzelnen Dienstklassen erge
benden Verbesserungen zusammenzuzählen. 

Artikel III 

(1) Ergibt sich bei der sinngemäßen Anwendung 
des Art. I Z. 12 eine günstigere besoldungsrechtliche 
Stellung als die, in der sich der öffentlich-rechtliche 
Bedienstete am Tag vor dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmungen befand, so ist ihm diese Stellung 
zuzuerkennen. Um das Ausmaß der Verbesserung 
der besoldungsrechtlichen Stellung ist auch die son
stige dienstrechtliche Stellung des öffentlich-recht
lichen Bediensteten zu verbessern. 

(2) Ob und in welchem Ausmaß sich eine gün
stigere besoldungsrechtliche Stellung im Sinne des 
Abs. 1 ergibt, ist durch einen Vergleich der tat
sächlichen Laufbahn und der Laufbahn der öffent
lich-rechtlichen Bediensteten mit gleicher anrechen
barer Dienstzeit, dienstlicher Beurteilung und dienst
licher Stellung festzustellen, die sich ergeben hätte, 
wenn die Bestimmungen des § 51 Abs. 4 letzter 
Satz des Gemeindebedienstetengesetzes 1957 in der 
Fassung des Art. I im Zeitpunkt der seinerzeitigen 
Überstellung gegolten hätten. 

(3) Die günstigere besoldungsrechtliche Stellung 
ist dem öffentlich-rechtlichen Bediensteten mit 
1. Juli 1974 zuzuerkennen, wenn der öffentlich
rechtliche Bedienstete die Verbesserung der dienst
rechtlichen Stellung (Abs. 1) bis 31. Dezember 1975 
beantragt. Stellt der öffentlich-rechtliche Bedien-
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stete den Antrag später, so ist ihm die günstigere 
besoldungsrechtliche Stellung mit dem auf die Ein
bringung des Antrages folgenden Monatsersten zu
zuerkennen. 

(4) Art. IV Abs. 4 und 5 der Gemeindebedien
stetengesetznovelle 1966, LGB1. Nr. 204, sind sinn
gemäß anzuwenden. 

(5) Bei öffentlich-rechtlichen Bediensteten, auf die 
die Abs. 1 und 2 angewendet wurden und die bis 
spätestens 1. Jänner 1976 in die nächsthöhere Dienst
klasse befördert werden, kann aus Anlaß dieser 
Beförderung und mit deren Wirksamkeit — jedoch 
frühestens mit der Wirksamkeit nach Abs. 3 — die 
besoldungsrechtliche Stellung günstiger festgesetzt 
werden, als sie sich aus § 50 des Gemeindebedien
stetengesetzes 1957 ergibt. Um das Ausmaß der 
günstigeren Festsetzung der besoldungsrechtlichen 
Stellung kann auch die sonstige dienstrechtliche 
Stellung des öffentlich-rechtlichen Bediensteten gün
stiger festgesetzt werden. 

Artikel IV 

(1) Es treten in Kraft: 
1. die Bestimmungen des Art. I Z. 1 mit 1. Dezem

ber 1972; 
2. die Bestimmungen des Art. I Z. 5, 7, 8, 9, Art. II 

und § 27 Abs. 2 bis 6 in der Fassung des Art. I 
Z. 4 mit 7. Juli 1973; 

3. die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 10 und 11 mit 
20. Juli 1974; 

4. die Bestimmungen des Art. I Z. 12 und Art. III 
mit 1. Oktober 1974; 

5. die Bestimmungen des Art. I Z. 3, 6 und § 27 
Abs. 1 in der Fassung des Art. I Z. 4 mit 1. Jän
ner 1975. 

(2) Für die Zeit vom 1. Jänner 1974 bis 19. Juli 
1974 hat § 39 b Abs. 4 zu lauten: 

„(4) Der Fahrtkostenzuschuß gebührt im Ausmaß 
von elf Zwölfteln des Betrages, um den die not
wendigen monatlichen Fahrtauslagen (Abs. 1 Z. 3) 
den Eigenanteil übersteigen." 

(3) Für die Zeit vom 1. Jänner 1974 bis 19. Juli 
1974 treten an die Stelle der Abs. 6 und 7 des § 39 b 
folgende Bestimmungen: 

„(6) Auf den Anspruch, das Ruhen und die Neu
bemessung des Fahrtkostenzuschusses sind die Be
stimmungen des § 34 Abs. 5 und 6 sinngemäß an
zuwenden. 

(7) Der öffentlich-rechtliche Bedienstete hat alle 
Tatsachen, die für das Entstehen oder den Wegfall 
des Anspruches auf Fahrtkostenzuschuß oder für 
die Änderung seiner Höhe von Bedeutung sind, bin
nen einer Woche schriftlich zu melden. Wird die 
Meldung später erstattet, so gebührt der Fahrt
kostenzuschuß oder seine Erhöhung abweichend 
vom Abs. 6 erst von dem der Meldung folgenden 
Monatsersten oder, wenn die Meldung an einem 
Monatsersten erstattet wurde, von diesem Tage an. 

(8) Der Fahrtkostenzuschuß gilt als Aufwands
entschädigung." 
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Vereinigte Bühnen 
Stadt Graz — Land Steier
mark, 
finanzielle Lage. 
(Einl.-Zl. 264/1) 
(Beschlußantrag zur dring
lichen Anfrage Nr. 4) 1 2 0 . 
(6-372/II V 5/46-1975) 

Die Kostensteigerungen auf allen Gebieten brin
gen die Vereinigten Bühnen so wie alle Länder
und Städtetheater in e ine immer schwierigere finan
zielle Situation. Zuletzt mußte ein Kredit von 
10,5 Millionen Schilling zur Abdeckung von Schul
den aufgenommen werden. Lohnforderungen der 
Bühnenbediensteten konnten bisher im Jahr 1975 
nicht erfüllt werden. Das Ersuchen des Theater
erhalterverbandes der Ländertheater an den 
Finanzminister, eine erste Rate der im Finanzaus
gleich vorgesehenen Bundessubvention für die 
Bühnen bereits vor dem Sommer flüssigzustellen, 
wurde mit einem Schreiben beantwortet, das sei 
nicht möglich und darüber hinaus müsse aus der
selben Subvention ab sofort auch das Theater an 
der Wien mitfinanziert werden. Das* würde eine 
wesentliche Senkung des Bundeszuschusses für die 
Vereinigten Bühnen bedeuten. Die Situation hat 
sich durch diese Erklärung des Finanzministers zu
gespitzt. Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft 
der Bühnenbediensteten sind bisher gescheitert. Die 
Gewerkschaft ihrerseits kündigt ab 23. Juni einen 
Streik an. 

In dieser kritischen Lage beantragen die Abge
ordneten Dipl.-Ing. Fuchs, Dr. Maitz, Dr. Heidinger, 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Nigl, Lind, DDr. Stepant-
schitz, Lackner, Prof. Dr. Eichtinger und Schram-
mel: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, sofort 

bei der Bundesregierung mit folgenden Forderun
gen vorstellig zu werden: 

1. Die Bundessubvention für die Länder- und 
Städtetheater möge 1975 ungekürzt bleiben. 

2. Eine erste Rate möge noch vor der Sommer
pause flüssiggestellt werden. 

5 
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12. Sitzung am 25. Juni 1975 
(Beschlüsse Nr. 121 bis 135) 

Kindberg-Dörfl, 
Wohnungsgenossenschaft 
der Alpine-Kindberg. 
(Einl.-Zl. 8/5) 
(14-506 W 52/147-1975) 

121. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung zum Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eich-
tinger, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Ritzinger und Mar-
czik, betreffend die Gewährung von Darlehen im 
Rahmen der WohnungsVerbesserung für etwa 100 
Mieter von Wohnungen der WAM (Wohnungsge
nossenschaft der Alpine-Montan) in Kindberg-Dörfl, 
Einl-Zahl 8 /1 , wird zur Kenntnis genommen. Es 
besteht demnach gemäß den Bestimmungen des 
Wohnungsverbesserungsgesetzes die Möglichkeit, 
die Kosten einer Umstellung von Einzelofenheizung 
auf Erdgas durch die Gewährung von Annuitäten
zuschüssen im Ausmaß von 40°/o für die Rück
zahlung von Kapitalmarktdarlehen zu fördern und 
können entsprechende Förderungsbegehren so
wohl vom Liegenschaftseigentümer als auch von 
den Mietern bei der Rechtsabteilung 14 des Amtes' 
der Steiermärkischen Landesregierung eingebracht 
werden. 

Landes-Kurabgabe, 
Änderung. 
(Blge. Nr. 19) 
(10-26 Ku 2/90-1975) 

122. 
Gesetz v o m , mit dem das 
Gesetz über die Einführung e iner Landes-Kur

abgabe geändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel. I 

Das Gesetz vom 19. Juli 1954, LGB1. Nr. 42, über 
die Einführung einer Landes-Kurabgabe in der Fas
sung der Gesetze LGB1. Nr. 126/1967 und LGB1. 
Nr. 13/1972, wiind geändert w ie folgt: 

1. § 3 Abs. 1 erster Satz ha t zu lauten: 

„Die Kurabgabe darf d en Höchstbetrag von 8 Schil
ling für die Übernachtung nicht überschreiten." 

Artikel II 

Dieses Gesetz trit t mit dem Tage seiner Kund
machung in Kraft. 

Mittermeier Johann, 
Liegensohaftsabverkauf. 
(Einl.-Zl. 257/1) 
(10-24 Sta 38/6-1975) 

123. 
Dem Verkauf der landeseigenen Liegenschaft EZ. 

129, KG. Pernegg, im Gesamtaüsmaß von 1574 m2 

an Johann Mittermeier, Mixnitz, Mautstatt 37, zu 
einem Kaufpreis von 125.865 S, wird zugestimmt. 
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Fremdenverkehrsabgabe
gesetz 1963, 
Änderung. 
(Blge. Nr. 18) 
(Mündl. Bericht Nr. 17) 
(10-26 Fe 1/141-1975) 

124. 
Gesetz vom , mit dem das 
Fremdenverkehrsabgabegesetz 1963 neuerlich 

geändert wird 

Der Stedermärkiscbe Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
Dais Fremdenverkehrisabgabegesietz 1963, LGB1. Nr. 

260/1962, in der Fassung der Gesetze LGB1. Nr. 28/ 
1967, LGB1. Nr. 20/1971 und LGB1. Nr. 68/1974, 
wird geändert wie folgt: 

1. § 2 erster Satz hat zu lauten: 
„Abgabepflichtig äst, wer in einer Gemeinde des 
Landes Steiermark in einer Privatunterkunft oder 
in einem gaistgewerbMcbien Reherbergungsbetrieb ge
gen Entgelt Unterkunft niimmt, ohne dort seinen 
ondentlichen Wohnsitz (§ 5 Staatsbürgerschaftsge
setz 1965, BGBl. Nr. 250) zu begründen." 

2. Im § 3 hat Ziffer 3 zu lauten: 
„3. Benutzer von Jugendherbergen und gleicharti
gen Einrichtungen (Jugenderholungsheime, Ferien
lager, Sportlerherbergen, unbewirtschaftete Schutz
hütten usw.)." 

Im § 3 ist folgende Z. 7 anzufügen: 
f7. Personen, die ununterbrochen länger als zwei 
Monate in einer Gemeinde Unterkunft nehmen, ab 
Beginn des dritten Monates ihres Aufenthaltes." 

3. § 4 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
„Die Fnamdenvteirkehrsabgabe beträgt 4 Schilling für 
jede Person und Nächtigung." 

4. § 9 hat zu lauten: 
„Gegen Abgabenbescheide nach § 6 Abs. 3 und § 8 
Abs. 1 steht die Berufung an die Landesregierung 
zu." 

5. § 10 hat zu lauten: 
§ 10 

„50 v. H. der Einnahmen aus der Fremdenverkehrs
abgabe gebühren der Gemeinde als Anteil an der 
Abgabe. Die Gemeinden haben daher jeweils bis 
zum 15. des Monats 50 v. H. der im vergangenen 
Monat vereinnahmten Abgabenbeträge an das Land 
abzuführen. Die Gemeinden sind verpflichtet, ihren 
Anteil fremdenverkehrsfördernden Zwecken im Ge
meindebereich zuzuführen.". 

6. § 13 wird aufgehoben; der bisherige § 14 erhält 
die Bezeichnung „§ 13". 

Artikel II 
Dieses Gesetz tritt mit 1. November 1975 in Kraft. 

Internatsgebäude 
Gleinstätten, 
Darlehen. 
(Einl.-Zl. 262/1) 
(10-23 Ge 12/6-1975) 

125. 
Die Übernahme einer Ausfallshaftung des Landes 

Steiermark zugunsten der Gesellschaft für Woh
nungsbau und Siedlungswesen gegenüber dem Bank
haus Krentschker § Co. für einen Kredit in der 
Höhe von 15 Milionen S wird genehmigt.. 
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Hartiggasse 2, Graz, 
Liegenschaftsankauf. 
(Einl.-Zl. 263/1) 
(10-24 Ae 2/218-1975) 

Saline in Bad Aussee, 
Erhaltung der Arbeits
plätze. 
(Einl.-Zl. 127/3) 
(4-14 S 4/6-1975) 

126. 
Der Ankauf der bundeseigenen Liegenschaft EZ. 

341, KG. I Innere Stadt, zum Schätzpreis von 
710.000 S wird genehmigt. 

127. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 

zum Antrag der Abgeordneten Ileschitz, Gross Lau-
rich, Brandl und Genossen, betreffend die Erhaltung 
der Arbeitsplätze bei der Saline in Bad Aussee, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Importausgleich, 
Erhebung. 
(Einl.-Zl. 259/1) 
(LAD-Präs K 5/34/1975) 

Behinderte Kinder, 
Urlaubsaktion. 
(Einl.-Zl. 120/3) 
(9-138 Allg 88/48-1975) 

128. 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung, betreffend Vorsorge für eine zeitgerechte 
Verabschiedung eines Bundesgesetzes über die Er
hebung eines Importausgleiches bei der Einfuhr 
von Verarbeitungsprodukten aus Obst und Gemüse, 
für die Erlassung der notwendigen Qualitätsklassen
verordnung und Handhabung der gesetzlichen Be
stimmungen für die Ein- und Durchfuhr von Rund
holz, wird zur Kenntnis genommen. 

129. 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
zum Antrag der Abgeordneten Mag. Prof. Hartwig, 
Bischof, Fellinger, Dr. Strenitz und Genossen, betref-
die Einrichtung einer Urlaubsaktion für Familien 
mit behinderten Kindern, wird zur Kenntnis ge
nommen. 

Rötelnimpfungen, 
Durchführung. 
(Einl.-Zl. 116/5) 
(Mündl. Bericht Nr. 19) 
(GW-171 Ro 11/70-1075) 

Jagdgesetz 1954, 
Änderung. 
(Blge. Nr. 16) 
(Mündl. Bericht Nr. 18) 
(8-296 La 2/50-1975) 

130. 
Der Zwischenbericht der Steiermärkischen Lan-

desregirung zum Antrag der Abgeordneten DDr. 
Stepantschitz, Jamnegg, Dr. Piaty und Dipl.-Ing. 
Dr. Eberdorfer über die Förderung der Durchführung 
von Rötelnimpfungen wird zur Kenntnis genomen. 

131. 
Gesetz v o m , mit dem das 

Steiermärkische Jagdgese tz 1954 geändert wird 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Steiermärkische Jagdgesetz 1954, LGBl. Nr. 

58, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 10/1957, 
der Kundmachungen LGBl. Nr. 151/1963 und LGBl. 
Nr. 42/1968, des Gesetzes LGBl. Nr. 222/1969, der 
Kundmachung LGBl. Nr. 18/1972 und des Gesetzes 
LGBl. Nr. 125/1972, wird geänder t wie folgt: 

1. § 41 Abs. 3 hat zu lauten: 
„ (3) Wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit (Abs. 
2 lit. c.) s ind von der Bestätigung und Beeidigung 
für den Jagdschutzdienst insbesondere Personen 
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ausgenommen, die wegen eines Verbrechens, we
gen eines Vergehens wegen strafbarer Handlungen 
gegen fremdes Vermögen oder gemeingefährlicher 
strafbarer Handlungen nach den §§180 bis 183 des 
Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, rechtskräftig 
schuldig erkannt oder sonst wegen eines Vergehens 
zu einer wenigstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe 
rechtskräftig verurteilt worden sind." 

2. Im § 41 Abs. 4 ist der Klarnanienauisdruck „ (§ 26 
lit. d dös Strafgesetzes, § 48 Abs. 1 lit. f und g 
des Jagdgesetzes)" durch den Klammenausdruck 
„(§ 27 Abs. 1 des Strafgesetzbuches; § 48 Abs. 1 
lit. f und g dieses Gesetzes)" zu ersetzen. 

3. Im § 41 Abs. 9 ist die Wortfolge „des Verlu
stes jedes öffentlichen Amtes oder Dienstes (§ 26 
lit. d des Strafgesetzeis)" durch die Wortfolge "eines 
Amtsverlustes (§ 27 Abs. 1 des Strafgesetzbuches)" 
zu ersetzen. 

4. § 44 Abs. 4 hat zu lauten: 

„ (4) Die erste Ausstellung <eiinier Jagdkarte ist davon 
abhängig, daß der Bewerber vor der Beairksver-
waltungsbehörde (im Stadtgebiet Graz vor der Bun
despolizeidirektion) eine Jägerprüfung mit Erfolg 
abgelegt hat. Absolventen der Fachrichtung Forst
wirtschaft der Hochschule für Bodenkultur, der hö
heren Lehranstalten für Forstwirtschaft bzw. der 
Bundesförsterschulen und der forstlichen Fachschulen 
sowie die im § 41 Abs. 5 genannten Personen sind 
von der Verpflichtung zur Ablegung deir Jäger
prüfung 'enthoben. Die Bezirksverwaltung&behörden 
(im Stadtgebiet Graz die Bundespolizeidirektion) 
sind ermächtigt, mit dem Vorsitz in der Prüfungs
kommission und mit der Durchführung dieser Prü
fungen die zuständigen Bezirks Jägermeister gegen 
jederzeitigen Widerruf zu betrauen." 

5. § 48 Abs. 1 lit. f und g haben zu lauten: 

„(f) Personen, die wegen eines Verbrechens unbe
dingt verurteilt worden sind, für die Dauer von 5 
Jahren, geredinet von dem Tage, an welchem die 
Strafe verbüßt oder nachgesehen worden ist, und 
Personen, die wegen leines Verbrechens bedingt 
verurteilt worden sind, für die Dauer von 3 Jahren, 
gerechnet von dem Tage, an welchem das Urteil in 
Ridchtskraft erwachsen ist; 

g) Personen, die wegen eines Vergehens wegen 
strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen 
oder wegen Zuwiderhandelns gegen die §§ 180 bis 
183 des Strafgesetzbuches unbedingt verurteilt wor
den sind, für die Dauer von 2 Jahren, gerechnet von 
dem Tage, an welchem die Strafe verbüßt oder nach
gesehen worden ist, und Personen, die wegen eines 
solchen Viergehens bedingt verurteilt worden sind, 
für die Dauer von einem Jahr, gerechnet von dem Ta
ge, an dem das Urteil in Rechtskraft erwachsen ist." 

6. Im § 50 d Abs. 2 ist das Wort „jeweilige" 
durch das Wort „dreifache" zu ersetzen. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kund
machung in Kraft. 


